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Gesetze; Verordnungen der Reichsbehörden; Verträge.

Vertrag, betr. das Landungswesen in Swakopmund.

Vom 10./20. Mai 1911.2)

Zwischen dem südwestafrikanischen Landesfiskus, vertreten durch den Staatssekretär
des Reichs-Kolonialamts, und der Woermann-Linie, Hamburg, sind unter Aufhebung des Ver-
trages, betreffend das Landungswesen in Swakopmund vom 14./24. Juli 1909, nachstehende Ver-
einbarungen getroffen worden:

#5 1. Die Woermann-Linie verpflichtet sich, die Personen-, Tier= und Güterbeförderung im

Hafen von Swakopmund zwischen Schiff und Land in beiden Richtungen und zwischen Schiff und
Schiff auf der Reede in einer dem allgemeinen Verkehrsinteresse und der angehefteten Betriebsordnung
entsprechenden Weise zu betreiben. Insbesondere hat sie auf ihre Kosten dafür zu sorgen, daß das

zum Landungsbetriebe unter normalen Verhältnissen nötige Personal und Inventar stets vollständig

und in leistungsfähigem Zustande vorhanden ist.
*l -„DeutschesKolonialblatt“ 1909, Nr. 20, S. 935f.
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§ 2. 1. Die Woermann-Linie verpflichtet sich, die Personen-, Tier= und Güterbeförderung
im Hafen von Swakopmund zwischen Schiff und dem Lande in beiden Richtungen und zwischen

Schiff und Schiff auf der Reede auf Grund der angehefteten Betriebsordnung nach gleichen Grund-
sätzen für jedermann auszuführen, der hierzu ihre Mitwirkung in Anspruch nimmt und zur Zahlung
der tarifmäßigen Hafenabgaben und Beförderungsgebühren an die Woermann-Linie bereit ist.

Für die Hafenabgaben und die Beförderungsgebühren ist der angeheftete Tarif maß-
gebend. Die Höhe der darin festgesetzten Beförderungsgebühren kann ohne Einverständnis der
Woermann-Linie nicht geändert werden.

§5 3. 1. Die Woermann= nie verpflichtet sich, dem sädwestafrikanischen Landesfiskus eine
Rückgabe von 0,25  für das Kubikmeter oder 1000 kg für alle ein= und ausgehenden Güter
sowie in Käsgen beförderten kleinen Tiere, für welche sie die tarifmäßigen Beförderungsgebühren
erhebt, zu gewähren und an die Zollkasse in Swakopmund gleichzeitig mit den Hafenabgaben für
die betreffenden Schiffe abzuführen. Diese Rückgabe wird stets auf die Einheit berechnet, die bei
Berechnung der Beförderungsgebühren maßgebend gewesen ist.

2. Die Woermann-Linie wird dem Landesfiskus ferner eine Rückgabe von 2 J für jedes
Stück Großvieh über 1000 Stück jährlich und eine Rückgabe von 0,50 4“ für jedes Stück Kleinvieh

über 5000 Stück jährlich gewähren.
Die Rückgabe wird die Woermann-Linie einmal jährlich und zwar innerhalb von 14 Tagen

nach Ablauf eines sieben Vertragsjahres an die Zollkasse in Swakopmund einzahlen.
Aus den Beförderungsgebühren für Personen und Gepäck hat die Woermann-Linie

keinerlei ## zu gewähren.

§ 4. Der Fiskus verpflichtet sich, für die Dauer dieses Vertrages die Beförderung sämt-
licher in Swakopmund für seine Rechnung ankommenden und abgehenden Personen, Tiere und Güter
zwischen Schiff und Land in beiden Richtungen, oder von Schiff zu Schiff unter Zahlung der tarif-
mäßigen Gebühren ausschließlich der Woermann-Linie zu üÜbertragen.

§8 5. 1. Dieser Vertrag tritt mit dem Tage der Veröffentlichung in Kraft und läuft bis
zum 30. September 1912; er läuft stillschweigend unverändert weiter, falls eine Kündigung von

keiner der beiden Parteien erfolgt.
Jede der beiden Parteien kann den Vertrag mit einer Kündigungsfrist von einem Jahr

zum 30. Fue eines jeden Jahres aufheben, zuerst zum 30. September 1912.
t der Fiskus von dem ihm nach dem letzten Satze des § 11 Nr. 1 justehenden

Rechte Wrs so steht der Woermann-Linie das Recht zu, innerhalb von zwei Monaten nach

Empfang der vorgesehenen Mitteilung den Vertrag auf den Tag der Überweisung der neuen Brücke

zu kündigen.

§ 6. 1. Wird die Brücke in Swakopmund gänzlich zerstört, ohne daß gleichwertiger Ersatz
sofort vorhanden ist und der Woermann-Linie überwiesen wird, so tritt der Vertrag sofort außer
Kraft; bei keilweiser Zerstörung hat die Woermann-Linie den Vertrag nach Möglichkeit weiter zu erfüllen.

2. Die Woermann--Linie ist indessen in einem solchen Falle verpflichtet, zu versuchen, den

Betrieb mit den vorhandenen oder ohne unverhältnismäßig hohe Kosten zu beschaffenden Hilfsmitteln
bestmöglichst an der Alten Landestelle aufrecht zu erhalten. Die der Woermann-Linie für eine solche

Landung und Verschiffung an der Alten Landestelle zustehenden Gebühren sollen eintretendenfalls neu

geregelt werden. Keinesfalls sollen sich aber die Beförderungsgebühren für Güter zwischen Schiff
und dem Zollhof in beiden Richtungen höher als 8,50 ./“ für das Kubikmeter oder 1000 kg nach
der Wahl der Woermann-Linie stellen.

§5 7. 1. Die Leistungen der Woermann-Linic bei der Beförderung von Schiff an Land

sind wie folgt begrenzt:

a) bei der Personenbeförderung durch:
Empfangnahme in den Landungsfahrzeugen längsseits des Schiffes und Absetzen

auf die Brücke;

b) bei der Tierbeförderung durch:

3 — in den Leichterfahrzeugen längsseit des Schiffs und Übergabe
im Zollhof;

I) bei der Besürderung von Gepäck und sämtlichen Gütern im Einzelgewicht von nicht
mehr als 4t durch:

Empfangnahme in den Leichterfahrzeugen längsseit des Schiffes und Übergabe
nach erfolgter Stapelung im Zollhof an den Empfangsberechtigten;
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d) bei der Beförderung von Stücken im Einzelgewicht von über 4,5 bis 20 t und Massen-

gütern, die auf der Brücke übernommen oder übergeben werden, durch:
Empfangnahme längsseit des Schiffes in den Leichterfahrzeugen und Übergabe

in den von den Empfängern rechtzeitig und in genügendem Umfange zu stellenden

geeigneten Eisenbahnwagen unter den Kränen auf der Brücke nach erfolgter Stapelung
in diese Eisenbahnwagen durch die Woerman-Linie;

e) bei der Beförderung von Gütern im Einzelgewicht von über 20tdurch Empfang-
nahme in den Leichterfahrzeugen längsseit des Schiffes und Übergabe am hochwasser-
freien Strande an den Empfänger.

Die Leistungen bei der Beförderung vom Lande an das Schiff (Verschiffung) werden in sinn-

gemäß umgekehrter Folge begrenzt.

2. Die Leistungen der Woermann-Linie bei der Beförderung von Schiff zu Schiff beginnen
mit Empfangnahme längsseit des Schiffes in den Leichterfahrzeugen und endigen mit Einlegen in
die schiffsseitig zu stellenden Schlingen oder sonstigen Ubernahmevorrichtungen des übernehmenden Schiffes.

3. Die Woermanns-Linie ist nicht verpflichtet, Stücke im Einzelgewicht von mehr als 4,6t
bei der Landung im Zollhof abzuliefern oder bei der Verschiffung daselbst zu übernehmen. Solche
Stücke sind, falls sie nicht über 20twiegen, bei der Landung auf der Brücke in die von den
Empkfängern rechtzeitig zu stellenden Eisenbahnwagen zu stapeln und dort zu übergeben, bzw. bei der
Verschiffung aus den von den Verschiffern unter die Kräne gestellten Eisenbahnwagen in Empfang

zu nehmen.
4. Massengüter hat die Woermann-Linie auf der Brücke unter den Kränen in die von den

Empfängern rechtzeitig zu stellenden geeigneten Eisenbahnwagen zu stapeln und dort zu übergeben
bzw. bei der Verschiffung aus den von den Verschiffern unter die Kräne auf den Brückenkopf gestellten

Wagen in Empfang zu nehmen, wenn es sich um Güter gleicher Art handelt, die in Mengen von

nicht weniger als 100 Tons mit einem Schiff und auf ein Konnossement verladen, ein= bzw. aus-

geführt werden und schiffsseitig in ununterbrochener Folge in Mengen von mindestens 20 t stündlich
gelöscht bzw. übergenommen werden können.

5. Die Woermann-Linie ist verpflichtet, auf Ansuchen der Empfänger bzw. der Verschiffer
die Beförderung der zur Beladung mit Stücken im Einzelgewicht von über 4,5 bis 20t oder mit
Massengütern bestimmten bzw. der mit solchen Stücken oder Massengütern beladenen Güterwagen der
Empfänger oder Verschiffer mit ihren Lokomotiven zwischen dem Brückenkopf und der Brückenwurzel
in beiden Richtungen zu Übernehmen. Für diese Leistung steht ihr die im Tarif besonders vorgesehene
Vergütung zu. · «

6. Die Woermann-Linie ist verpflichtet, auch solche Teilleistungen, für die im Tarif besondere

Sätze vorgesehen sind, auszuführen.
§ 8. 1. Die Woermann-Linie ist, unbeschadet der Bestimmungen im § 6,2, berechtigt,

aber nicht verpflichtet, mit vorher eingeholter Erlaubnis der Zollbehörde Personen, Gepäck, Tiere und
Güter an der Alten Landestelle zu landen und zu verschiffen. Erfolgt eine solche Landung oder

Verschiffung an der Alten Landestelle auf Wunsch der Woermann-Linie, so stehen ihr hierfür nur die
vollen Sätze des angehefteten Tarifes zu, wobei eine Landung oder Verschiffung über die Alte Lande-
stelle als gleichwertig mit der Landung oder Verschiffung über die Brücke erachtet wird.

2. Erfolgt eine Landung oder Verschiffung an der Alten Landestelle auf Wunsch des Kaiser-

lichen Gouvernements, so ist die Woermann-Linie berechtigt, falls sie zu einer solchen Landung oder
Verschiffung an der Alten Landestelle in der Lage und bereit ist, für die an dieser Stelle gelandeten

oder verschifften Gepäckstücke, Tiere und Güter eine erhöhte, gegebenenfalls neu festzusetzende Gebühr
zu erheben, deren Höhe indes die in 8 6 Absatz 2festgesetzte Ziffer nicht übersteigen soll.

§ 9. 1. Soweit die Woermann-Linie bei der Personen-, Gepäck-, Tier= und Güterbeförde-

rung zwischen Schiff und Land mitwirkt, ist sie verpflichtet, die Hafengebühren einzuziehen und an
zwei vom Zollamt ein für allemal zu bestimmenden Tagen im Monat an die Zollkasse in Swakopmund

abzuführen; die Abführung braucht keinesfalls früher als 14 Tage nach beendeter Entlöschung und
Beladung des betreffenden Schiffes zu erfolgen.

2. Der Landesfiskus verspricht, die Woermann-Linie von der Verpflichtung zur Einziehung
der Hafenabgaben und zu deren Abführung an die Zollkasse in Swakopmund zu entbinden, wenn

diese Arbeitsleistung ohne Vermehrung des Personals vom Zollamt selbst ausgeführt werden kann.

§ 10. 1. Die Frage, ob der Betrieb den Vorschriften des § 1 entsprechend eingerichtet

ist, gegebenenfalls welche Anderungen dazu notwendig sind, entscheidet eine Kommission, die aus einem

2
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Bezirksrichter in Swakopmund als Vorsitzenden und zwei Beisitzern zu bilden ist, von denen jede
Partei einen zu berufen hat. Den Bezirksrichter bestimmt der Gouverneur. Wenn eine Partei die

Ernennung des Beisitzers länger als zwei Wochen nach erfolgter schriftlicher Aufforderung verzögert,
so ernennt ihn der Oberrichter in Windhuk. Innerhalb der Kommission entscheidet die Mehrheit der
Stimmen. Auch regelt sie durch Mehrheitsbeschluß das Verfahren.

2. Diese Kommission hat auch solche Erhebungen und Feststellungen im Schutzgebiet zu
machen, die für die Entscheidungen des laut § 18 in Deutschland zu bildenden Schiedsgerichts etwa
notwendig werden. Über die Rechtserheblichkeit solcher Erhebungen und Feststellungen entscheidet in-
des das nach § 18 gebildete Schiedsgericht.

3. Die Kosten trägt im Falle des Abs. 1 jede Partei an ihrem Teile, im Falle des
Abs. 2 bilden sie einen Teil der Kosten des Schiedsverfahrens.

#§8 11. 1. Zur Benutzung bei der Personen-, Gepäck-, Tier= und Güterbeförderung zwischen
Schiff und dem Lande im Hafen von Swakopmund überläßt der Fiskus der Woermann-Linie leih-

weise folgende in Swakopmund vorhandenen Anlagen und Betriebsmittel:

1. einen 20 t-, einen 5 t-, einen 3 t= und drei 2 t-Krane auf der Landungsbrücke;

2. 3 Lokomotiven und 30 offene Plattformwagen von je 5 t Tragfähigkeit;

3. die Gleise auf der Landungsbrücke, im Zollhof und an der Molenwurzel.

Der Fiskus gestattet der Woermann-Linie ferner die Benutzung der Brücke, soweit dies der
Woermann-Linie zur Durchführung eines geordneten Landungs= und Verschiffungsbetriebes erforderlich
erscheint. Insbesondere soll es der Woermann-Linie gestattet sein, auf dem Brückenkopf eine Schreib-
stube (wie bisher) sowie einen Signalmast auf der Brücke auf ihre Kosten zu halten. Der Fiskus
behält sich vor, an Stelle der jetzigen eine neue Brücke nebst den zugehörigen Kranen und sonstigen

Nebenanlagen der Woermann-Linie zur Benutzung zu überweisen. Doch muß er ihr diese Absicht
mindestens acht Monate vorher mitteilen.

2. Soweit zur Durchführung eines geordneten Landungs= und Verschiffungsbetriebes ein
weiterer Bedarf an Lokomotiven und Güterwagen erforderlich ist, wird das Gouvernement dahin-

gehende Wünsche der Woermann-Linie im Rahmen der gesetzlich verfügbaren Mittel berücksichtigen
und ihnen, falls gerechtfertigt, möglichst umgehend, spätestens aber innerhalb drei Monaten nach
Eingang des Ansuchens entsprechen. Bei Meinungsverschiedenheiten entscheidet die nach § 10 zu
bildende Kommission. Hinsichtlich des Verfahrens gilt das in § 10 Bestimmte.

Insbesondere hat der Fiskus der Woermann-Linie bei Eintreffen von Schienensendungen
von über 50tmit einem Schiffe genügende und geeignete Schienenwagen zur Verbringung in den
Zollhof zu stellen.

3. Weiterhin überläßt der Fiskus der Woermann-Linie für die Dauer des vorliegenden

Vertrages das von ihr seinerzeit für die Reparaturwerkstätten nebst Zubehör benutzte Gelände im
Zollhof an der Wurzel der alten Mole zur unentgeltlichen Benutzung. Ferner überläßt der Fiskus
der Woermann-Linie für die gleiche Dauer das Gelände für die verschiedenen Zollbuden der
Woermann-Linie im Zollhof, das Gelände für den im Zollhof stehenden Lagerschuppen der Woermann-
Linie, den Platz für die an der Wurzel der Mole lagernden Materialien und das für den Landungs-

betrieb etwa sonst noch erforderliche Gelände, soweit der Fiskus die Verfügung über dieses Gelände

hat und dessen nicht selbst bedarf.
Für den Fall, daß er dieser Gelände bedarf, wird er der Woermann-Linie an anderer ge-

eigneter Stelle entsprechende Gelände zur unentgeltlichen Benutzung für die Dauer dieses Vertrages
überlassen, soweit er über solches Gelände verfügt.

. Der Woermann-Linie steht das Recht zu, die für den Landungsbetrieb erforderlichen

afrikanischen Farbigen in das Schutzgebiet einzuführen und während der Dauer dieses Vertrages in
den bisherigen Unterkunftsräumen an der Roonstraße zu halten, vorausgesetzt, daß dort ausreichendes

weißes Personal für die zuverlässige Uberwachung der Farbigen dauernd stationiert ist.

4 5 12. 1. Die Lieferung der Materialien, die zum Betriebe der nach § 11 Ziffer 1 über-

lassenen Betriebsmittel erforderlich sind, sowie die Lieferung des elektrischen Stromes für den Kran-
betrieb ist Sache der Woermann-Linie.

2 . Die Instandhaltung der Landungsbrücke, sowie der sämtlichen Gleise liegt dem Fiskus ob.

. 3. Die Instandhaltung der der Woermann-Linie leihweise überlassenen Kräne einschließlich

der elektrischen Zuleitung, sowie der Lokomotiven und Eisenbahngüterwagen ist Sache der Woermann-
Linie. Sie geschieht durch sie auf ihre Kosten. Nur solche hierbei sich zeigende Mängel und
Schäden, von denen die Woermann-Linie nachweisen kann, daß sie auf Fehlern der Herstellung
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oder des Materials beruhen, oder durch außergewöhnliche Naturereignisse herbeigeführt find, hat der
Fiskus zu beseitigen. Für gewöhnliche Abnutzung der der Woermann-Linie überlassenen Kräne,
Lokomotiven und Eisenbahngüterwagen hat die Woermann-Linie nicht aufzukommen.

Sie hat diese Betriebsmittel jedoch in einem Zustande wieder abzuliefern, der erkennen

läßt, daß für ordnungsmäßige Unterhaltung Sorge getragen ist. Der etwa während der Dauer
dieses Vertrages notwendig werdende Ersatz und Einbau von Kesseln, Feuerbuchsen, Radsätzen und
Drehwerkkränzen an den der Woermann-Linie überlassenen Betriebsmitteln ist Sache des Fiskus.

4. Ist eine Erweiterung der Hafen= und Gleisanlagen oder eine Vermehrung der Betriebs-
mittel erforderlich, so wird nach dem Grundsatze verfahren, daß Anlagen und Betriebsmittel auf
dem Wasser von der Woermann-Linie, solche auf dem Festlande einschließlich der Brücke von dem

Fiskus bereitzustellen sind. Im ersteren Fall trägt die Kosten die Woermann-Linie, im letzteren der
Fiskus. Bestreitet die kostenpflichtige Partei die Notwendigkeit einer solchen, von der Gegenpartei
verlangten Erweiterung oder Vermehrung, so entscheidet endgültig die nach 8 10 zu bildende
Kommission. Die Woermann-Linie kann jedoch den Bau einer neuen Brücke oder Mole oder

dee Verlängerung der bestehenden nicht verlangen. Hinsichtlich des Verfahrens gilt das in § 10
estimmte.

5. Führt der Fiskus die von ihm zu leistenden Reparaturen nicht oder nicht so aus, wie
es zur Durchführung des Vertrages nötig ist, so ist die Woermann-Linie nicht nur von den ihr
obliegenden Reparaturen der dadurch außer Tätigkeit gesetzten Betriebsmittel für die Dauer der
Reparaturarbeiten befreit, sondern ist auch für die Dauer dieser Behinderung von den Verpflichtungen
aus diesem Vertrage entbunden, soweit ihr deren Erfüllung durch eine solche Behinderung erheblich
erschwert oder unmöglich gemacht wird.

 5 13. Für Betriebsstörungen, die infolge von Beschädigungen an der Brücke oder den

sonstigen von dem Fiskus zu unterhaltenden Landungsanlagen eintreten, und während der Instand-
setzungsarbeiten andauern, hat die Woermann-Linie gegen den Fiskus keinerlei Ersatzansprüche;
andererseits ist die Woermann-Linie nicht verantwortlich für Betriebsstörungen, welche aus den
gleichen Ursachen oder durch Verluste und Instandsetzungsarbeiten von Fahrzeugen, Erkrankungen
des Personals und ähnlichen Gründen eintreten und bis zur Wiederherstellung des früheren Zu-
standes andauern.

5 14. 1. Die Woermann-Linie verpflichtet sich für die Ausführung vonPeilungen oder

für sonstige dienstliche Zwecke der vom Gouvernement zu bestimmenden Behörden in Swakopmund
auf Verlangen von den ihr dort zur Verfügung stehenden Fahrzeugen diejenigen mit Bemannung
und Ausrüstung zum Gebrauch zu überlassen, die die genannten Behörden für erforderlich bezeichnen.
Der Fiskus hat der Woermann-Linie hierfür eine angemessene Entschädigung zu zahlen.

2. Die Woermann-Linie verpflichtet sich serner, für die Ausführung von Instandsetzungs-
arbeiten an der Landungsbrücke den in Absatz 1 genannten Behörden auf Verlangen die ihr über-

wiesenen Betriebsmittel, sowie auch die von der Woermann-Linie selbst hergestellten Anlagen und
Betriebsmittel nebst Besatzung gegen Erstattung der baren Auslagen zum Gebrauch zu überlassen,
wenn nicht ernstliche, nautische Bedenken für die Sicherheit des Personals und der Betriebs-
mittel vorliegen.

3. Soweit die Überlassung der in diesem Paragraphen erwähnten Betriebsmittel eine

erhebliche Störung des Landungsbetriebes zur Folge haben würde, kann sie nur verlangt werden,
wenn eine Verzögerung der fraglichen Arbeiten mit einer ernsten Gefahr für die Landungsbrücke
verbunden sein würde.

Die Entscheidung, ob dies der Fall ist, trifft endgültig die Hafenbehörde.
4. Für ordnungsmäßige Durchführung des Betriebes übernimmt die Woermann-Linie

solchenfalls keinerlei Gewähr.
Der Fiskus haftet der Woermann-Linie für Schäden an und Verluste von solchen Betriebs-

mitteln für die Zeit, während welcher diese den in dem Absatz 1 genannten Behörden auf Grund
dieses Paragraphen zur Verfügung gestellt sind, sofern nicht eine Fahrlässigkeit des von der Woermann-
Linie gestellten Personals oder ein Schaden stiftendes Ereignis vorliegt, welches auch ohne die von
der Behörde in Anspruch genommene Leistung eingetreten wäre.

5l 15. Alsbald nach Ankunft von Schiffen auf der Reede von Swakopmund hat die
Woermann-Linie die vom Gouvernement zu bestimmenden Beamten in einem geeigneten Fahrzeuge

unentgeltlich zum Schiff und zurück an Land zu befördern. Soweit Reichs= und Schutzgebiets-
beamte, Angehörige der Schutztruppen oder der Kaiserlichen Marine zur Erledigung von Dienst-
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geschäften zwischen dem Lande und den auf der Reede liegenden Schiffen zu verkehren haben, hat
ihnen die Woermann-Linie, auch abgesehen von dem Fall des Absatz 1 freie Beförderung in beiden
Richtungen zu gewähren, doch kann die Gestellung einer besonderen Fahrgelegenheit nicht ge-
fordert werden.

§* 16. Die Woermann-Linie hat alle für allgemeine, insbesondere für statistische Zwecke
notwendigen Nachweise und Feststellungen gemäß den ihr vom Gouvernement zugehenden Anweisungen
ohne Vergütung zu bewirken, soweit ihr die Unterlagen bekannt sind und es sich nicht um interne
Geschäftsangelegenheiten der Woermann-Linie handelt.

5 17. 1. Alle Ansprüche aus diesem Vertrage entscheidet unter Ausschluß des Rechtsweges
ein Schiedsgericht. Sie müssen innerhalb der Ausschlußfrist eines Jahres, vom Tage der Fälligkeit
der Ansprüche an gerechnet, durch Anrufen des Schiedsgerichts geltend gemacht werden, und werden
dann auf dem Wege des schiedsgerichtlichen Verfahrens endgültig und unter Ausschluß des Rechts-

weges entschieden.
2. Das aus drei Personen bestehende Schiedsgericht tritt in Hamburg zusammen, falls der

Fiskus das Schiedsgericht anrust, und in Berlin, falls die Woermann-Linie dieses tut. Der Vor-

sitzende des Schiedsgerichts soll der jeweilige Präsident des HanseatischenOberlandesgerichts oder eine
von ihm zu ernennende Persönlichkeit sein, falls das Schiedsgericht seinen Sitz in Hamburg, und der

Präsident des Kammergerichts oder eine von ihm zu ernennende Persönlichkeit, falls das Schieds-
gericht seinen Sitz in Berlin hat.

Jede der beiden Parteien ernennt einen Beisitzenden. Das dem Fiskus zustehende Er-

nennungsrecht wird vom Reichs-Kolonialamt in Berlin ausgeübt.
3. Für das Verfahren gelten die Vorschriften der Zivilprozeßordnung für das Deutsche

Reich mit der Maßgabe, daß die Frist zur Benennung des zweiten Schiedsrichters auf vier Wochen
festgesetzt wird.

§ 18. Dieser Vertrag wird in einer Hauptausfertigung für den Fiskus und in einer

Nebenausfertigung für die Woermann-Linie geschlossen. Die Kosten des Vertragsschlusses, namentlich
die Stempelsteuern, gehen zu Lasten der letzteren.

Berlin, den 10. Mai 1911. Hamburg, den 20. Mai 1911.

Der Staatssekretär Woermann-Linie

des Reichs-Kolonialamts. Th. Ritter.

v. Lindequist.

Betriebsordnung.
A. Arbeitszeit.

1. Die Arbeitszeit des Betriebes dauert von 6 Uhr vormittags bis 6 Uhr nachmittags
mit Essenspausen von insgesamt 2 Stunden. Es steht der Woermann-Linie frei, die Essenspausen
so zu legen, wie es ihr am besten erscheint.

Mit der Abnahme der Personen, Tiere und Güter von längsseits des Schiffes wird so

rechtzeitig aufgehört, daß auch die letzten Personen, Tiere und Güter bis 6 Uhr nachmittags ge-
landet sein können.

2. An Sonn= und Festtagen wird, abgesehen von der Beförderung der Post und Passagiere,

nur in dringenden Notfällen gearbeitet. Ob ein solcher vorliegt, entscheidet im Streitfall das Hafenamt.
Als Feiertage in diesem Sinne gelten: der Neujahrstag, Kaisers Geburtstag, Karfreitag,

die beiden Ostertage, Himmelfahrt, die beiden Pfingsttage, Bußtag und der erste und zweite Weih-
nachtstag.

3. Für Arbeiten außerhalb der Arbeitszeit oder an Sonn- und Festtagen, welche auf

Antrag der Leitung eines Schiffes oder deren Vertreter am Lande von dem Betriebsunternehmer

ausgeführt werden, sind von dem Antragsteller dem Betriebsunternehmer die daraus entstehenden

* (Überstundenlöhne, Zoll, Uberstundenkosten der etwa nötig werdenden Beleuchtung usw.)
zu ersetzen

Der Betriebsunternehmer ist, abgesehen von der Beförderung der Post und Passagiere sowie
von dringendem Notfall, nicht verpflichtet, einem solchen Antrag zu entsprechen. Ob ein dringender
Notfall vorliegt, entscheidet im Streitfalle das Hafenamt.
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Sollte seitens des Landesfiskus eine elektrische Beleuchtungsanlage für die Brücke und den
Zollhof geschaffen werden, so ist die Woermann-Linie verpflichtet, dem Fiskus die Kosten zu erstatten,
die für den zur etwa nötig werdenden Beleuchtung verbrauchten Strom entstehen.

4. Der Betriebsunternehmer ist berechtigt, den Betrieb auch während der Arbeitszeit ein-
zustellen, wenn infolge Dunkelwerdens, Nebels oder durch den Zustand der See die Durchführung
des Betriebes erheblich beeinträchtigt wird oder Gefahr für Menschenleben oder Eigentum durch die
Fortführung des Betriebes droht. Die Einstellung und Wiedereröffnung des Betriebes bei solchen

Ereignissen wird der Betriebsunternehmer nach eigenem besten, sachverständigen Ermessen bestimmen,
ohne irgendwelche Verantwortung dafür zu übernehmen, daß dies rechtzeitig geschieht.

B. Auftragerteilung.

1. Der Betriebsunternehmer wird für jeden, welcher seine Mitwirkung in Anspruch nimmt,
die Beförderung von Personen, Tieren und Gütern von, nach und zwischen Schiffen ausführen,

welche auf der Reede von Swakopmund verankert sind.

Er ist jedoch nur verpflichtet, dahin gehenden Anträgen bei solchen Schiffen stattzugeben,
die nicht weiter als 1 Seemeilen vom Brückenkopf vor Anker liegen.

2. Der Betriebsunternehmer ist nur verpflichtet, solche Aufträge auszuführen, die ihm
schriftlich in der vorgeschriebenen Form erteilt werden. In dem Antrage hat der Auftraggeber den
Namen des betreffenden Schiffes, die Art der gewünschten Leistung (Landung, Verschiffung oder
Umladung), sowie die Anzahl der Personen und der Gepäckstücke, der Tiere und Güter, unter
Bezeichnung der Menge, Gattung und Art anzugeben, und sich unter ausdrücklicher Anerkennung
der Betriebsordnung zu verpflichten, die tarifmäßigen Gebühren zu entrichten. Dieser Antrag kann
von dem betreffenden Schiffsführer, oder von seinem Vertreter am Lande, oder auch von dem

Empfänger ausgehen. Geht dieser Auftrag von dem Empfänger aus, so ist dem Auftrag der oder
die Frachtscheine über die betreffenden Tiere oder Güter beizusfügen. Ferner ist dem Auftrage das
Schiffsmanifest über die gesamten in Swakopmund durch den Betriebsunternehmer zu landenden
oder umzuladenden Tiere und Güter beizufügen. Das Manifest muß Angaben enthalten über
Marken und Nummer, Anzahl, Art, Inhalt, Empfänger, Maß und Bruttogewicht der einzelnen
Stücke. Sendung an „Order“ sind als solche zu bezeichnen. Im Zollmanifest sind aber noch für
„Order"-Güter die Empfänger anzugeben.

3. Werden die Fahrzeuge des Betriebsunternehmers in Anspruch genommen, ohne daß der
vorgeschriebene, schriftliche Auftrag erteilt ist, so gilt der Benutzer der Fahrzeuge als Auftraggeber
und die Verpflichtungen, welche ein solcher Auftrag nach sich zieht, als von ihm dem Betriebs-
unternehmer gegenüber eingegangen, unbeschadet der gesetzlichen Rechte des Betriebsunternehmers,
sich an den ihm übergebenen Gepäckstücken, Tieren oder Gütern schadlos zu halten.

C. Personenverkehr und Gepäckbeförderung.

1. Die Beförderung von Personen zwischen Schiffen auf der Reede oder zwischen Schiff
und dem Lande geschieht auf Gefahr der Beförderten. Sie erfolgt gegen Lösung einer Fahrkarte.
Diese berechtigt nicht zu der Forderung auf Gestellung einer besonderen Beförderungsgelegenheit;
die Fahrgäste haben vielmehr zu warten, bis sich eine geeignete Überfahrtsgelegenheit nach oder von
den in Frage kommenden Schiffen bietet.

2. Handgepäck in bescheidenem Umfange (nicht mehr als zwei Stücke für jede Person) wird
nach Möglichkeit zugleich mit den Passagieren in denselben Fahrzeugen befördert. Das übrige, den
Passagieren gehörige Gepäck wird mit besonderen Fahrzeugen gelandet. Bei der Beförderung des
sogenannten Raumgepäcks von Land an das Schiff sind die vorschriftsmäßigen, bei dem Betriebs-

unternehmer bzw. dem Reedereivertreter kostenfrei erhältlichen Formulare für Auftragerteilung und
Schiffszettel ordnungsmäßig ausgefüllt dem Betriebsunternehmer zusammen mit dem Gepäck einzu-
reichen. Für das vom Schiff an Land zu befördernde Raumgepäck sind seitens des Kapitäns auf
Verlangen des Betriebsunternehmers Gepäckscheine auszustellen.

3. Die Beförderung des Hand= und Kabinengepäcks, welches die Fahrgäste mit sich führen,
erfolgt kostenlos. Für die Beförderung des Raumgepäcks werden die tarifmäßigen Hafenabgaben
und Beförderungsgebühren erhoben.

4. Der Betriebsunternehmer haftet nicht für beschädigtes oder in Verlust geratenes Gepäck,
soweit für dasselbe Beförderungsgebühren nicht erhoben werden. Für das Raumgepäck, für welches

8
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die Beförderungsgebühren erhoben werden, haftet der Betriebsunternehmer keinesfalls mit einem
höheren Betrage als 50,— für jedes Kollo“).

D. Verkehr mit den Schiffen.

I. Der Betriebsunternehmer braucht den gemäß Abt. B. Absatz 2 ordnungsmäßig erteilten

Aufträgen zur Landung, Verschiffung oder Umladung von Personen, Gepäckstücken, Tieren oder
Gütern nur dann zu entsprechen wenn: -

a) das Schiff die behördliche Verkehrserlaubnis erhalten hat;
b) allen von der Zoll= und der Hafenbehörde erlassenen Vorschriften entsprochen ist;
c) der Führer des Schiffes zwei von ihm gezeichnete Listen der zu landenden oder

umzuschiffenden Passagiere und deren Gepäckstücke mit summarischer Angabe von
deren Zahl für jeden Passagier und drei von ihm gezeichnete, vollständige Manifeste
über die zu landenden oder umzuschiffenden Tiere oder Güter bei dem Betriebs-

unternehmer eingereicht hat.
Die Manifeste müssen Angaben enthalten über Marken, Nummern, Anzahl, Art,

Inhalt, Empfänger, Maß und Bruttogewicht der Kolli. (Bei Sendungen an „Order"“
sind die Namen der Empfänger ebenfalls anzugeben.)
der Schiffsführer sich durch Unterschrift verpflichtet hat, die sonstigen Bedingungen
der Betriebsordnung zu erfüllen. Falls der Betriebsunternehmer von diesem Er-
fordernis absieht, kann er die Erfüllung der dem Schiffe (Schiffer, Reeder) in dieser

Betriebsordnung auferlegten Verpflichtungen nicht verlangen.
2. Zur Beschleunigung der Erledigung dieser Vorschriften hat ein Angestellter des Betriebs-

unternehmers, nachdem die behördliche Verkehrserlaubnis erteilt worden ist, und sofern der Zustand
der See solches ohne Gefahr zuläßt, sich an Bord des Schiffes zu begeben, die Listen und Mani-
feste in Empfang zu nehmen und dem Schiffsführer eine Ausfertigung der Betriebsordnung ein-

zuhändigen.

L.

E. Verteilung und Behandlung der Leichterfahrzeuge.

1. Die Leichterfahrzeuge werden nach folgenden Grundsätzen verteilt:

Kriegsschiffe erhalten vor allen anderen Schiffen den Vorzug;
Post= und Passagierdampfer erhalten vor Frachtdampfern und Seglern den Vorzug.

Als Post= und Passagierdampfer werden angesehen die Dampfer regelmäßiger Linien, welche
nach einem festen veröffentlichten Fahrplane verkehren und Passagiere befördern.

Die Kriegsschiffe, nach ihnen die Post= und Passagierdampfer, nach ihnen die sonstigen
Dampfer und die Segler erhalten nach der Reihenfolge ihrer Ankunft und nach Maßgabe des vor-
handenen Materials so viele Fahrzeuge, als sie ohne Verzug, nachdem die Fahrzeuge längsseit
gebracht sind, beladen oder entlöschen. Bei Meinungsverschiedenheiten über die Reihenfolge ent-

scheidet das Hafenamt.
2. Die Festmachetrossen für die Fahrzeuge sind vom Schiffe zu stellen. Die Schiffe sind

verantwortlich für Verlust oder Beschädigungen von Fahrzeugen des Betriebsunternehmers infolge
ungenügenden Festmachens, ungenügenden Trossenmaterials, zu kurzen Anbindens, Überladens oder
Hinunterfallens von Tieren oder Gütern oder sonstiger Gegenstände von Deck, aus der Schlinge

oder den sonstigen Übernahme= oder Entlöschungsvorrichtungen.
3. Gerät ein Fahrzeug ins Treiben oder sonst in Gefahr, so ist das Schiff verpflichtet,

durch Abgabe der vorschriftsmäßigen Signale gemäß der anliegenden Signalordnung auf die Tat-
sache aufmerksam zu machen und das Signal in kurzen Pausen solange zu wiederholen, bis
Hilfe kommt.

4. Für Schäden an den Schiffen, welche durch Festmachen längsseits oder Achteraushalten
von Fahrzeugen entstehen, kommt der Betriebsunternehmer nicht auf, soweit diese Befreiung von der
Haftung nach dem geltenden Zivilrecht möglich ist.

5. Die Schiffsführer sind verpflichtet, alle Fahrzeuge des Betriebsunternehmers, für welche
dies beansprucht wird, auch solche, die nicht dem Verkehr mit dem betreffenden Schiff dienen, am
Schiffe festzumachen. Sie haben bei Tag und Nacht über die Sicherheit ihrer am Schiffe fest-

· *7) Es wird darauf hingewiesen, daß die Eigentümer der Gepäckstücke sich gegen solche Schäden, für
die der Betriebsunternehmer nicht haftet, durch Versicherung schon im Verschiffungshafen decken können.
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gemachten Fahrzeuge des Betriebsunternehmers wachen zu lassen. Dies gilt besonders auch dann,
wenn eintretende schwere See eine Flucht der Schiffe von ihrem Ankerplatz auf der Reede nach der
hohen See erforderlich macht.

6. Werden Leichterfahrzeuge des Betriebsunternehmers, welche der Obhut des Schiffsführers
anvertraut sind, beschädigt oder geraten sie in Verlust, so werden sie an der der Bedienung des be-

treffenden Schiffes dienenden Anzahl Fahrzeuge gekürzt.

7. Sind durch Aufkommen schlechter See oder aus einem sonstigen Grunde weiße oder

eingeborene Angestellte des Betriebsunternehmers daran gehindert, an Land zurückzukehren, so ist
jeder Schiffsführer verpflichtet, ihnen angemessene Unterkunft und Verpflegung für Rechnung des
Betriebsunternehmers solange zu gewähren, bis vom Lande der Betrieb wieder ausgenommen wird.

Der Betriebsunternehmer wird den Schiffsführern für diese Leistung ersetzen:

3,00 für den Tag für jeden weißen Angestellten, einschließlich Kaffee oder Tee;
0,50 I/ für den Tag für jeden Eingeborenen.

Ein angefangener Tag wird für voll gerechnet. Den Eingeborenen ist genügend Wasser
zu verabfolgen, und wenn das Kochen nicht schiffsseitig geschieht, ausreichende Gelegenheit hierzu
zu bieten.

Für die Kosten durch Verabfolgung von Spirituosen an weiße oder farbige Angestellte
kommt der Betriebsunternehmer keinesfalls auf.

8. Solche Dampfer, die mit Barkassen ausgerüstet sind, sind verpflichtet, solche auf Wunsch
des Betriebsunternehmers zum Schleppen seiner Leichterfahrzeuge zur Verfügung zu stellen. Eine
Vergütung seitens des Betriebsunternehmers findet nicht statt weder für Mannschaften und Kohlen,
noch für die Benutzung der Barkasse selbst. Weigert sich ein Schiffsführer, seine Barkasse dem Be-
triebsunternehmer auf Wunsch zur Verfügung zu stellen, so ist der Betriebsunternehmer berechtigt,
dessen Schiff in der Bedienung entsprechend zurückzusetzen.

F. Verschiffung.

1. Die zur Verschiffung bestimmten Gepäckstücke und Güter, soweit sie nicht erst auf der
Brücke unter den Kranen zu übergeben sind, müssen mindestens 24 Stunden vor Abfahrt des

Schiffes, für welches sie bestimmt sind, dem Betriebsunternehmer im Zollhof oder in dem Zollschuppen
ordnungsmäßig übergeben werden. Der Betriebsunternehmer ist nicht verpflichtet, Güter früher als
drei Tage vor Abfahrt des Dampfers im Zollhof in Empfang zu nehmen; doch sind größere Güter-
mengen auf Wunsch des Betriebsunternehmers diesem schon früher zu übergeben.

2. Die Empfangnahme von Tieren durch den Betriebsunternehmer erfolgt erst im Augen-

blick der Verschiffung. Der Verschiffer oder sein Vertreter muß während der Verschiffung zugegen sein.
Bei Anlieferung der Güter hat der Verschiffer dem Betriebsunternehmer die ordnungsmäßig aus-
gefüllten Übernahmescheine sowie auch die Schiffszettel zu übergeben. Die Übernahmescheine sind
bei dem Betriebsunternehmer, die Schiffszettel bei der Vertretung der Reederei erhältlich.

3. Vor der Übergabe müssen die betreffenden Gepäckstücke, Tiere oder Güter von der

Zollbehörde freigegeben sein.
Über die empfangenen Tiere, die Raumgepäckstücke und Güter wird der Betriebsunternehmer

dem Anlieferer eine Empfangsbescheinigung erteilen.
4. Gepäck und kleinere Gütermengen erhalten bei der Verschiffung den Vorzug.
5. Gütermengen von über 100 t sind möglichst frühzeitig bei dem Betriebsunternehmer

anzumelden, der die Zeit der Anlieferung jeweilig festsetzen wird.
6. Der Betriebsunternehmer hat alle ihm vorschriftsmäßig übertragenen Verschiffungsaufträge

auszuführen. Eine Haftung für ihre rechtzeitige Ausführung trifft ihn jedoch nicht, wenn während
der Frist für die Übergabe an die Schiffe Verhältnisse eintreten, welche nach dieser Betriebsordnung
eine zeitweilige Einstellung des Betriebes notwendig machen, oder wenn es sich um größere Güter-
mengen handelt, die später als einen Tag für je 100 t vor der erwähnten 24 stündigen Frist vor

Abfahrt des betreffenden Schiffes ihm übergeben wurden oder wenn das Schiff die Reede vor der

angegebenen Abfahrtszeit verläßt.
7. Die Übergabe der zur Verschiffung bestimmten Gepäckstücke, Tiere und Güter durch den

Betriebsunternehmer an die Schiffe findet durch Einlegen in die Schlinge oder eine sonstige schiffs-
seitig zu stellende Übernahmevorrichtung statt. Die Schiffsleitung hat den Beamten des Betriebs-
unternehmers über dergestalt empfangene Tiere und Güter eine Bescheinigung in doppelter, über
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empfangene Gepäckstücke in einfacher Ausfertigung auszustellen. Eine Ausfertigung hat der Betriebs-
unternehmer dem Verschiffer von Tieren und Gütern auf dessen Wunsch zu überlassen.

8. Die Verschiffung von Stücken über 2tbedarf einer vorherigen rechtzeitigen Anzeige
bei dem Betriebsunternehmer. Die Verschiffung von Stücken von mehr als 20 t Einzelgewicht kann,
wenn überhaupt möglich, nur vom Strande aus erfolgen.

9. Die zur Verschiffung bestimmten, erst auf der Brücke zu übernehmenden Stücke im

Einzelgewicht von über 4,5 bis 20 t müssen so angeliefert werden, daß die Hebezeuge ohne besondere
Umstapelungsarbeit sicher angebracht werden können.

G. Landung.

1. Die Empfangnahme der zu landenden Gepäckstücke, Tiere und Güter durch den Betriebs-

unternehmer geschieht längsseit der Schiffe in seinen Fahrzeugen durch Herausnehmen aus den
Schlingen oder den sonstigen Löschvorrichtungen. .

2. Gepäckstücke und Güter, welche schiffsseitig in Stroppen oder in Netzschlingen gelöscht
werden, verbleiben in diesen bis nach erfolgter Landung. Der Betriebsunternehmer wird solche
Stroppen oder Netzschlingen dem Schiff möglichst schnell wieder zurückgeben. Für Beschädigungen
oder Verluste solcher Stroppen oder Netzschlingen haftet der Betriebsunternehmer nicht, soweit diese
Befreiung von der Haftung nach dem geltenden Zivilrecht möglich ist.

3. Die Feststellung der Stückzahl der gelandeten Gepäckstücke, Tiere und Güter und etwaiger
Beschädigungen an diesen geschieht auf der Brücke beim Herausnehmen aus der Schlinge des Krans

oder, wenn die Landung am Strande stattfindet, nach dem Herausnehmen aus den Fahrzeugen in

flutfreier Höhe. Ist die Feststellung an den genannten Orten nicht möglich gewesen, so hat sie sofort
nach Verbringung in den Zollhof zu erfolgen. Die Schiffsführer sind verpflichtet, sich bei diesen
Feststellungen vertreten zu lassen. Kommen sie dieser Verpflichtung nicht nach, so können sie Ein-
wendungen gegen die Feststellungen der Woermann-Linie nicht erheben. Die Beamten des Betriebs-

unternehmers haben den Vertretern der Schiffsführer auf Wunsch eine Empfangsbescheinigung über
die empfangenen Gepäckstücke, Tiere und Güter auszustellen. In diesen Bescheinigungen haben die
Beamten des Betriebsunternehmers ihre Wahrnehmungen über nicht ordnungsmäßige äußere Be-
schaffenheit der Gepäckstücke, Tiere und Güter und deren Anzahl zu verzeichnen.

4. Der Betriebsunternehmer ist nicht verpflichtet, sich mit der Landung oder Verschiffung
oder Umladung loser Kohlen, Briketts, Koks, Getreide, Erze, Guano oder sonstiger loser Güter irgend-
wie zu befassen. Er kann von dem Schiffsführer, dem Empfänger oder Verschiffer verlangen, daß
solche Güter vor ihrer Entlöschung vom Schiff oder vor der Übergabe an den Betriebsunternehmer

auf der Brücke (bei Verschiffungen) zum Zwecke der Landung oder der Verschiffung gesackt, gebündelt
oder sonst zur Zufriedenheit des Betriebsunternehmers verpackt werden.

5. Die Landung von Stücken über 2 t bedarf einer vorherigen rechtzeitigen Anzeige bei
dem Betriebsunternehmer. Die Landung von Stücken von mehr als 20 t Einzelgewicht kann, wenn

überhaupt möglich, nur am Strande erfolgen. »

6. Der Betriebsunternehmer ist berechtigt, ungehobeltes Holz in Flößen an die Brücke zu

bringen und dort mit den Kranen aufzunehmen. Seitens des entlöschenden Schiffes ist, falls solches
von dem Betriebsunternehmer gewünscht wird, eine größere Anzahl der zu flößenden Planken,
Bretter und Balken durch starke Schnürung zu einem Floße zu vereinigen. Solche Flöße sind
schiffsseitig nicht eher zu Wasser zu lassen oder so lange längsseit vertäut zu halten, bis das zum

Schleppen des Floßes bestimmte Fahrzeug des Betriebsunternehmers sich in Bereitschaft für diese
Arbeit beim Schiff befindet.

H. Übergabe gelandeter Tiere und Güter.

1. Als berechtigter Empfänger gelandeter Tiere und Güter gilt derjenige, der dem Betriebs-
unternehmer das ordnungsmäßig indossierte Konnossement für die betreffenden Tiere und Güter aus-
händigt. Als Ausweis für den rechtmäßigen Empfang der Gepäckstücke dient der mit Empfangs-
bescheinigung versehene Gepäckschein.

2. Die lbergabe gelandeter Tiere geschieht im Zollhof. Der Empfänger oder sein Vertreter
muß bei der Landung zugegen sein und die Tiere sofort in seinen Gewahrsam nehmen. Der

Betriebsunternehmer hat den Empfänger, wenn ihm dieser bekannt ist, möglichst früh von der Landung
in Kenntnis zu setzen. Ist der Empfänger oder sein Vertreter nicht zu ermitteln oder versäumt er,
die Tiere rechtzeitig in Empfang zu nehmen, so ist der Betriebsunternehmer berechtigt, die Tiere
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gegen Empfangsbescheinigung in ihm geeignet scheinende fremde Obhut zu geben. Die dem Betriebs-

unternehmer hieraus entstehenden Kosten sind ihm vom Empfänger zu ersetzen. Wenn der Empfänger
bekannt oder zu ermitteln ist, hat ihm der Betriebsunternehmer eine Mitteilung zu machen, in
welcher der Ort angegeben wird, wo die Tiere untergebracht sind.

3. Die Übergabe der gelandeten Gepäckstücke und Güter durch den Betriebsunternehmer an

die Empfangsberechtigten erfolgt mit Ausnahme der auf der Brücke unter den Kränen zu über-

gebenden Stücke im Einzelgewicht von mehr als 4,5 t und Massengüter im umfriedigten Zollhof oder
in den Zollschuppen an einem vom Zollamte im Einverständnis mit der Woermann-Linie be-

stimmten Platze.
.nZum Zwecke der Ablieferung werden die Güter, sofern sie sich dazu eignen, gestapelt.

Die Stapelung hat nach Möglichkeit so stattzufinden, daß die Hauptmarken der einzelnen Kolli, wenn
sie entsprechend angebracht sind, an der Außenseite des Stapels ersichtlich sind. Kolli, welche eine
sichtbare Beschädigung ohne weiteres erkennen lassen, sind gesondert zu halten. Die Stapelung loser
Güter geschieht, wenn sie nicht in der Verpackung, welche zur Landung gedient hat, erfolgt, durch
Ausschütten in Haufen, welche nicht über 1 m hoch zu sein brauchen.

5. Die Stapelung der gelandeten Stücke im Einzelgewicht von mehr als 4,5 bis zu 20 t

und Massengüter, welche auf der Brücke unter den Kranen übernommen werden, geschieht auf den

seitens der Empfänger unter den Kranen zu stellenden Eisenbahngüterwagen, woselbst auch die Über-
gabe an den Empfangsberechtigten erfolgt.

Stücke im Einzelgewicht von über 20twerden am hochwasserfreien Strande an der alten

Landestelle übergeben.
6. Für den Empfang der Gepäckstücke und Güter hat der Empfänger selbst zu sorgen.

Der Betriebsunternehmer wird dem Empfänger von der Landung und beendeten Stapelung dieser

Güter tunlichst Anzeige machen. Der Betriebsunternehmer ist berechtigt, die Ladungsempfänger unter
Stellung einer Frist, die nicht kürzer als 72 Stunden sein soll, zur Empfangnahme jeder beliebigen
Menge ihrer Güter, ohne Rücksicht auf den Inhakt der Konnossemente, aufzufordern. Kommt der
Empfänger innerhalb der gestellten Frist einer solchen Aufforderung nicht nach, so ist der Betriebs-
unternehmer berechtigt, unter Hinzuziehung von zwei Zeugen ein Protokoll über Anzahl und äußer-
liche Beschaffenheit der den Gegenstand der Aufforderung bildenden Gepäckstücke oder Güter aufzu-
nehmen, welches an Stelle der Ablieferung der Güter tritt. Die hierdurch etwa entstandenen Kosten
sind von den Emripfängern zu ersetzen.

 Ist der Empfänger nicht aufzufinden oder besitzt er, wenn er nicht am Platze ansässig

ist, dort keinen Vertreter, so findet die Aufforderung zur Empfangnahme der Güter durch öffentlichen
Anschlag im Zollhof statt. Nach Ablauf der Empfangnahmefrist wird in der im vorhergehenden

Absatz vorgeschenen Weise verfahren.8. Der Betriebsunternehmer braucht nur gegen Erteilung einer Bescheinigung für jede

einzelne Ablieferung die Güter an den Empfänger herauszugeben. Diese Bescheinigungen müssen et-
waige Ausstände enthalten. Zur Wahrung von Ansprüchen aus der Ablieferung bedarf es ferner
in jedem Fall der Hinzuziehung eines Beamten des Betriebsunternehmers vor beendeter Ablieferung.

J. Haftung des Betriebsunternehmers.

1. Die gesetzliche Haftung des Betriebsunternehmers richtet sich, in Ermanglung besonderer
Bestimmungen in dieser Betriebsordnung, nach den Grundsätzen des Deutschen Seefrachtrechts.

2. Der Betriebsunternehmer haftet nur seinem Auftraggeber, d. h. demjenigen, welcher seine
Mitwirkung in Anspruch genommen hat.

3. Die Haftung des Betriebsunternehmers beginnt mit der Empfangnahme und endet mit

der Ablieferung.
4. Die Beibringung der Empfangsbescheinigung des empfangenden Schiffes befreit den

Betriebsunternehmer bei Verschiffungs= oder Umladungsaufträgen dem Auftraggeber gegenüber von
jeder Haftung für die von dem Schiffe der Anzahl und äußeren Beschaffenheit nach vorbehaltlos
übernommenen Gepäckstücke, Tiere und Güter.

5. Bei Landungsaufträgen haftet der Betriebsunternehmer dem Auftraggeber nur für die-
jenige Anzahl Gepäckstücke, Tiere und Güter, für welche er dem Schiffe Empfangsbescheinigung er-

teilt hat. Weist diese Empfangsbescheinigung bezüglich der äußeren Beschaffenheit der Gepäckstücke,
Tiere und Güter einen Vorbehalt auf, so erfährt die Haftung des Unternehmers eine entsprechende

Einschränkung.
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6. Der Betriebsunternehmer ist nicht verantwortlich für Verluste, Schäden und Kosten,
verursacht durch die Gefahren der See, Feinde, Seeräuber, gewaltsame Beraubung (Diebstahl aus-
genommen), Arrest und Verfügungen von hoher Hand; desgleichen nicht für Schäden, Verluste und
Kosten, entstanden durch Kollision, Strandung, Leckspringen, Sinken, Kentern von Fahrzeugen, Brechen
von Schlepptrossen und alle anderen Schiffahrtsunfälle, selbst wenn die dadurch entstehenden Schäden,
Verluste oder Kosten auf irgendeine rechtswidrige Handlung, einen Fehler, eine Nachlässigkeit oder
einen Irrtum der Angestellten des Betriebsunternehmers zurückzuführen sind; desgleichen nicht für
Schäden, Verluste und Kosten durch Explosionen, Platzen von Dampfkesseln oder Rohrleitungen,
Brechen von Schäften oder irgendeinen verborgenen Fehler an dem Rumpf von Schleppern, Leichtern,
Flößen oder sonstiger im Betrieb verwendeter Fahrzeuge oder an deren Maschinen; desgleichen

durch Krieg, Blockade, Aufstand oder Aufruhr, Streike oder Aussperrungen oder durch Feuer, Blitz-
schlag, Regen, Explosionen, Spritzwasser, Uberschwemmung, Fortwehen oder Einflüsse von Wind und
Wetter, Temperatur und Klima, wie auch durch Vertreiben von Holz beim Anlandflößen, Sich-
werfen, Springen oder Splittern von Holz, Lösung von Bündeln, Verletzung, Verenden oder Über-

bordspringen von Tieren, Befleckung unverpackter Güter oder Verpackungen, Verderben, Fäulnis,
Ratten= oder Wurmfraß, Rost, Schweiß, Zersetzung, Schwinden, Leckage oder irgendeinen anderen,
aus der natürlichen Beschaffenheit der Güter oder deren äußerlich nicht erkennbaren mangelhaften

Packung oder durch deren Berührung mit, oder der Ausdünstung und Leckage von anderen Gütern

entstandenen Schaden; ferner nicht für durch ungenaue oder mangelhafte Adressierung oder durch
Verwischen der Marken und Adressen, und Bezeichnung der Gepäckstücke oder der Güter verursachte

Versehen.
7. Der Betriebsunternehmer ist nicht verantwortlich für Gold, Silber, Edelmetalle, Geld,

Dokumente, Juwelen, Kunstwerke und Gegenstände von Liebhaberwert; für andere Gegenstände ist
er nur verantwortlich mit 4.— I für den Kubikdezimeter bis zu einem Höchstbetrage von 2000

für das Kollo, es sei denn der Wert ihm vorher ausdrücklich bekanntgegeben entweder von dem
Kapitän des Schiffes, dem Empfänger oder dem Verschiffer. Mündliche Mitteilungen werden für
Erklärungen im Sinne dieser Bestimmung nicht angesehen.

8. Der Betriebsunternehmer haftet nicht für Benachteiligungen, die dadurch entstehen, daß
infolge Versagens der elektrischen Anlagen der Betrieb des großen Kranes und damit das Landen
von Stücken über 4 t unmöglich wird.

9. Der Betriebsunternehmer haftet nicht dafür, daß die Stückgüter im Einzelgewicht von
über 4,5tund die Massengüter, die bei der Landung auf der Brücke unter den Kranen üÜbergeben

werden, auf bzw. in den Eisenbahnwagen sachgemäß gestapelt werden. Erist aber verpflichtet, den
Wünschen der Empfänger über die Art der Stapelung zu entsprechen, soweit diese rechtzeitig, d. h.
vor beendeter Beladung des betreffenden Wagens, gestellt worden sind.“)

K. Allgemeine Bestimmungen.

1. Gewicht, Maß, Qualität. Inhalt und Wert der Kolli oder Güter und Tiere, selbst

wenn in den Manifesten, Konnossementen, Mitwirkungsaufträgen oder sonstigen Dokumenten angegeben,
gelten als dem Betriebsunternehmer unbekannt; ausgenommen, wenn das Gegenteil ausdrücklich an-
erkannt und schriftlich vereinbart ist.

2. Werden dem Betriebsunternehmer Güter übergeben, deren Beschädigung, schlechte Be-
schaffenheit oder schlechte Verpackung sichtbar ist, so hat er diese Mängel in der Empfangsbescheinigung
zu bemerken, widrigenfalls er dem Empfänger dafür verantwortlich ist.

3. Der Betriebsunternehmer ist berechtigt, auch entzündliche, explosive, ätzende oder sonst
gefährliche Güter zu befördern.

4. Die Reedereien oder Verschiffer sind haftpflichtig für jeglichen durch solche Güter
anderen Gütern, Menschen, Tieren, den Fahrzeugen oder den Anlagen am Lande verursachten

Schaden, wenn solche gefährlichen Güter ohne genaue Angabe ihrer Natur gelöscht oder zur Ver-
schiffung angeliefert werden, gleichviel ob der betreffende Schiffsführer bzw. Verschiffer sich der ge-
fährlichen Natur- der Güter bewußt gewesen ist oder nicht, oder ob derselbe für eigene Rechnung
oder im Auftrage Dritter gehandelt hat.

*) Es wird darauf hingewiesen, daß sich die Interessenten gegen alle diejenigen Schäden, für die der
Betriebsunternehmer nicht haftet, durch Versicherung 7. können. o jenig ha f
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L. Schadensforderungen.

1. Die Empfänger oder Verschiffer sind verpflichtet, Ansprüche gegen den Betriebsunter-
nehmer wegen Beschädigung oder Verlust von Gepäck, Gütern oder Tieren innerhalb eines Monats

nach beendeter Beladung oder Entlöschung des betreffenden Schiffes bei dem Betriebsunternehmer
schriftlich, wenn auch zunächst ohne Wertangabe, geltend zu machen. Später gestellte Ansprüche ist
der Betriebsunternehmer berechtigt, zurückzuweisen. Nur wenn der Empfänger nachweisen kann, daß

er wegen ganz besonderer Umstände nicht in der Lage gewesen ist, seine Schadensforderung innerhalb
der angegebenen Frist bei dem Betriebsunternehmer anzubringen, verlängert sich ausnahmsweise die
Frist zur Einreichung der Schadensforderung bis auf2Monate nach Abgang des betreffenden
Dampfers von Swakopmund.

2. Nach beendeter Entlöschung oder Beladung eines jeden Schiffes hat der Betriebsunter-
nehmer den betreffenden Tag durch Aushang an einer Tafel in dauerhafter Schrift an seinem Ge-
schäftshause bekanntzugeben. Der Aushang muß bis zum Ablaufe der für die Stellung von An-

sprüchen gesetzten einmonatigen Frist aufrechterhalten werden.

3. Der Betriebsunternehmer ist, unbeschadet der Bestimmungen unter K 2, nicht verpflichtet,
die Interessen der Empfänger für vom Schiffe nicht oder beschädigt gelandete Güter wahrzunehmen;
dies haben die Empfänger selbst zu tun.

4. In den Schadensausprüchen gegen den Betriebsunternehmer sind die Preise der fehlenden
oder beschädigten Güter nach dem Grundsatze aufzumachen, daß nur für den Kostenpreis der Güter

im Verschiffungshafen zuzüglich etwa bezahlter Fracht und Versicherungsprämie Ersatz geleistet wird.
Der Betriebsunternehmer ist berechtigt, zwecks Feststellung dieser Werte von dem Empfänger die

Vorlegung der Originalfaktura zu fordern.

M. Gebühren.

1. Die Gebührenrechnungen des Betriebsunternehmers sowie dessen Rechnungen für die
von ihm einzuziehenden fiskalischen Hafenabgaben sind in allen Fällen vor Ausführung der Leistungen
zu begleichen.

2. Dem Betriebsunternehmer steht nach Maßgabe des § 623 H. G. B. an allen be-

förderten Gepäckstücken, Tieren und Gütern ein Pfandrecht zu für die Beschaffung seiner Gebühren
und der sonstigen aus dem Betriebe sich ergebenden Forderungen sowie der Hafengebühren, mit
deren Einziehung er betraut ist. -

Signale für den Landungsbetrieb.

Folgende Flaggensignale, am Flaggenmast auf der Brücke gehißt, bedeuten:

N: „Löschen Sie in Leichter und große Boote.“
K: „Wir können nur mit großen Booten arbeiten.“

M: „Mittagspause.“

JG#J: „Ganz aufhören mit Löschen.“
JES: „Wieder anfangen“ (wenn das Löschen unterbrochen war).
F#: „Einfahrt ist gefährlich, es können nur große Boote an der Brücke landen,

dürfen aber nicht von Barkassen eingeschleppt werden.“
FR: „.Barre unpassierbar, jeder Verkehr mit Land unterbrochen."“

B und zwei Töne mit
der Sirene: „Wir brauchen eine Barkasse an der Brücke.“

NC und mehrere Töne

mit der Sirene: „Fahrzeuge in der Nähe des Strandes in Gefahr, brauche sofort Schlepperhilfe."

Flaggen= und Pfeifensignale an Bord der Dampfer.

B: „Leichter oder Floß ist voll, wünsche Schlepper.“
RA oder vier lange Töne

mit der Dampfpfeife: „Floß, Leichter oder Boot treibt weg.“
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Sirenensignale bei Nebel von der Brücke.

In kurzen Pausen ein langgezogener Ton bedeutet:

„Gute See, es wird mit großen Booten und Leichtern an der Brücke gearbeitet.“

In kurzen Pausen zwei lange Töne bedeutet:

„Einfahrt für Barkassen gefährlich, wir können nur mit großen Booten arbeiten."“

In kurzen Pausen drei lange Töne bedeutet:

„Schlechte See, es wird nicht gearbeitet.“

Die Steuerer der Schiffsbarkassensind von der Schiffsleitung zu unterrichten, daß sie den
Anordnungen des aufsichtführenden Beamten vom Außendienst sowie dem Brückenaufseher des

Betriebsunternehmers Folge zu leisten haben.

Tarif für den Hafen von Swakopmund.

I. Hafenabgaben.

Für die auf dem Seewege ankommenden oder abgehenden Personen, Raum-Gepäckstücke,
Tiere und Güter ist eine Hafenabgabe zu zahlen.

Güter, Gepäckstücke und Tiere, die unter Zahlung der Hafenabgaben von Swakopmund
eingeführt worden sind, im späteren Verlauf aber von dort nach einem anderen Hafen des Schutz-

gebietes wieder ausgeführt werden, sind von der sonst bei der Ausfuhr zu zahlenden Hafenabgabe
befreit. Sie unterliegen jedoch bei der Wiedereinfuhr in den anderen Häfen des Schutzgebietes den
dort gültigen Hafenabgaben.

Die Hafenabgabe beträgt: 6

1. für Personen ie 1—
Kinder unter einem Jahr find hafenabgabefrei.

2. für Großvieh (Pferde, Ponys, Kamele, Maultiere, Esel, Rinder,Kälber und
dergl.) für das Stück 3— .

3. für Kleinvieh (Schafe, Ziegen, Schweine und dergl.) für das Stück 1,— =
4. für Hunde jeder Größe 0,40 =

5. für jedes auf Gepäckschein verladene Gepäckstück obne Rackicht auf die Größe
und das Gewicht „50 -

6. für Geflügel, Ferkel und sonstige lleinereTiere, die in Pueftoen Fiche zru-
verpackt und befördert werden, und für sämtliche Güter 4.
für das Kubikmeter oder 1000 kg.

7. für Güter im Einzelgewicht von über 4,5 t, die über die Brücke gehen, wird.

ein Zuschlag zu der Gebühr unter 6. erhoben. und zwar:
für Stücke bis zu 7 t Einzelgewicht 19—

= ri. r“. - 10- * · . . - . - . . . - 1,50

- 29.—

u#ua

20

für das Kubikmeter oder 1000 kg.

II. Beförderungsgebühren.

An die Woermann-Linie sind folgende Beförderungsgebühren zu entrichten:

. Fur die Beförderung von Personen von längsseits des Schiffes bis auf die Brücke oder von

längsseits des Schiffes bis längsseits des Schiffes auf der Reede ii 1,60 M
Kinder unter einem Jahr werden frei befördert.

Für die Beförderung von auf Gepäckschein verladenem Gepäck zwischen Schift
und dem Lande oder von Schiff zu Schiff für jedes Stück , -

NB. Es wird auf die Bestimmungen der Betriebsordnung über die Personen-

und Gepäckbeförderung besonders hingewiesen.

. Für die Beförderung von Tieren zwischen Schiff und dem Lande, beginnend mit der Empfang-

nahme in den Landungsfahrzeugen längsseits der chif und endigend mit der Übergabe im
Zollhof an die Empfangsberechtigten:

—

d#



—
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a) für Großvieh (Pferde, Pony-, Kamele, Maultiere, Eel, Rinder, Kälber
und dergl.) für das Stück 12,—

b) für Kleinvieh (Schafe, gZiegen, Schweine, Hunde usw.) für das Stück 2,—.

e) für Geflügel, Ferkel und sonstige Tiere, die in Käfigen, **ie usw. ver-
packt und befördert werden, für das Kubiknmeter . 6,50

.Für die Beförderung von Gütern aller Art im Einzelgewicht bis zu 4t zwischen Schiff und
Land, beginnend mit Empfangnahme der Güter in den Landungsfahrzeugen längsseits des
Schiffes und endigend mit Stapelung und Übergabe an die Empfangsberechtigten im Zollhof
oder in den Zollschuppen:

a) für Kontanten, Wertgegenstände usw. /8 v. H. vom erklärten Wert, min-
destens jedoch für jedes Kollo . .5,—.-l-

b) für alle sonstigen Güter bis zum Einzelhöchstgewicht von 4 t.... 6,50-

für das Kubikmeter oder 1000 kg in Wahl der Woermann-Linie.

Vorkommendenfalls verteilt sich die unter Ziffer 22 und Zb festgesetzte Gebühr, wie folgt:

Für die Empfangnahme in den Landungsfahrzeugen, das Verbringen der Landungsfahrzeuge
bis unter die Krane längsseits der Brücke und das Einlegen in die Schlinge zum

Aufhieven 3.— .

Für das Aufhieven mit dem Kran, das Verladen auf die Bahnwagen, die Beförderung
mit diesen in den Zollhof und Stapelung und Übergabe dortselbst

3,50 M.

für das Kubikmeter oder 1000 kg.

. Fur die Beförderung von Stücken über 4 bis 20tzwischen Schiff und Land, beginnend mit
der Empfangnahme längsseits des Schiffes in die Landungsfahrzeuge und endigend mit der
Übergabe an den Empfangsberechtigten auf den von den Empfängern rechtzeitig zu stellenden

Eisenbahnwagen unter den Kranen auf der Brücke:

für Stücke bis 7t Einzelgewicht 5550—
-- 10 - ..............7,50-

---20- - .....9,—-

IutdasKubIkmeteroder10001cg nach Wahl der Woermann-Oinie.
Über die Beförderung von Stücken von mehr als 20tEinzelgewicht müssen mit dem

Landungsunternehmer Vereinbarungen von Fall zu Fall getroffen werden.

. Für die Beförderung von Massengütern gleicher Art, wenn sie auf der Brücke übernommen

werden und in Mengen von nicht weniger als 100 t in einem Schiff und auf einem Konnossement

eingeführt werden und schiffsseitig in ununterbrochener Folge in Mengen von mindestens 20 t

stündlich gelöscht werden können, beginnend mit Empfangnahme der Güter in den Landungs-

fahrzeugen längsseits des Schiffes und endigend mit Übergabe in den Eisenbahnwagen der
Empfänger auf der Brücke unter den Kranen
für das Kubikmeter oder 1000 kg nach der Wahl der Woermann-Linie.

Für die nur auf Wunsch der Empfänger oder Verschiffer auszuführende Beförderung

beladener oder unbeladener Güterwagen der Verschiffer oderr Empfanger vom Brngene bis
zur Brückenwurzel oder in umgekehrter Richtung je 1,25 4

für jeden Wagen.

7

. Die unter II, 1 bis 5 genannten Sätze haben auch Gültigkeit für die gleichen Leistungen in
umgekehrter Richtung bei der Verschiffung.

. Für Umladung auf der Reede von Schiff zu Schiff, beginnend mit Empfangnahme in den
Landungsfahrzeugen längsseits des Schiffes und endigend mit Einlegen in die Schlinge oder

die sonstigen Übernahmevorrichtungen des übernehmenden chises
für Güter für das Kubikmeter oder 1000 # ... .......3,—.-l-
-1edesStückGroßv-eh.. ...........9,—-

jedesStückKlemvteh.·...............1,50-
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III. Zusätzliche Bestimmungen.

1. Die Zahlung der fiskalischen Hafenabgaben hat an die Woermann-Linie zu geschehen,

soweit vom Zollamt nicht eine gegenteilige Verfügung erlassen wird.
2. Postsendungen und die zum dienstlichen Gebrauch der Post= und Telegraphenanstalten

des südwestafrikanischen Schutzgebietes sowie der Kaiserlichen Marine und fremdländischer Kriegsschiffe
bestimmten Gegenstände sind von der Zahlung der fiskalischen Hafenabgaben in demselben Maße
befreit wie die Amtsbedürfnisse des Gouvernements, d. h. solche Gegenstände, die laut behördlicher
Bescheinigung bereits vor ihrer Landung in den Besitz des Gouvernements übergegangen sind.

Befreit von den Hafenabgaben bleiben ferner die Angehörigen deutscher und fremder Kriegs-
schiffe sowie das nicht auf Gepäckschein verladene Gepäck ankommender und abfahrender Passagiere.

3. Am Lande ansässige Personen, die nur besuchsweise oder in Geschäften an Bord eines

Dampfers zu tun haben, ohne mit diesem Dampfer den Hafen von Swakopmund zu verlassen,
ebenso wie Passagiere und Mannschaften der auf der Reede liegenden Schiffe, die nur besuchsweise
an Land gehen, sind von der Zahlung von Hafenabgaben befreit, desgleichen die von solchen Per-

sonen mitgeführten kleinen Pakete.
Welcher der beiden unter II 2 alb aufgeführten Kategorien die in diesem Tarif nicht

benannten Tiere zuzurechnen sind, bestimmt im Streitfalle das Zollamt in Swakopmund.
5. Die Gesamtmaße und Gewichte eines jeden Konnossements werden auf 1/10 ebm oder

100 kg nach oben abgerundet. Falls der für die Berechnung der Gebühren in Betracht kommende
Maßstab auch zur Berechnung der Seefrachtkosten gedient hat, werden für die Berechnung der Ge-
bühren die Maße oder die Gewichte der Schiffspapiere zugrunde gelegt, soweit dieselben aus den

genannten Papieren ersichtlich sind. Ein Nachwiegen oder Nachmessen zur Feststellung der fraglichen
Gebühren kann in solchem Falle nicht beansprucht werden. »

6. Die Hafenabgaben werden im allgemeinen auf dieselbe Einheit berechnet, die für die
Berechnung der Beförderungsgebühren zur Anwendung kommt.

7. Das Kaiserliche Gouvernement ist indes berechtigt, im allgemeinen oder wirtschaftlichen

Interesse notwendige Abweichungen hiervon, vorbehaltlich nachträglicher Genehmigung des Reichs-
Kolonialamts, selbständig anzuordnen.

8. Für Kohlen und Briketts (nicht aber auch Koks), rohe Häute, Felle, Tierhörner, aus-
geführtes frisches Gemüse oder frisches Fleisch werden die Hafenabgaben und Beförderungsgebühren
ausschließlich nach dem Gewicht erhoben.

Für Marmor werden die Hafengebühren nach Raummaß berechnet. Zuschläge zu den
Hafengebühren werden bei Marmor nur für Stücke, die größer als 4 ebm sind, erhoben. Die

Berechnung dieser Zuschläge geschieht ebenfalls nach Raummaß.

Bekanntmachung des Couverneurs von Komerun, betr. Sröffnung eines Nebenzollamts
in Buea. «

Vom 20. März 1911.

Mit dem 1. April d. Is. wird in Buea ein Nebenzollamt eröffnet. Die Dienststunden

des europäischen Beamten werden vorläufig für die Wochentage auf 8 bis 9 Uhr morgens festgesetzt.
An Sonn= und Feiertagen finden keine Abfertigungen statt.

Buea, den 20. März 1911.

Der Kaiserliche Gouverneur.

J. A.:

Hansen.

Bekanntmachung des Couverneurs von Ramerun, betr. die Befteuerung

der Eingeborenen.
Vom 29. März 1911.

In Ausführung der Verordnung, betreffend die Heranziehung der EingeborenenzuSteuer-
leistungen, vom 20. Oktober 1908 (Amtsbl. S. 105), wird unter Aufhebung der Bekanntmachung

vom 22. Oktober 1908 (Amtsbl. S. 107) solgendes bestimmt:
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8 1. Steuerpflichtig gemäß der Verordnung vom 20. Oktober 1908 sind die Eingeborenen

des ganzen Schutzgebiets mit Ausnahme der Bezirke Banyo, Molundu, Garua und Kusseri.
Im Bezirk Duala wird bis auf weiteres Steuer gemäß der Verordnung des Gouverneurs,

betreffend die Erhebung einer Wohnungssteuer im Schutzgebiet Kamerun, vom 15. April 1907
(Amtsbl. 1908 S. 107) erhoben. ,

§2.DicHöhederinGeldzuentrichtendenSteuerwirdfürdasJahrunddiesteuer-
bflichtige Person auf 6 “ festgesetzt, die an Stelle der Geldsteuer wahlweise zulässige Steuerarbeit

wird auf 30 Tage für das Jahr und die steuerpflichtige Person festgesetzt.

§ 3. Diese Bekanntmachung tritt vom 1. April 1911 ab in Kraft.

Buea, den 29. März 1911.

Der Kaiserliche Gouverneur.

J. A.:

Hansen.

Verordnung des Couverneurs von Deutsch-Ueugulnea, betr. die Kbänderung des Tarlfs
zur Jollverordnung vom 10. Juni 1908.

Vom 1. März 1911.

. Auf Grund des § 15 des Schutzgebietsgesetzes (Reichs-Gesetzbl. 1900 S. 813), des § 5 der

Verfügung des Reichskanzlers vom 27. September 1903 (D. Kol. Bl. 1903 S. 509) und der Aller-

höchsten Verordnung vom 7. November 1902 (D. Kol. Bl. 1902 S. 903) wird für das Schutzgebiet

Neuguinea mit Einschluß des Inselgebiets der Karolinen, Marianen, Palau und Marthall-Inseln
verordnet, was folgt:

#§. 1. Bei der Position B. 6 des Tarifs zur Zollverordnung vom 10. Juni 1908 ist der

Tarifsatz von 2 auf 5 „MN zu erhöhen.

§ 2. Diese Verordnung tritt am 1. Juli 1911 in Kraft.

Rabaul, den 1. März 1911.

Der Kaiserliche Gouverneur.

In Vertretung:
Oßwald.

Das Statut der Diomantenregie des südwestafrikanischen Schutzgebiets

ist durch Beschluß der ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschafter vom 28. März 1911
und mit Zustimmung der Aussichtsbehörde wie folgt geändert worden:

5 36 Absatz 2 hat folgende Fassung erhalten:

Für die laufende Verwaltung und die laufende Überwachung des Vorstandes bestimmt der

Aufsichtsrat aus seiner Mitte einen geschäftsführenden Ausschuß, welcher aus dem Vorsitzenden des
Aussichtsrats und dem stellvertretenden Vorsitzenden sowie drei weiteren Mitgliedern des Aufsichtsrats

besteht. Diese letztgenannten Mitglieder werden alljährlich in einer unmittelbar auf die Haupt-
versammlung folgenden Aufsichtsratssitzung gewählt; eine Wiederwahl der bisherigen Mitglieder ist
zulässig. Scheiden im Laufe des Jahres Mitglieder aus dem Ausschuß aus, so können die ver-

bleibenden Mitglieder, solange derenZahl sich noch auf mindestens drei beläuft, mit Stimmenmehrheit
an Stelle der Ausgeschiedenen neue Mitglieder ernennen, deren Amtsdauer bis zu der auf die nächste

Hauptversammlung folgenden Aufsichtsratssitzung währt.
Außerdem ist in Absatz 4 Satz 2 des § 36 das Wort „ausgelosten“ durch „gewählten“

zu ersetzen.
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Durch Erlaß des Staatssekretärs des Reichs-Kolonialamts vom 30. April 1911 ist bestimmt
worden, daß das am 1. Januar 1911 in Deutschland in Kraft getretene Deutsche Arzneibuch 5,
Ausgabe 1910, vom 1. Juli ab in den Gouvernements= und Lazarettapotheken der Schutzgebiete

Afrikas und der Südsee in Anwendung zu bringen ist und daß die Kaiserlichen Gouverneure
ermächtigt sind, von den Bestimmungen des Arzneibuches Abweichungen zu gestatten, die den be-

sonderen Verhältnissen in den Schutzgebieten Rechnung tragen.

Spersonalie.—

Seine Majestät der Kaiser haben Allergnädigst geruht, dem Sekretär bei dem Kaiser-
lichen Gouvernement von Deutsch-Südwestafrika von Niewitecki bei seinem Ausscheiden aus dem

Reichs-Kolonialdienst den Charakter als Kaiserlicher Rechnungsrat zu verleihen.

Kaiserliche Schutztruppen.

Schutztruppe für Südwestafrika.
A. K. O. vom 12. Mai 1911.

Ich verleihe hierdurch dem Zahlmeister Polewka den Königlichen Kronen-Orden 4. Klasse.

Deutsch-Ostafrika.

Die Wiederausreise haben am 10. Mai an-

getreten: Polizeiwachtmeister Hunzinger, Kanzlei-
gehilfe Zacher.

Im Schutzgebiet sind eingetroffen bzw. wieder
eingetroffen: am 5. Februar: Kanzleigehilfe Weber;
am 23. Februar: Regierungsrat Bezirksrichter

Dr. Knake, Landmesser Becker, Techniker Leh-
mann; am 25. Februar: Bezirksamtmann

Dr. Nötzel, Forstassessor Haberkorn, Distrikts-
kommissar Werner, Sekretär Pohl, Förster
Peterhäusel,Forstaufseher Huly, Techniker 1.Kl.
Keller,Polizeiwachtmeister Hellwigzam 15.März:
kommiss. Sekretär Wentzel, Gärtner Grote, Ka-
tasterzeichner Pelz; am 16. März: die Gerichts-
assessoren Dr. Niemir und Dr. Crohne, Rech-

nungsrat Schmeiser, Sekretär Vollmering,
kommiss. Sekretär Sabatier, kommiss. Assistent
1. Kl. Mey, Bauleiter Müller, Steuermann

Giese, Werkmeister Bergé, Büchsenmacher Ehr-
hardt, Kanzleigehilfe Hirschfeld; am 19. März:
Lehrer Sendke; am 22. März: Regierungs= und
Baurat Brandes; am 26. März: Zollamtsassistent
2. Kl. Robscheit.

Die Ausreise bzw. Wiederausreise in das
Schutzgebiet haben von Neapel aus angetreten:
am 1. Mai: Vizefeldwebel Putrafky, Sanitäts-

feldwebel Jehle, Sanitätsvizefeldwebel Meyer
und Sanitätsunteroffizier Müller; am 22. Mai:

Hauptmann v. Grawert, Oberleutnant Keil,
die Leutnants Diesener und Falkenstein.

Kamerun.

Die Wiederausreise in das Schutzgebiet haben
am 10. Mai von Hamburg aus angetreten: Feld-

webel Kühn, Vizefeldwebel Ricklefs, Sergeant
Siewertsen und die Sanitätssergeanten Kulbe
und Hentze.

Hauptmann Strümpell hat die Ausreise in

das Schutzgebiet am 10. Mai nicht angetreten.

Togo.

Gouverneur Brückner ist im Schutzgebiet

Togo eingetroffen und hat nach einer telegraphi-

schen Meldung aus Lome vom 24. vor. Mts. die

Geschäfte des Gouvernements übernommen.

ç Im Schutzgebiet Togo sind eingetroffen bzw.
wieder eingetroffen: Gerichtsassessor Ledon, land-
wirtschaftlicher Sachverständiger Dr. Sengmüller,
Landwirtschaftslehrer Sauerwein und Gehilfe

Rinklef.

Aus Togo sind mit Heimaturlaub eingetroffen:
Gerichtsassessor Clausnitzer und Oberleutnant

Schlettwein.

Deutsch-Südwestafrika.

Rechtsanwalt Dr. Lübbert in Lüderitzbucht

ist zum Notar für das Schutzgebiet Deutsch-
Südwestafrika ernannt worden.
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Das Schutzgebiet haben mit Heimaturlaub

Polizeiwachtmeister
Weischer, Zollaufseher Hüttner, Polizeisergeant
Melzer; am 14. April: kommiss. Distriktschef,

Assessor Dr. Weber, Oberlehrer Zedlitz, Ingenieur
von Zwergern, Zollamtsassistent 2. Kl. Behr,
die Polizeiwachtmeister Schlink und Schmidt,
Bureaugehilfe Zemke, Zollaufseher Bachmann,
die Polizeisergeanten Domröse, Esper, Hapke,
Jochens, Knickrehm, Koppetsch, Reichelt,
Rückebeil, Standinger und Werdermann,
Maler Böhm.

verlassen: am 13. April:

Am 17. bzw. 22. Mai sind ausgereist: Bak-

teriologe Dr. Sieber, Geheimer Registraturassistent
Jaeckel, Zahlmeister Pinzke; wiederausgereist:
kommiss. Gouvernementssekretär Habeney, Lehre-
rin Guse; Polizeisergeant Kugland.

Die Wiederausreise in das Schutzgebiet hat
am 17. Mai von Hamburg aus angetreten:

Hauptmann Mansfeld.

Mit Heimaturlaub ist am 4. Mai in Antwerpen

eingetroffen: Oberveterinär Fry; am 6. Mai in

Hamburg: Proviantamtsinspektor Berner.

Deutsch-HNeuguinea.

Kaufmann Emil Timm in Matup ist seitens
der Königlich Norwegischen Regierung zum
Konsul für das Schutzgebiet Deutsch-Neu-
guinea einschließlich des Inselgebietes der Karo-
linen, Marianen, Palau und Marshall-Inseln
ernannt worden. Nachdem Herr Timm namens

des Reichs das Exequatur erhalten hat, ist er
auch seitens des Kaiserlichen Gouvernements in
der gedachten Amtseigenschaft anerkannt und zu-

gelassen worden.

FLEEERG3n3DsI Nichtamtlicher Teiercmmnan

Nachrichten aus den deutschen Schutzgebieten.
(Abdruck der Nachrichten vollständig oder tellwelse nur mit Quellenangabe gestattet.)

Deutsch-Ostafrika.

Hachweisung der Brutto-Sinnahmen bei den Binnengrenz-Jollstellen von Deutsch-Ostafrihao

im Oonaot Dezember 1910 und in den Oonaten Januar und Februar 1911.

Gegenübergestellt dem gleichen Monat des Vorjahres.

(Vgl. „Deutsches Kol. Bl.“ 1911, Nr. 7. S. 276.)
— — — — —

. .. Salz- Sbiel- s, Gegen Vorjahr

gonntele,iniahr.,, Ausfuhr, hetec n net. Jnsgefamt gn ..
Jollstelle zoll zoll Abgabe steuer Einnahmen Vorjahr mehr weniger

— Rup. H.Rup. H.|Rup. H. [Rup. H. Rup. H.Nup. H. % Pf.] -Tbf. bf.] 4 Iff.

Dezember.
Voichi 2 017.25 931 54 10 81 — 14 48 2974, 08 3 965 4446099577— —2184 13

Schirati 1 180 765.40 39 42— — 22 88290081414 933 89911943999— —

nUansa 16 761/61 8 133.28 155 93— — 183. 5825234 253645.·67 762 22 — — 5106 55
dutoba. 16 784 108475 60 (| 99 2 24242 2% 444
Usumbura 1 6 — —— — 8.62.5 10 22,5 18 63 54471 — — 40 34

Midiill ——AIU A[55.0 55, 7456 2284] G621091 —
ismarckburg. — — — —1 — — — — 12 37,5 12 37.6 650 196631 — — 3 13

enjika-Posten. 10 — — —————— — 10 — 138 3 1 — 133— —

D#-Langenburg— — —————— — — ————— —— — —

#waja: .. 245 46 106 44 —1 — — 2 75 354 61 472, 822100 4 635 65
giedhafen. — ————AT — — — 33855— — 33 85

songea — — — — —— — — – — — — — — —— —

Summe in 3uup 37 Ooos 9s 2 0% SFoaoonmT OS1 E 10255% 1
 443 G4 4“20 65 786 os6o 12 s —

Im Vorjabr 45 388 1629 965|53 102 00s ..—% — —1 156. 23
Zun. , Abn. 3 951,48.421500 — — F 11562D

Einnahme April · ·

Dimero. 00.7 368244/ 51|219530 3568 4— 10359116601786/28 —424775 23 177011105 —
V#lsammen April

bis Dez. 1910 417579| 15 24527998 4202 46% H10760| 8177S22 40 — —501967 58 1175854/822 —
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Einfuhr-usfuhr= Sals= o. Neben- 4 Zm Gegen Voriahr
Zol'stell erbrauchs##enwel, 6. Insgesamt . ....».

stelle zoll goll Abgabe stener Einnahmen Vorjahr Mehr Wenige 

[.Rup. H. 1 Rup. H. Rup. H. Rup. H. Rup. H. NRup. v. EEEILIEILIIEIII . #

Jonuar. ·

Maschi. 1 556/98 5908° 93 25/|21 4 40 7 49 2192 96|/2923956 S — —-1765 rl

Schirati 1 564j 87 1598.01 66 10 — 10 86 3240 144%

Muansa 16 140 28 § 1260 57 14129 7 20 123 3324538 6782718238212253 595 7 —

6990 39 9 743 57 78 881 — — 456 99 17260 8323 02 4423 0 — —-1 . 94

Usumbura- — — — —— 42.5 13 625 18 16 45 8 5
s*nir – 16 —SS4%

Bismarckburg — —— 11 62. 11 62. 15 50 1251 299 7
Unjika-Posten — — — — nddd — — — — —T — — —l —

Neu-Langenburgß– — —————— — — 4— — 70 8 0 — 70

Mwaj 151 66 56 87 35 1 — — 6 80 250 46 3395 121 18 212771 — 7

Wiedhafen — — — — — — — — — —— — — —-

Ssongea —— — — —— — — — — — — —— — — —.25

Summe in Rup. 26 404 1820 180 958469111 60 714 59.5 47 617 18. 56 48958 62 880 962 651 12 2042 1#
- . 12 462 55 1 46 952 7963 480 58 ·

Im Vorsahr a32 218.70%079200% —473 220 0 G6os 6.

Zun. , Abn. 2956 8112928 82 285. 61 5 46 279 57608 63

Einnahme April 6 » , . . -

bisDez-1910.-l-417579;15245279984202146——10760;81677822"40 -——501967158175854s82——«-
Zus. April 1910 « ; « »

bis Jan. 1911 Ac 452784 06 272133, 251 4605 01.15 46 111718 60 1741811 98 — —564848 53 17646845—

Februar.

Moschi. 1 58244 658 10 12 08 5 60 5 0 122 509· *

Schirati 6%715 0 2890 2134/17 556% %2 5 816.38
Muansa 22 77211 9 679. 8830211411— 165·99,5 32 920/12,4 893 5030 535 59 13 357011t 7

ukob 8 5598810 450 20 73 7 — 5|7 19 089 542 452 723GS 52 2 389 2 3
Usumbura# — — — — — — 6.87.5 687.5 917 47531 — — gs 86

Udjidjii.. — — —13 08 143 08 190 77 41.381 „

Bismarckburg — — 7.— 7 — 933 6°05 32 4
Unjika-Posten — — ———:————,— —— ———»--———j-

Neu-Langcubarg.—;— ———-»————«— —,—-——-—-———I-
« 81557——4080———13012216716356168963——-1526;07

Wiedhafen — — — — ——— – — — — —— — —

1 — — — ——

Summe in Nup.33 959 50721 939 1881146955(C055860|88 556682|185 5724%S 0
- 45279, 432244 505|904 74664917 555764 t— s

Jchoquhcstosgojw2606755 ji —-—75976671844o 8»391«8
Zun. 1, Abn. — 5953 8662 576 69 164“ 86 7 46 1 610 68 4911 78 ,

Einnahme "6“ 1 l
April 1910 bis D |

Jan. 11 452784 667 25 46065 01 15 46 111718 60 741311 98 — bGsa848 õ8 117646381451 — —
Zus. April

achin 4 oo 801877 4% 6260 95 22 2 SiGSSS 241 uueen —-

Die Zentralbahn.“)

Der Fortschritt der Bauarbeiten an der

Zentralbahn während des ersten Viertel—
jahres 1911 war folgender:

Die Erdarbeiten waren insgesamt auf eine

Länge von 473,9 km, davon die ersten 441 km

durchlaufend, fertiggestellt.
Die Brücken und Durchlässe waren — bis

auf teilweise noch fehlende Putz= und Pflaster-

*) Vgl. zuletzt „D. Kol. Bl.“ 1911, Nr. 8, S. 307.

arbeiten — bis Kilometer 357,8 vollendet. Au

der weiteren Strecke bis Kilometer 417 war eine

Reihe von Bauwerken in Angriff genommen.

Ende März hatte die Gleisspitze Kilometer 420
erreicht. Die Tagesleistungen schwankten zwischen
500 und 1200 m; heftige Niederschläge hemmten

häufiger den Fortschritt.
Beide Drahtleitungen der Fernsprechanlage

waren bis Kilometer 412 eingebaut.

Der Bahnhof Dodoma (Kilometer 262) war

bis auf die Ergänzung der Werkstatt und bis auf
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geringe Nachbesserungsarbeiten an einzelnen Bau-

werken fertig. In Singe (Kilometer 274) war
noch die Wasserfrage zu lösen. In Bahi (Kilo-
meter 331) waren die Hochbauten einschließlich

der Wasserversorgungsanlage im Bau. In Ki-

tinku (Kilometer 346) stand noch die Lösung
der Wasserfrage aus. In Saranda (Kilometer 384)
war sowohl das Bahnhofsgebäude als auch die

Brunnenanlage in der Ausführung begriffen.
Die Gesundheitsverhältnisse waren überall

gut. Über Arbeitermangel war nicht mehr

zu klagen.

**—

Kamerun.

Die Eröffnung der Oanengubabahn.

Die für den 25. Mai d. Is. in Aussicht ge-

nommene feierliche Eröffnung der 160 km

langen Manuengubabahn (Kamernner Nord-
bahn) hat einem Telegramm des Gouverneurs

zufolge bereits am 24. Mai stattgefunden.“)

75

Togo.

Die Hbinterlandbahn Lome—takpame.

Die Bauarbeiten wurden im 1. Vierteljahr

1911 so gefördert, daß die Abnahme der Bahn
am 31. März 1911 stattfinden und die Betriebs-

eröffnung auf der ganzen Strecke am

1. April 1911 erfolgen konnte Die Erledigung

verschiedener Restarbeiten, die der Betriebseröffnung
nicht hindernd entgegenstanden, wird seitens der
Betriebsverwaltung, die mit dem 1. April d. J.

in die Hände der Deutschen Kolonial-Eisenbahn-
Bau= und Betriebsgesellschaft übergegangen ist,
für eine aus den Mitteln des Baufonds ihr über-

wiesene Bausumme erfolgen.
Aus Anlaß der Betriebseröffnung sei im

folgenden eine Baubeschreibung der Hinter-
landbahn gegeben.

Vor dem Bau der Hinterlandbahn hatte Togo
zwei Bahnen, und zwar eine etwa 45 km lange

Küstenbahn, die den Küstenverkehr zwischen
Lome und Anecho vermittelt und das östliche
Südtogo an das Aus= und Einfuhrtor Lome an-

schließt, und ferner eine sogenannte Inland=

*) Eine Darstellung der Finanzierungundeine
kurze Baubeschreibung dieser nunmehr dem öffent-
lichen Verkehr übergebenen Bahn ist im „Deutschen
Kolonialblatt“ 1911, Nr. 9, S. 346 f., gegeben.

bahn, die in nordnordwestlicher Richtung das
Innere erschließt und in etwa 120 km Ent-

fernung von Lome ihren durch den Handels-
mittelpunkt Palime und durch das hier Einhalt
gebietende Togogebirge bedingten Endpunkt er-
reicht.

Der Wirkungsbereich dieser zweiten, ins Innere
führenden Bahn war insofern begrenzt, als die

nördlicheren und auch östlicheren Bezirke außerhalb
des wirtschaftlichen Anschlusses lagen. Es wurde
bald vor allem die Notwendigkeit des Anschlusses

der nördlicheren Landschaften des in Südnord-

richtung etwa 600 km langen Togolandes erkannt.

Nachdem man sich auf Grund örtlicher Erhebungen
grundsätzlich darüber klar geworden war, daß es
vom wirtschaftlichen und verkehrspolitischen Stand-

punkte aus das Zweckmäßigste war, von der

Verlängerung der bestehenden Inlandbahn über
Palime hinaus abzusehen und eine weitere Er-

schließungsbahn neben der bestehenden Juland-
bahn von Lome aus zu erbauen, wurden Anfang

des Jahres 1906 die in Frage kommenden

Bahnlinien erkundet. Die allgemeine Linien-
führung von Lome aus war durch die Südnord-

richtung und die bereits ausgebaute Landstraße

Lome —Atakpame gegeben.
Es handelte sich vor allem darum, einen

passenden Übergang über das von Südsüdwest

nach Nordnordost das Schutzgebiet durchziehende
Togogebirge zu suchen, das Höhen bis über
1000 m aufweist und nur wenige für einen

Bahnübergang geeignete Pässe besitzt. Die an-

gestellten Untersuchungen und Erwägungen haben
zu dem Ergebnis geführt, daß die wirtschaftlich
und technisch günstigste Bahnlinie von Lome über

Atakpame, Djabotaure nach Banjeli führen
und in der Nähe von Fasau das Gebirge über-

schreiten müßte.
Auf Grund einer im Herbst 1907 den gesetz-

gebenden Körperschaften eingereichten Denkschrift,
in der die Notwendigkeit des Baues einer Bahn

von Lome nach Banjeli in wirtschaftlicher,

technischer und finanzieller Beziehung begründet
war, wurde durch Reichsgesetz vom 18. Mai 1908

zunächst der Bau der Strecke von Lome nach

Atakpame genehmigt. Für den Bau dieser
Strecke und für die Ausführung von allgemeinen
Vorarbeiten für die nördlichere Linie über Atak-
pame hinaus wurde eine Summe von 11,2 Mil-

lionen Mark bereit gestellt, die die Verzinsung des

Baukapitals und die Ausstattung eines Reserve-
baufonds in sich schließt.

Mit der Deutschen Kolonial-Eisenbahn-Bau-
und Betriebsgesellschaft wurde nun vom Reichs-

Kolonialamt ein vorläufiges Abkommen unter dem

29. November/11. Dezember 1908 abgeschlossen
über die Ansführung der Vorarbeiten einschließ-
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lich Aufstellung eines Kostenanschlages für die
gesamte, etwa 162 km lange Strecke Lome—
Atakpame und über den Bau der etwa 72 km

langen Teilstrecke Lome—Game.FürdieAuf-
stellung des Kostenanschlages für die Gesamtstrecke
waren die beim Bau dieser ersten Teilstrecke ge-

machten Erfahrungen von wertvoller Bedeutung,
wenn auch die bei dem früheren Bau der In-

landbahn gesammelten Erfahrungen und gemachten
Beobachtungen schon wichtige Anhaltspunkte gaben.
Dem Abkommen waren ein Vertragsentwurf und

die Bauvorschriften zugrunde gelegt, die für
die Aufstellung der Vorarbeiten und für den

Bau der Bahn maßgebend sein sollten.
Nach Fertigstellung der Vorarbeiten bzw. Ein-

reichung des Kostenanschlages für die Gesami-
strecke im August 1909 seitens der Deutschen
Kolonial-Eisenbahn-Bau= und Betriebsgesellschaft
an das Reichs-Kolonialamt waren für den Abschluß

des die Ausführung der übrigen Baustrecke und
die Abwicklung der Baukostenfrage regelnden
Vertrages lange Verhandlungen notwendig. Der
endgültige Bauvertrag wurde erst unter dem

6. Februar?. März 1911 von der Deutschen

Kolonial-Eisenbahn-Bau= und Betriebsgesellschaft
bzw. vom Kaiserlichen Gonvernement in Togo
vollzogen. Die dem fröheren Abkommen bei-

gegebenen Anlagen, Vertragsentwurf und Bau-
vorschriften, blieben in wenig veränderter Form
bestehen. Als Fertigstellungstermin der gesamten
Strecke wurde der 31. März 1911 festgesetzt.

Die neue Bahnlinie zweigt bei km 2,7 der

Inlandbahn von dieser ab und folgt von km 6

ab in südnördlicher Richtung im allgemeinen dem

Zuge der bestehenden Landstraße Lome —Atak-
pame. Unter Rücksicht auf die zu erhoffenden

Massentransporte zur Küste ist seewärts eine
Höchstneigung von nur 1:100, landwärts eine

solche von 1:60 zugelassen. Als kleinster
Krümmungshalbmesser wurde für die freie Strecke
300 m festgesetzt, unter der Voraussetzung be-

sonderer Genehmigung jedoch ein solcher bis zu
150 m zugelassen.

Als Oberbau wurde der gleiche verwendet,

wie er auch auf der Inlandbahn Lome—Palime

vorhanden ist, und zwar eine solcher mit einem
Schienengewicht von 20 kg/lfd. m und mit einem

Gesamtgewicht des Oberbaues von 81,8 kg/(fd. m.
Auf eine Schienenlänge von 10 m kommen

12 eiserne Querschwellen in der Graden und 13

in Krümmungen von weniger als 300 m Halb-

messer.
Für die Leitung des Baues wurde seitens

der Deutschen Kolonial-Eisenbahn-Bau-= und

Betriebsgesellschaft eine Bauleitung eingerichtet,
deren Sitz in Lome war. it der von seiten

des Gouvernements auszuübenden Bauaufsicht

war ein Eisenbahn-Kommissar beauftragt, dem

als Hilfe auf dem Bureau und als örtliche Bau-

aufsichtsbeamte dauernd mehrere Techniker bei-
gegeben waren.

Mit dem eigentlichen Bau wurde im Sep-

tember 1908 begonnen. Um einen gleichmäßigen

Fortgang der Arbeiten zu sichern, erklärte sich
das Gonvernement bereit, der Bauleitung dauernd
2000 Pflichtarbeiter aus den Bezirken des Hinter-

landes zur Verfügung zu stellen. Diese Zahl
wurde zur Ermöglichung größter Beschleunigung
des Baufortganges regelmäßig weit überschritten.
Die Pflichtarbeiter wurden in der Hauptsache den

Nordbezirken Mangu und Sokode, in geringerer
Anzahl dem Bezirke Atakpame entzogen. Die
Südbezirke wurden zur Stellung von Pflicht-

arbeitern nicht herangezogen, weil einerseits eine
rege freiwillige Beteiligung ihrer Bewohner beim
Bahnbau zu erwarten war, anderseits sie ihre
Einwohner während der Zeit des Bahnbaues zu
regerem Anbau von Lebensmitteln für die Ver-

sorgung der beim Bahnbau beschäftigten Arbeiter
anhalten sollten. Die Lebensmittelversorgung er-

ledigte sich so ohne besondere Schwierigkeiten.
Zum Schutze der seitens des Gouvernements

zu stellenden Pflichtarbeiter gegen Übergriffe der
Angestellten der Bauleitung wurde vom Gouverne=

ment mit der letzteren eine Vereinbarung ge-

troffen, die vor allem die Arbeitszeit und -dauer,

die Lohnbezüge, die Fürsorge für Verpflegung
und ärztliche Behandlung der Arbeiter regelte.
Die vertragliche Arbeitsdauer der Pflichtarbeiter

betrug 6 Monate. Für jeden Arbeitstag erhielten
sie 0,75, sonst 0,25 “ Verpflegungsgeld. Die
seitens der Bezirksleitungen ausgehobenen Arbeiter
wurden in Gruppen dem Arbeiterkommissar zu-

gesandt, der sie mit Nummern versah und den
in Frage kommenden Erdschächten zuteilte. Zur
ständigen Überwachung der Durchführung der in

obiger Vereinbarung enthaltenen Anordnungen
und zur Überwachung rechtzeitiger Ablösungen
der zur Entlassung gekommenen Pfflichtarbeiter
wurde ein Arbeiterkommissar bestellt, der seinen
dauernden Wohnsitz an der Baustrecke, nach

Möglichkeit im Schwerpunkt der Bauarbeiten hatte.
Die Tätigkeit des Arbeiterkommissars wirkte

günstig auf die gesamten Arbeiterverhältnisse und
hatte zur Folge, daß Ungehorsam und Faulheit
der Arbeiter einerseits, Zuwiderhandlungen der

Schachtmeister gegen die bestehenden Arbeiter-

vertragsbestimmungen anderseits auf ein Mindest-
maß eingeschränkt wurden. Wenu gleichwohl
hier und da Mißhandlungen der Arbeiter

durch die Schachtmeister vorkamen, so wurden
nach genauester Untersuchung in solchen Fällen,
zur Vermeidung von Wiederholungen, verschiedenen
Schachtmeistern die Pflichtarbeiter entzogen. Sie
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mußten dann, soweit sie von der Bauleitung
wegen dieser Übergriffe nicht heimgesandt wurden,
mit freiwilligen Arbeitern ihre Arbeit leisten.

Gemäß der oben angezogenen Vereinbarung

und des Vertrages war die Sorge für die ärzt-

liche Behandlung der beim Bahnbau beschäftigten
Europäer und Eingeborenen Sache der Unter-
nehmerin. Zur Ausübung der Krankenpflege
hatte sie in der ersten Zeit einen, nachher zwei
Bahnärzte und einen weißen Heilgehilfen an-

gestellt. Die Kranken wurden in Krankensammel-

stellen untergebracht, die nach Möglichkeit in den
Schwerpunkten der weit auseinander liegenden
Arbeitsschächte eingerichtet wurden und natur-

gemäß mit dem Fortschreiten der Bahnarbeiten
immer weiter nach Norden vorrückten. Nach den
Bestimmungen sollten alle neu ankommenden

Bahnarbeiter geimpft werden. Durch die üÜber-

wachung der Trinkwasser= und Nahrungsmittel-
frage der Arbeiter, sowie durch die sanitäre
Fürsorge an der Strecke ist es gelungen, die

Krankheits= und Sterblichkeitsziffer im allgemeinen
niedrig zu halten, wenngleich in mehreren
Monaten, besonders in der Regenzeit, beide

Zahlen nicht unbedeutende Größen erreichten.
Der Grund hierzu mag der gewesen sein, daß
die aus den Nordbezirken stammenden Arbeiter

beim Bahnbau veränderten Lebensbedingungen
unterworfen und infolge der kühleren und nassen
Umgebung durch kleinere Erkältungskrankheiten
leichter weiteren Erkrankungen zugänglich gemacht
wurden.

Als Bahngelände wurde beiderseits der

Bahnachse ein Streifen von 50 m Breite er-

worben. Der Grunderwerb machte keine Schwierig=

keiten. Die Landeigentümer gaben in den meisten

Fällen das zum Bahnbau erforderliche Gelände

unentgeltlich her.
Auf der gesamten, etwa 162 km langen

Neubaustrecke mußten einschließlich der Herstellung
der Bahnhöfe etwa 900 000 chm Boden bewegt

werden, so daß auf das m Bahnstrecke durch-
schnittlich etwa 5,6 chm Erdbewegung entfallen.
Die Erdarbeiten zur Herstellung des Bahnkörpers
wurden teilweise von Hand und teilweise unter

Verwendung von Kippwagen, die auf Arbeits-
gleisen von Eingeborenen bewegt wurden, aus-

geführt. Bei Festlegung der Linienführung wurde

nach Möglichkeit darauf gesehen, daß die Massen
größerer Einschnitte sich einigermaßen mit denen
der anschließenden Dämme deckten. Wo das

nicht möglich war, wurden größere Dämme durch
Seitenentnahme von Hand oder durch Kippwagen-

betrieb hergestellt.
Um an Erdarbeiten zu sparen, wurden bei

den Einschnitten da, wo feste Bodenarten bis zur

Grabensohle reichten, steilere Böschungen zu-

gelassen, als die Bauvorschriften fordern. Da
die häufig angetroffenen, in ganz verschiedener

Mächtigkeit vorhandenen Raseneisensteinschichten
indes nur selten bis Grabensohle reichten, konnte

von der Anordnung steilerer Böschungen (1: 1/5)
nur wenig Gebrauch gemacht werden. Die

eltener vorkommenden Felseinschnitte gestatteten
senkrechte Wände und Anlage eines nur ein-

eitigen Entwässerungsgrabens, natürlich unter der
Vorbedingung einer guten Schotterbettung.

Für den Transport der Arbeitsgleise, Arbeits-
wagen und Gerätschaften beim Umziehen der

Erdschächte, sowmie der Baumaterialien für die
Brückenbauten kam die in verschiedener Ent-

fernung von der Bahnlinie neben dieser her-

laufende Landstraße Lome —Atakpame sehr zu-
statten. Die Arbeitsgleise wurden auf von Ein-

geborenen gezogenen Lastwagen befördert, die
Kleinwagen, mit Gerätschaften bepackt, von Arbeitern

gezogen.
Der Umstand, daß durch die Linie sehr viele

Wasserscheiden geschnitten wurden, machte eine
große Anzahl von Bauwerken nötig. Durch
Linienverlegungen hätte sich dieser Nachteil kaum
herabmindern lassen. Die lichten Weiten der
Bauwerke wurden auf Grund örtlicher Beob-

achtungen nach Möglichkeit in Regenzeiten gemein-
schaftlich vom Eisenbahnkommissar und der Bau-

leitung festgelegt. Insgesamt wurden außer zahl-
reichen Rohrdurchlässen 85 Bauwerke in Gestalt
von Plattendurchlässen, gewölbten Brücken und

Brücken mit eisernen Überbauten erforderlich.
Wegen ihrer geringeren Unterhaltungskosten wurde
Beton= oder Steinbauten da der Vorzug gegeben,

wo nur geringe Durchflußweiten notwendig waren,

und zwar in der Form von Plattendurch-

lässen und gewölbten Brücken. Bauwerke von
6 m Lichtweite und mehr erhielten eiserne Über-
bauten.

Größere Brücken wurden bei fünf Flüssen
notwendig, und zwar verlangte die Überbrückung
des Schio zwei Stromöffnungen von je 25 m

in km 17,5 und eine gleich große Flutöffnung
in km 18,4, die des Haho in km76,1 eine
Offnung von 40 m, die des Chraflusses in

km 122,8 eine ebensolche, die des Amu in

km 143 eine Offnung von 50 und eine von

30 m und endlich die des Amutschu in

km 147 eine Offnung von 50 m Lichtweite.

Als Trägersystem wurde überall der Parallel=

träger mit abgeschrägten Endfeldern angewendet.
Mit geringen Ausnahmen wurden die Platten-

durchlässe, gewölbten Brücken und die Widerlags-
und Pfeilerkörper der Brücken mit eisernen Über-

bauten aus Bruchsteinmauerwerk ausgeführt. Der

überall an der Bahnlinie oder in ihrer Nähe
auftretende Gneis lieferte ein gutes und wetter-
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beständiges Steinmaterial. Wenn auch in der

ersten Zeit die Verarbeitung der wild gesprengten,
nicht lagerrechten Steine den schwarzen Arbeitern
und Maurern Schwierigkeiten machte, so war es

durch beständige Bauaussicht doch gelungen, die
Eingeborenen soweit anzulernen, daß das Mauer-
werk in befriedigender und auch guter Weise aus-

geführt wurde. Die Bauausführung erfolgte
zum Teil durch die in Lome ansässigen Unter-

nehmer, zum Teil durch die Bauleitung in eigener

Regie.
Die eisernen Überbauten der Brücken kleinerer

Spannweiten wurden auf dem Bahnhof Lome
fertig genietet und erst an Ort und Stelle ge-

fahren und verlegt, wenn die Gleisspitze die je-

weilige Brückenbaustelle erreicht hatte. Die hier-
durch bedingten Aufenthalte der Oberbauarbeiten
waren nur von geringerer Bedeutung, da das

Einlegen dieser kleineren eisernen Uberbauten
jedesmal nur wenige Tage in Anspruch nahm.
Um sie bei den größeren Flußübergängen auf
ein Mindestmaß einzuschränken, wurden hier nach
Vorstrecken des Gleises bis an die jeweiligen

Brückenbaustellen Umgehungsgleise neben der Bau-

stelle mit provisorischen, aus Bahnschwellen oder
Holziochen und eisernen oder hölzernen Trägern
hergestellten Überbauten angeordnet, um die

Gleisarbeiten unabhängig von den Brückenbauten

fortsetzen zu können. Um an Dammarbeiten für

diese Umgehungsbahnen zu sparen, wurden die

provisorischen Brücken innerhalb des Hochwasser-
profiles angeordnet. Beiderseitige Rampen 1:25
stellten die Anschlüsse an den normalen Bahn-

körper her. Schwierigkeiten in der Durchführung
des Arbeitszugbetriebes entstanden nicht.

Flußkorrektionen waren in wechselndem Um-

fange bei allen gekrenzten Flußläufen notwendig,
die verwachsen und von allen möglichen, durch

das Hochwasser mitgeführten und unregelmäßig
niedergelassenen Baumstämmen und Strauchwerk
verwildert waren und keinen geregelten Durchfluß

der Wassermengen durch die Bauwerke gewähr-
leisteten. Die Korrektionen wurden auf das un-

bedingt Notwendige beschränkt. In erster Linie
wurde Rücksicht genommen auf eine gute Vorflut,
also auf geregelte Abführung der Wassermengen,
damit ein Stau vor den Bauwerken und ein

etwaiger Angriff der anschließenden Dammkörper
ausgeschlossen war.

Als Bettungsstoff war anfangs Schotter vor-

gesehen, für den geeignetes Rohmaterial etwa
von Kilometer 40 an in geringer Entfernung

von der Bahnlinie in großen Gneisfelsen in reich-

lichen Mengen vorhanden ist. Aus Sparsamkeits-
rücksichten mußte indes trotz der bedeutenden

Vorteile einer Steinschlagbettung gegenüber einer
Sandbettung, besonders unter tropischen Verhält-

nissen, hiervon abgesehen werden. Bis Kilometer
40 wurde der bei Kilometer 2 der Küstenbahn

entnommene grobkörnige Küstensand, von da ab

Sand verwendet, der an vereinzelten Stellen an

der Bahnlinie sich in geringerer Mächtigkeit vor-
findet. Da dieser nicht ganz frei ist von binden-
den Bestandteilen, kommt er als Bettungsstoff

dem Küstensande an Güte wohl nicht gleich, war

aber wegen der geringeren Transportweiten er-

heblich billiger als dieser. Nasse Einschnitte er-

hielten Steinschlagbettung.
Abgesehen davon, daß die Sandbettung

größere Unterhaltungskosten des Gleises und des
rollenden Materials verursacht als Steinschlag-

bettung, ist sie unter den starken tropischen Regen-
güssen ständig der Gefahr des Auswaschens aus-
gesetzt. Dem wird abgeholfen durch Bepflanzen
der Bettungsböschungen mit Bermudagras, das

die Eigenschaft besitzt, tiefe und weitverzweigte
Wurzeln zu schlagen, also die Sandoberfläche,
soweit es überhaupt möglich ist, zusammenzuhalten
und selbst nur in sehr niedrigem Wuchs zu bleiben,

also die Ubersichtlichkeit des Bahnkörpers in
keiner Weise zu beeinträchtigen. Die Wasser-

durchlässigkeit der Bettung wird durch die Be-
pflanzung der Bettungsböschungen mit Bermnda-
gras kaum ungünstig beeinflußt.

Die. Bahnlinie ist mit einer doppeldrahtigen
elektromagnetischen Fernsprechleitung, die besetzten
Stationen sind außerdem mit Fernschreibappa-
raten ausgerüstet. Die Montage der Fernsprech-

leitung solgte während des Bahnbaues stets nach
Möglichkeit der Gleisspitze, um diese jederzeit von

Lome telephonisch erreichen und Anordnungen
über Baudispositionen usw. jederzeit auf schnellstem
Wege auf die Baustrecke gelangen lassen zu können.
Die Bahnstrecke ist mit Kilometer= und Halb-

kilometersteinen ausgerüstet. Krümmungszeiger
sind für sämtliche Kurven, Neigungszeiger für
Neigungen von 10 % und darüber vorgesehen.

Außer den Endbahnhöfen Lome und Atak-

pame erhält die Bahnlinie 18 Haltlepunkte,
Haltestellen bzw. Bahnhöfe. Ladegleise sind in
Aguswe, Tsewis, Agbeluvhoe, Game,
Nuatjä, Agbatitos, Chra, Glei und Dadja,
Kreuzungsgleise außerdem in Tsewis und

Nuatjä vorgesehen. Die Mindestlänge der
Ladegleise beträgt 120 m, diejenige der Kreuzungs-
gleise 150 m. Diese Längen sind unter Zugrunde-

legung der auf der Inlandbahn beobachteten
Bedürfsnisse festgesetzt.

Der Endbahnhof ist mit Rücksicht auf die
Bodengestaltung des Geländes nicht im Ort
Atakpame, sondern etwa 4 km von ihm ent-

sernt bei der Ortschaft Agbonu angelegt worden.
Hierdurch sind erhebliche Schwierigkeiten in
technischer und vor allem betriebstechnischer Hin-



W431 20

sicht vermieden worden, die der direkte Anschluß
des etwa 60 m höher gelegenen Ortes Atakpame

erfordert hätte, abgesehen von dem Umstande,
daß im Falle der Weiterführung der Bahn über
Atakpame hinaus die gegebene Lage des Bahn-
hofes die jetzt in der Ebene angenommen ist.

Die Bahnstrecke erhält neben Lome und

Atakpame 6 Wasserstationen. Bezüglich ihrer
Verteilung hat man sich nach Möglichkeit an die

größeren Wasserläufe gehalten, weil man sich hier

sichereren Erfolg und größere Wasserergiebigkeit
versprach. Zur Wassererschließung waren Tief-
bohrungen von verschiedentlich erheblicher Tiefe
notwendig. Wo sie erfolglos blieben, wurden
Flachbrunnen angelegt, um nach Möglichleit das
betriebserschwerende Mitführen von besonderen
Wasserwagen in den Zügen auf das aller-

notwendigste Maß einzuschränken.
Um die Vorteile der Bahnanlagen dem Lande

und deren Bewohner möglichst früh zugänglich
zu machen, wurden die einzelnen Teilstrecken
nach deren betriebsfähiger Fertigstellung dem
vorläufigen öffentlichen Betriebe übergeben. Dem
Verkehrsbedürfnis entsprechend verkehrt zunächst
dreimol wöchentlich in jeder Richtung ein Zug.
Den Frachtsätzen für den Güter= und Personen-
verkehr wurden die Bestimmungen der bestehenden
Verkehrsanlagen zugrunde gelegt. Der regel-
mäßige Betrieb wurde auf der Strecke Lome—
Tsewis (Kilometer 34,2) am 1. Dezember 1909,
Lome—Game (Kilometer 73,2) am 27. April

1910, Lome—Nuatjä(Kilometer96,5)am
11. Juli 1910 eingerichtet. Die endygültige
Inbetriebnahme der gesamten Strecke und ihre
Übergabe an die Deutsche Kolonial-Eisenbahn-
Bau- und Betriebs-Gesellschaft, die Pächterin der

gesamten Einsenbahnverkehrsanlagen in Togo ist,
erfolgte am 1. April 1911.

Für die Betriebsführung wurden an Fahr-
zeugen beschafft: 6 Lokomotiven, 3 Personen-
wagen 1. und 2. Klasse, 5 Personenwagen

3. Klasse, ferner 50 gedeckte und 30 offene

Güterwagen.

zum einsturz der Landungsbrüche in Lome.

Aus Lome ist, wie bereits durch die Tages-

presse gemeldet, die telegraphische Nachricht ein-
getroffen, daß die dortige Landungsbrücke in
der Nacht vom 16. zum 17. Mai durch unge-

wöhnlich schwere See zum großen Teil zerstört
worden sei. Es sollen der alte Brückenkopf mit

den auf ihm stehenden 3 Kränen, sowie die nach
Land zu anschließenden Brückenöffnungen, im
ganzen der Brückenteil vom Joch 13 bis ein-

schließlich Joch 7, eingestürzt sein. Der neue Teil

des Brückenkopfes (Joch 14 bis 17) und der
landseitige Teil von Joch 1 bis Joch 6 ist nach

der Meldung scheinbar unversehrt geblieben. Der
Zusammenbruch der Joche 13 bis 9 erfolgte um

3 Uhr morgens; um 6 Uhr stürzten noch die
Joche 8 und 7 nach.

Die Brücke ist in der Zeit von Ende 1901

bis Anfang 1904 erbaut worden. Sie sollte den

Landungsverkehr erleichtern, der sich bis dahin in
der Weise abspielte, daß Boote die Güter und

Personen zwischen den auf der Reede liegenden
Seeschiffen und dem Strande beförderten. Die

Boote mußten dabei die Brandung passieren,
die, weil die Küste des Schutzgebiets gänzlich un-

geschützt liegt und aus dem Atlantischen Ozean
fast immer eine kräftige Dünung anrollt, recht
bedeutend ist. Das machte das Landungsgeschäft
beschwerlich und verlustreich. Durchnässungen der
Güter durch überspritzende Wellen beim Auflaufen
der Boote auf den Strand waren an der Tages-

ordnung. Bei schlechterem Wetter kam es häufig
vor, daß die Boote — die überdies nur mäßige

Abmessungen haben durften, weil sie andernfalls
in der Brandung nicht hätten bedient werden
können — beim Durchfahren der Brecher um-

schlugen und die Ladung infolgedessen gänzlich
verloren ging. Auch Verluste an Menschenleben
waren bei solchen Unfällen zuweilen zu beklagen.

Diesen Übelständen war durch den Bau der

Brücke, deren Kopf sich bis über die Brandung
hinaus in die See erstreckte, abgeholfen worden.
Die Boote hatten jetzt nur noch den Weg zwischen
Schiff und Brückenkopf zurückzulegen, konnten
also außerhalb der Brandung bleiben, wo sie der

Gefahr des Umschlagens viel weniger ausgesetzt
sind, zumal nunmehr auch Boote von größeren
Abmessungen verwendet werden durften.

Die Brücke besteht aus einem schmäleren,

250 m langen Teil, der Zufahrtsbrücke, auf der

zwei Eisenbahngleise liegen, und einem 10 m
breiten und rund 50 m langen, am seeseitigen

Ende sich vorstreckenden Teil, dem Brückenkopf,
der für die Abwicklung des Verkehrs bestimmt ist.
Auf dem Brückenkopf standen anfangs zwei
Dampfkräne. Schon bald nach der Eröffnung
der Küstenbahn Lome—Anecho,dieesermög-
lichte, die Reede in Anecho zu sperren und den

gesamten Seeverkehr des Schutzgebietes über die
Brücke zu leiten, nahm der Betrieb auf der
Brücke einen solchen Umfang an, daß diese beiden
Kräne nicht mehr ausreichten und — es war im

Jahre 1906 — zur Aufstellung eines dritten

geschritten werden mußte. Dem infolge der
Inbetriebnahme der Inlandbahn weiter ange-
wachsenen Verkehr konnte aber auch damit nicht
genügt werden. Es wurde deshalb notwendig,
eine Verlängerung der Brücke vorzunehmen.
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Diese gelangte im Jahre 1909 zur Ausführung.
Der angesetzte Brückenteil erhielt eine Länge von
rund 50 m und eine Breite von 15 m und

wurde zunächst mit zwei Dampfkränen aus-

gerüstet.
Den Bau der Brücke, sowie auch der Ver-

längerung hat die Brückenbauanstalt Gustavsburg
ausgeführt, von der auch die Pläne herrühren.
Der Unterbau besteht aus Pfahlpyramiden, von

denen je zwei einen Jochrahmen tragen, auf denen
die 20 bis 28 m weit gespannten Uberbauten

ruhen. Die Pfähle wurden ingerammt: sie be-
stehen aus eisernen Röhren, die innen und außen

durch Beton gegen Abrosten geschützt werden.
Im Jahre 1908 stellten sich an der Brückenstelle

große Veränderungen des Strandes ein, so daß
verschiedene Joche in Gefahr gerieten, unterspült
zu werden. Es mußten deshalb Maßnahmen
zur Festlegung des Meeresbodens und zur Ver-

stärkung der gefährdeten Joche getroffen werden.
Das Verstärken geschah durch Einrammen weiterer

tiefer gehender Pfähle. Der im Jahre 1909 an-

gesetzte Brückenteil erhielt von vornherein schwerere
und sehr tief reichende Pfähle und wurde ohne
konstruktiven Zusammenhang mit dem alten

Brückenteil ausgeführt. Dem letzteren Umstande
ist es wahrscheinlich zu danken, daß er erhalten

geblieben ist.
Auf welche besonderen Ursachen der Einsturz

zurückzuführen ist, läßt sich zur Zeit noch nicht
beurteilen. Vielleicht kann auf Grund der zu

erwartenden näheren Nachrichten ein Bild darüber
gewonnen werden.

Der Landungsbetrieb wird nunmehr zunächst
wieder durch die Brandung geführt, bis ein

Provisorium hergestellt ist. Als ein solches wurde
vom Gouvernement eine den erhaltenen Brücken-

kopf mit dem landseitigen Brückenrest verbindende
Drahtseilbahn vorgeschlagen. Daneben kommt
der Bau einer die entstandene Lücke umfassenden

Notbrücke in Betracht. Für beide Lösungen
werden zur Zeit Pläne ausgearbeitet.

Nachwelsung der bei den Jollämtern des Schutzgeblets Togo im Oonat März 1911
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Kolonialwirtschaftliche Oitteilungen.

Deutsch- kolonkaler Baumwollbau.
Zur Baumwollfrage bringt ein vom Vor-

sitenden des Kolonial-Wirtschaftlichen Komitees,
Karl Supf, an die Banmwollbau-Kommission

erstatteter Bericht einen neuen interessanten Bei-

trag. Nach der Schätzung des Komitees auf
Grund der bis Ende Februar an die Ginnereien

angelieferten Mengen beträgt die Ernte 1910/11:
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in Ostafrika 3800 Ballen zu 500 Pfund
gegenüber 2080 = . 500

im Jahre 1909,

also eine erhebliche Zunahme des Baumwollbaues,

in Togo 2500 Ballen zu 500 Pfund
gegenüber 1840 . 500

im Jahre 1909/10,
wodurch der Ausfall von 200 Ballen im Vorjahre

wieder eingeholt wurde. Eine weitere Zunahme
dürfte im Jahre 1911/12 zu erwarten sein, da

die Nachfrage nach Saatgut gegenüber 1910/11
um das Doppelte gestiegen ist. Vom Komitee

allein wurde über eine halbe Million Pfund im

Werte von über 70 000  ägyptische, Uganda-

Upland= und einheimische Saat an mittlere und

kleinere Pflanzungen und namentlich an die ein-

geborene Bevölkerung geliefert. Die Großbetriebe
versorgten sich selbst. Für Neugründungen und
Großpflanzungen dürfte ermutigend wirken die
Lösung der Landfrage der Otto-Pflanzung bei
Kilossa und die binnen kurzem bevorstehende
Landzuteilung an die Plantage Sadani der

Leipziger Baumwollspinnerei.
Zwei Gesellschaften haben beschlossen, ihr Aktien-

kapital auf je 1 Million Mark zu erhöhen, eine

neue größere Pflanzung mit Bewässerungsmöglich-
keit ist im Süden in Bildung begriffen.

Von den wasserwirtschaftlichen Vor-
arbeiten in der Mkattasteppe und am Vik-

toriasee erhofft man den Nachweis großer gegen

Ernteausfälle gesicherter Baumwollgebiete. Mit
der Ausarbeitung bestimmter Projekte sind Sach-
verständige beschäftigt. Auch der Plan einer in
Gemeinschaft mit der Deutschen Ostafrika-Linie in
Daressalam zu errichtenden Dampfpresse ist Gegen-
stand der Erwägungen.

Von Interesse ist ferner der erstmalige Versuch
des Komitees, den Durchschnittsertrag von

Baumwolle pro Hektar in bestimmten Ge-
bieten zu ermitteln. Eine Umfrage bei 54 ost-

afrikanischen Pflanzungen ergab etwa 320 Pfund
entkörnte Baumwolle pro Hektar im Jahre 1910/11,

wobei zu berücksichtigen ist, daß eine große Anzahl
der Pflanzungen im ersten Jahre und mangels
Erfahrungen noch in wenig rationeller Weise
wirtschaftet. Als Höchsterträge werden aus den

südlichen Bezirken 925 Pfund entkörnter Baum-
wolle pro Hektar gemeldet, aus den nördlichen
Bezirken 800 Pfund, aus den mittleren Be-

zirken über 400 Pfund. Die Umfragen werden

jahrelang fortgesetzt werden müssen. um zuverlässiges
Material für die Rentabilitätsfrage zu erhalten.

Auch die im letzten Halbjahre erzielten Durch-
schnittspreise dürften den Baumwollbau günstig
beeinflussen. Togo-Qualität erzielte durchschnittlich
73 Pf. pro Pfund bei einem Hoöchstpreis von

76 Pf., ostafrikanische Qualität 85 Pf. pro
Pfund bei einem Höchstpreis von 1 pro Pfund.

Aus fremden Kolonien und Droduktionsgebieten.

Die Lage der indischen Baumwollindustrie.

Die indische Baumwollindustrie ist in der

letzten Zeit verschiedentlich der Gegenstand von
Erörterungen in der Presse gewesen, und zwar
aus verschiedenen Anlässen, von denen namentlich

die gegenwärtige Baumwollkrise, die Grundstein-
legung für das große elektrische Kraftwerk bei
Bombay und die Annahme des neuen indischen

Fabrikgesetzes hervorzuheben sind.
Was das Elektrizitätswerk anbelangt, so

soll dies in erster Linie dazu dienen, die Baum-

wollspinnerei und Weberei Bombays mit billiger
elektrischer Kraft zu versehen. In dem Bergzuge
westlich von Bombay, den sogenannten Ghats,
fällt während des Monsuns, von Juni bis Ok-

tober, eine gewaltige Regenmenge, die bisher
ungenutzt nach dem Meere abfloß und nicht einmal
zu Bewässerungszwecken diente. Es ist nun beab-

sichtigt, diese Wassermasse an der nach Madras
führenden Bahnstrecke aufzustauen, so daß das
hanze Jahr hindurch ein gleichmäßiger Zufluß
zum Betriebe von Turbinen vorhanden wäre.

Diesem Zwecke sollen drei Talsperren dienen,
von denen die kleinste nuur während des Monsuns

als Regulator dienen soll, um über die hin und

wieder auftretenden kürzeren Pausen während der
Regenzeit hinwegzuhelfen, während die zwei
anderen während des Monsuns gesüllt werden
und durch die lange Trockenzeit von Oktober bis

Juni für die nötige Wasserzufuhr sorgen sollen.
Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über
die Abmessungen der drei Staubecken:

Höhe über Höhe des Länge Flächen= Wasser-
dem Meer Dammes des mmhalt menge in

in Über derDammes in Millionen

engl. Fuß Talsohle in Fuß Acres Kubtefuß

Shirawta 2158 93 8000 2847 6064

Whalwan 2084 68 4500 1697 2506
Lanauli 2050 26 2700 720 378.

Zunächst sind nur die Talsperren bei Lanauli

(als Monsunregulator) und bei Whalwan (für die
Trockenzeit) in Angriff genommen worden, während
der große Damm von Shirawta für etwaige
spätere Erweiterungen vorbehalten bleibt.



W 4342e0

Aus diesen drei Becken soll das Wasser teils

offen, teils in Tunneln, teils in Aquädukten einige
Kilometer weit bis an den Rand der Hochebene

bei Khandala geleitet werden. Von dort führen

dann sechs große Stahlrohre nach der 2 engl.
Meilen entfernten und 1740 engl. Fuß tiefer
am Fuß der Ghats gelegenen Kraftstation Khopoli,
wo vier Turbinenanlagen von je 10 000

Pferdekräften aufgestellt werden. Drei davon
sollen ständig in Betrieb stehen, während die vierte
als Reserve dienen wird. Es würden also für

den Anfang 30 000 Pferdekräfte zur Verfügung
stehen. Falls auch das Staubecken von Shirawta
gebaut werden sollte, würde die Gesamtanlage
50 000 Pferdekräfte zu entwickeln imstande sein.

Von Khopoli bis an das Weichbild von Bombay

(43 engl. Meilen) wird die elektrische Kraft ober-
irdisch über Maste nach einer Verteilungsstelle
weiter geleitet werden, von wo aus Untergrund-

kabel zu den einzelnen Fabriken und sonstigen
Abnehmern führen werden. Mit dem Wasser,
wenn es seine Kraft hergegeben hat, hofft man
30 000 bis 40 000 Acres Land berieseln und

dort Gemüse, Früchte u. dgl. für den nahen
Markt von Bombay ziehen zu können.

Das Kapital der Gesellschaft besteht aus
10 000 Stammaktien und 100000 siebenprozentigen

Vorzugsaktien von je 1000 Rupies, zusammen
also 20 Millionen Rupies, von denen 12 Millionen

bereits eingezahlt sind. Außerdem sind für 5
Millionen Rupies Obligationen ausgegeben worden,
so daß das gesamte in das Kraftwerk gesteckte

Kapital bis jetzt 17 Millionen Rupies oder
etwa 22 Millionen Mark beträgt. Diese ganze
Summe ist vollständig in Indien, zum Teil von

einheimischen Fürsten, aufgebracht worden. Fi-
nanziert wird das Unternehmen von der Parsen-

firma Tata in Bombay, die auch das Stahlwerk
Kalimati bei Kalkutta errichtet.

Wie oben erwähnt, ist als Hauptabnehmerin
für die elektrische Kraft die Bombayer Baum-
wollindustrie mit ihren 2,8 Millionen Spindeln
und 40 000 Webstühlen gedacht. Nach einer
Berechnung des Gouverneurs von Bombay, Sir

George Clarke, kostet einem Baumwollfabrikanten
in Lancashire die Tonne Kohlen etwa 7 sh,
während sein Mitbewerber in Bombay etwa 20 sh

9 Pence für die Tonne zahlen muß. Die elek-

trische Kraft dagegen soll in Bombay nur etwa

0,55 Annas (rund 4 Pfennig) für die Einheit
kosten, während einem Lancashire-Spinner die
Einheit 0,50 bis 0,75 Pence zu stehen kommt
(1 Penny —= 1 Anna). Durch die Einführung
des elektrischen Betriebes würde also der Baum-

wollindustrie Bombays der Wettbewerb sowohl.
mit England wie mit den indischen Spinnereien
und Webereien außerhalb Bombays bedeutend

erleichtert werden, vorausgesetzt, daß die In-
dustriellen in Bombay in der Lage sind, die be-

deutenden Anlagekosten für die erste Einrichtung
zu tragen.

Ein weiteres günstiges Omen für die Zukunft

ist die kürzlich erlassene Novelle zum Arbeiter-
schutzgesetz (kactory law), die am 1. Juli d. JIs.

in Kraft treten soll. Die wichtigste Bestimmung
darin ist die Festsetzung eines Normalarbeitstages
von zwölf Stunden für erwachsene männliche
Arbeiter in Textilfabriken. Diese Neuerung hatte
mit großem Widerstand von den verschiedensten
Seiten her zu kämpfen. Namentlich die Kalkuttaer

Jute-Interessenten versuchten noch in letzter Stunde
die Beschränkung der Arbeitszeit zu Fall zu bringen
und eine ihnen bequemere Fassung des Gesetzes
durchzudrücken. Die Regierung hat sich indessen
nach anfänglichem Schwanken schließlich fest gezeigt
und der Baumwollindustrie damit eine Wohltat
erwiesen, die allerdings noch nicht überall an-
erkannt wird. Die neue Bestimmung wird nicht

nur das Arbeitermaterial erhalten und heben,

sondern auch der bisherigen Überproduktion und
ungesunden Konkurrenz zwischen den einzelnen
Fabriken einen Riegel vorschieben.

Allerdings werden sich die wohltätigen Folgen
der Einführung der Elektrizität und der Ver-

besserung des Arbeiterschutzes erst in Zukunft
geltend machen können. Augenblicklich sind die
Aussichten der Baumwollindustrie sosschlecht
wie möglich. Die Preise für rohe Baumwolle
haben während des Jahres eine Höhe erreicht,
wie sie seit dem amerikanischen Bürgerkrieg nicht
mehr vorgekommen ist. Auf der anderen Seite
weisen die Fertigfabrikate auf den Hauptabsatz-
märkten in Indien und China keine entsprechende

Preissteigerung auf. Indien hat zwar zwei gute
Jahre hinter sich, es ist Gold und Silber genug

ins Land geflossen. Die Bevölkerung wäre daher

an sich sehr wohl in der Lage, mehr Geld für
Baumwollwaren anzulegen. Trotzdem bleibt der
Markt flau, die Käufer halten nach Möglichkeit
zurück in der Hoffnung, daß die Preise doch noch
wieder heruntergehen werden. Ahrlich liegen die
Verhältnisse in China, wo außerdem noch die

aufblühende einheimische Baumwollindustrie, der
japanische Wettbewerb und der Ausbruch der Pest
störend wirken. Außerdem klagen die indischen
Baumwollgarnexporteure über den neu eingeführten

indischen Silberzoll, der auf dem Preis für das
nach dem Silberlande China ausgeführte Garn

lastet.
Alle diese Umstände machen die Baumwoll-

krisis, die ja gegenwärtig auf der ganzen Welt

herrscht, für Indien besonders fühlbar. Im Jahre
1905 betrug der Verdienst der indischen Baum-
wollindustrie noch 35 Millionen Rupies, im Jahre
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1909 dagegen nur 6 Millionen Rupies bei einem

Gesamtkapital von 230 Millionen Rupies. In

den Jahren 1910 und 1911 haben sich die Er-

träge noch weiter verschlechtert. Zurzeit stehen
in der Stadt Bombay allein über zwanzig Fabriken
still, und die Mehrzahl der in der Baumwoll-

industrie tätigen Gesellschaften hat für das letzte
Halbjahr keine Dividende verteilen können.

Unter diesen Umständen kann es nicht wunder-

nehmen, daß die Bewegung auf Abschaffung
der „nexeise duty“ von neuem aufgenommen

wird. Die „excise duty“ beträgt 3 vom Wert
der in den indischen mechanischen Webereien her-

gestellten Baumwollstoffe und dient als Ausgleich
für den ebenso hohen Einfuhrzoll auf die ent-
sprechenden englischen und ausländischen Fabrikate.
Sie bringt augenblicklich etwa 4 Millionen Rupies

im Jahre ein, mehr als die indische Baumwoll-
spinnerei und Weberei bei den jetzigen schlechten
Zeiten überhaupt verdient. Die Aufhebung der
exeise duty wurde daher kürzlich im gesetzgebenden
Rate des Vizekönigs in Kalkutta zur Sprache ge-

bracht. Mr. Clark, der neuernannte Sekretär des

indischen Handelsamtes, konnte aber den Antrag-
stellern nicht die geringste Hoffnung auf Erfüllung
ihrer Wünsche machen.

Alles hängt nunmehr von den Ergebnissen
des nächsten Monsuns und dem Ausfall
der diesjährigen Weltbaumwollernte ab.
Gibt es 1911 einen guten Monsfun, sowie eine

reichliche Baumwollernte, sowohl in Indien wie
in Amerika, so würde der indischen Industrie der

Rohstoff verbilligt sowie der Absatz erleichtert
werden, so daß sie über die gegenwärtige Krisis
hinwegkommen könnte. Wenn aber infolge einer

schlechten Welternte der Preis der Baumwolle so
hoch wie heute bleibt oder gar noch weiter steigt,

und wenn zugleich der nächste Monsun spärlich

Regen bringt und dadurch die Kaufkraft des
indischen Abnehmers schwächt, so würde die Lage
der indischen Baumwollindustrie sehr ernst werden
und der Zusammenbruch einer Anzahl von Baum-
wollfabriken kaum vermieden werden können.

(Bericht des Kaiserl. Konsulats in Bombay.)

Dle afghanische Baumwollindustrie.

Der gegenwärtige Emir von Aighanistan inter-

essiert sich sehr für die kommerzielle Entwicklung
seines Landes. Die von ihm geförderte Baum-

wollindustrie in Kandahar soll, wie jetzt bekannt
wird, sowohl bezüglich der Qualität wie auch be-
züglich des Preises, zu dem sie in Handel ge-

bracht werden kann, die gehegten Erwartungen

übertroffen haben.

Afghanische Baumwolle beginnt nunmehr in
den indischen Markt einzudringen und wird bereits

in Chanam, einem Handelsplatz an der Grenze

zwischen Afghanistan und Balutschistan, zu einem
Preis angeboten, zu dem indische Baumwolle
nicht mehr konkurrenzfähig sein soll.

Die indischen Baumwollinteressenten zeigen
sich der indischen Presse zufolge über den neuen

Mitbewerber keineswegs erfreut.
(Bericht des Kaiserl. Generalkonsulats in Kalkutta.)

Stand der Baumwollsaaten in Agypten im Hpril 1911.

In Unterägypten hat das schlechte Wetter
während des Februar und März die Bestellungen
für die neue Ernte verzögert. Infolgedessen war

auch das Säen 10 bis 15 Tage verzögert worden.

Nichtsdestoweniger sind die Bestellungen jetzt
beendigt außer in gewissen Gegenden nördlich
von Behera, in Gharbieh und Dakahlieh. Die

Pflanzen haben gute Fortschritte gemacht, sehen
gut ans und die teilweise Verzögerung in der

Bestellung ist wieder eingeholt worden. Einige
Frühsaaten und einige Saaten auf niedrig ge-
legenen Ländereien mußten erneuert werden, im
allgemeinen aber ist die Wiederbestellung von ge-

ringer Bedeutung gewesen. Die Baumwollanbau=
fläche scheint der des Vorjahres gleich zu sein.
Die Sorte Mit Afisi ist weniger vertreten als

vergangenes Jahr und ist durch die Qnalitäten
Sakellaridis, Joannovich und Nubari ersetzt worden.
Die Sorte Abassi ist sehr wenig vertreten. Aus
verschiedenen Gegenden waren Klagen über Wasser-
mangel laut geworden, jetzt ist aber Wasser reichlich
vorhanden. Der Baumwollwurm hat sich bis
jetzt nicht gezeigt. Die Regierung hat die Absicht,
diesen Sommer wieder ernste Maßregeln gegen
ihn zu ergreifen.

In Oberägypten und Fayoum nahm das
Säen den gewöhnlichen Verlauf. Die Pflanzen
sind in sehr gutem Zustande. Die Anbaufläche
ist größer als im Vorjahre. Die Sorte Ashmouni

überwiegt wie gewöhnlich. Wasser ist reichlich
vorhanden.

(Bericht der Alexandrin (iencral Produco Asscciation
vom 3. Mai 1911.)

Baumwollanbau im Staate Sergipe.

In dem im Norden von Bahia gelegenen

Staate Sergipe folgt nach dem wichtigsten Pro-
dukt, dem Zucker, an zweiter Stelle die Baum-
wolle.

Sergipe ist mit einem Flächeninhalt von

39 090 akm der kleinste Bundesstaat der Ver-
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einigten Staaten von Brasilien, während seine
Einwohnerzahl (408 348) diejenige von acht, zum
Teil erheblich größeren, Bundesstaaten übertrifft.
Die Aus= und Einfuhr des Staates geht zum

weitaus größten Teil über die Haupt= und Hafen-

stadt Aracajd, die für Seeschiffe bis 16 Fuß
Tiefgang zugängig ist. Weitere, wenn auch sehr
unbedeutende Häfen, die aber doch regelmäßig
von brasilianischen Küstendampfern angelaufen
werden, sind im Süden des Landes Estancia und
im Norden Villa Nova.

Die Baumwolle des Staates Sergipe wächst

auf den höher gelegenen Landstrichen des Innern,
in der Umgegend der sogenannten Baumwollplätze

Itabaiana, Simäo Dias und Nassa Senhora das
Dores. Ihre Qualität ist minderwertig. Die
Baumwolle von Itabaiana ist sogar die schlechteste,
die in Brasilien auf den Markt kommt. Dagegen
ist die Dores-Baumwolle etwas besser. An Qua-

lität erreicht sie diejenige, die von Penedo aus

dem Staate Alagoas kommt.

Die Jahresproduktion schwankt je nach der
Ernte zwischen 20 000 und 50 000 Ballen, spielt

also auf dem Weltmarkt keine Rolle.

Die Baumwolle kommt in bereits entkerntem

Zustand auf Eselsrücken nach dem etwa 30 bis
40 km von der Küste gelegenen Städtchen Maroin

und Larangeiras und von dort auf Flußfahrzeugen

nach AracajU.Ein großer Teil bleibt in Sergipe,
um in den Fabriken, von denen es je zwei in

Aracaju und Villa Nova und eine in Estancia

gibt, verarbeitet zu werden. Die fünf Fabriken,
die gleichzeitig Spinnereien und Webereien sind,
brauchen jährlich etwa 25 000 Ballen, so daß
bei schlechten Ernten noch Baumwolle importiert
werden muß. Diese kommt dann meistens aus

dem närdlichen Nachbarstaat Alagoas. Bei guten
Ernten geht der Überschuß zum größten Teil nach
Rio de Janeiro, etwas auch nach Bahia. Ein
Export nach Europa bzw. nach dem Ausland
kommt nur selten in Frage.

Von Estancia wird kaum Baumwolle exportiert;
gegebenenfalls jedoch etwas von Villa Nova.

Die Kerne (Baumwollsaat) werden teils zur

Feuerung der Entkernungsmaschinen, teils als
Viehfutter und teils als Dünger benutzt. Ein
Export findet nur statt, wenn die Preise so hoch
sind, um die Transportkosten nach der Küste tragen

zu können. Der Export geht dann nach Rio de

Janeiro; in vereinzelten Fällen, die jedoch durch
eine immerhin seltene Verschiffungsgelegenheit be-
dingt sind, auch nach Liverpool.

(Bericht des Kaiserl. Konsulats in Bahia.)

zur Hebung der Baumwollkultur in Turkestan.

Seit dem Frühjahr dieses Jahres sind in die
drei Hauptgebiete von Turkestan Regierungs-

spezialisten mit höherer agronomischer Vorbildung,
die mit den Verhältnissen der Rieselwirtschaft

praktisch vertraut sind, hauptsächlich für die dortige
Baumwollkultur, berufen worden. Gleichzeitig
wird dort auch die Zahl der Instrukteure in dem

Maße vergrößert, daß man für die erste Zeit
wenigstens je einen Instrukteur für jeden Kreis
hat, wo die Baumwollkultur sich entwickelt hat.

Solche Kreise sind die nachfolgenden acht: Mar-
gelan, Andishan, Namangan und Kokand im
Ferghana-Gebiet, Katta-Kurgan, Chodshent und
Samarkand in der Provinz Samarkand und

Taschkent in der Provinz Syr-Darja.
Zu den Aufgaben der vorgenannten Spezialisten

sollen gehören: Unterstützung der Baumwollpflanzer,
die Aufsicht über die Tätigkeit der ihnen unter-

stehenden Instrukteure, das Studium und die
Untersuchung des Standes der Baumwollkultur

und endlich die Ausarbeitung eines Planes für
die Maßnahmen zur weiteren Verbesserung und

Entwicklung dieses Zweiges der Landwirtschaft.
(Torg. Prom. Gazeta.)

Der Lissaboner Kahdomarkt im Aptil 1911.-)

Während des ganzen Monats April waren

die Kakaopreise in Lissabon sehr stabil bei 3400 Reis,
wozu jedes Angebot aufgenommen wurde. Im
Mai dürften die ersten Zufuhren aus der kleinen

Sommerernte eintreffen, welche nach den bisher
vorliegenden Nachrichten einen Durchschnittsertrag
bringen dürfte.

Im April 1911 (und 1910) betrug die Zufuhr
9159 (264489), die Ausfuhr 31280 (32070) und
der Vorrat am 30. April 93678 (116 757) Sack.

kkaomarkt auf Ceyion.“)

In der Zeit vom 1. Januar bis 3. April 1911

betrug die Ausfuhr von Kakao aus Ceylon

27 944 ewts gegen 27 930 ewts in der gleichen

Zeit des Vorjahres.

Die Ausfuhr verteilt sich auf die einzelnen
Bestimmungsländer in dem angegebenen Zeit-
raum der Jahre 1911 (und 1910) wie folgt:

Nach Deutschland 3425 (4130) ewts), Groß-
britannien 16 123 (19 279) ewts, Frankreich
2750 (1185) ewts, Amerika 1917 (350) cwts,

*) Val. „D. Kol. Bl.“ 1911, S. 356.

**) Vgl. „D. Kol. Bl.“ 1911, S. 240.
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Straits und China 1827 (—) ewts, Australien
788 (—) ewts, Holland 729 (125) ewts.

Die Nachfrage war im Anfang des Jahres
recht gut, flaute jedoch etwas ab, nachdem die
Fabrikanten ihren Osterbedarf gedeckt hatten.

Die Qualitäten waren befriedigend und die

Preise ziemlich stetig. Man bezahlt heute
(25. April): Für guten Plantagenkakao 40— bis
45/— Rs, für Eingeborenenkakao 35/— bis
39/— Rs, für Refuse 25—bis 30/— Rs.

Die Vorräte der Herbst= bzw. großen Ernte
sind fast geräumt.

Es wird berichtet, daß die Frühjahrsernte,
welche in ungefähr vier Wochen erwartet wird,
unter der anhaltenden Trockenheit gelitten hat.

(Bericht des Kaiserl. Generalkonfusats in Kalkutta
vom 25. April 19 11

Rahoomarkt im Guavaqull im 1. Vlertelsahr 1911.7)

Der Kakaomarkt in Guayaquil, der schon im

Dezember sich belebt hatte, zog im Januar noch
etwas an; man bezahlte in der ersten Hälfte des

Monats bis 18,50 Suecres (1 Sucre = 2,04 7)

pro spanischer Zentner (à 46 kg) für gute Mittel-
qualitäten Arribakakao, für andere Sorten im

Verhältnis weniger. Die Berichte von den Plan-
tagen lauten durchweg gut, immerhin blieben die

Ankünfte gegenüber dem Vormonat etwas hurück.
Sie betrugen in der ersten Hälfte des Januar in
1000 Pfund: Arriba 1607 (erste Hälste Januar
1910: 466), Balao und Naranjal 208 (145),

Machala 312 (156), zusammen 2127 (767). In
der zweiten Hälfte des Januar nahmen die Zu-
fuhren etwas ab, indem die Preise noch etwas
höher gingen. Miteelguter Arriba wertete gegen
Ende des Monats 20 Sucres pro span. Ztr.

Das Ergebnis in 1000 Pfund war: Arriba 1457

(372), Balao und Naranjal 123 (126), Machala

335 (68), zusammen 1915 (565).
Die Kakaoankünfte im Februar ließen be-

trächtlich nach, waren jedoch im Vergleich mit
dem Vorjahr bedeutend stärker. Die Preise fielen
auch infolge geringer Nachfrage aus den Konsum-
ländern und schwankten in der ersten Hälfte des

Monats zwischen 18,50 bis 19 Sucres pro span. Zir.
für Arriba je nach Qualität. Die Zufuhren in
der ersten Hälfte des Februar stellten sich in
1000 Pfund, wie folgt: Arriba 1308 (461),
Balao und Naranjal 68 (104), Machala 117 (35),

zusammen 1493 (600). In der zweiten Hälfte
des Februar waren die Prelse noch etwas niedriger;

Mittelqualitäten Arriba erzielten nicht mehr als
18,50 Sucres pro span. Ztr., die anderen Sorten

6) Bgl. „D. Kol. Bl.“ 1211, S. 240.

entsprechend weniger. Die Ankünfte betrugen in
1000 Pfund: Arriba 1539 (576), Balao und

Naranjal 49 (34), Machala 23 (30), zusammen
1611 (640).

Im März nahmen die Zufuhren gegenüber
dem Vorjahr plötzlich stark zu; gleichzeitig wurde
aus den Kakaodistrikten berichtet, daß auch in den
Haupt-Erntemonaten April und Mai reichliche
Ankünfte von Kakao zu erwarten seien. Die

Preise für Arriba bewegten sich zwischen 18 und
18,70 Sucres bei steigender Tendenz, da sich
allmählich eine stärkere Nachfrage einstellte, zumal
auch von den Vereinigten Staaten größere Posten
gekauft wurden. Die Ankünfte in der ersten Hälfte
des März betrugen in 1000 Pfund: Arriba 2478

(1289), Balao und Naranjal 48 (53), Machala
11 (21), zusammen 2537 (1363). Wie bereits
gesagt, bewegten sich die Preise gegen Ende des
Monats bei steigender Tendenz; mittelguter Arriba
erzielte 18,50 bis 18,70 Sucres pro span. Ztr.

Die Zufuhren in der zweiten Hälfte des März
betrugen in 1000 Pfund: Arriba 4419 (1839),

Balao und Naranjal 81 (84), Machala 6 (8),
zusammen 4506 (1931).

Das Gesamtergebnis bis Ende März war

14 188 889 Pfund gegen 5 867 351 Pfund im

Jahre 1910, also fast 2 mal mehr.

(Bericht des Kaiserl. K#onfultt in Guayaquil
vom 6. April 1911.)

sakao-Austuhr aus der Dominikanischen Republik,

Januar bis Februar 1911.,)

Hestimmung elmont Jamar blsdehuarkg.
Ver. St. von

Amerika . Jan. 940653 156873
Febr. 916468 186971 1857 121 84884

enctan 117208 17935
Febr. 328525 68111 445738 86046

Frankreich Fen. 317683 54988
- F-.89269179626710874184614

804 42And. Länder Jan.

.FHFebr. 304 42

Im ganzen Jan. 1875848 229838
Febr. 1637684 884708 8018532 564546

Im Vorjahr 3226015 540895

(Nach Berichten des aiserl.Koniusats in SanDomingo
vom 10. April 1911.)

Koprahandel der Dbuiuppinen 1910.

Das Jahr 1910 ist für den. Koprahandel der
Philippinen äußerst günstig gewesen. Aus-
geführt wurden nach den vorliegenden Ziffern
116 374000 kg gegen 109009 880 kg im Jahre

*) Val. „D. Kol. Bl.“ 1911, S. 291.
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1909 und 37566 000 kg im Jahre 1905. Nach

Marseille allein wurden 1910 76 581 000 kg

verschifft.
Der Preis hielt sich während des ganzen

Jahres 1910 für den Pikul (63 kg) auf 10 Peso

und mehr, imDurchschnitt auf 10,50 Peso, d. h.
2 Peso mehr als im Jahre 1909 und 4 Peso

mehrals 1905.
die Nachfrage für das besonders zur

Seifenfabrikation und Herstellung eßbarer Fette
begehrte Material ständig wächst, sind die An-
pflanzungen der Kokospalme fortgesetzt erweitert
worden. Bereits für das laufende Jahr wird

daher mit einem noch erheblich höheren Ertrag
an Kopra gerechnet.

(Bericht des Kaiserl. Konsuls in Manila.)

Kupferausfuhr aus dem französischen Kongogebiet.

Nach der Antwerpener „Tribune Congolaise“
ist die erste in den Gruben von Mindouli nahe

bei Brazzaville gewonnene Ladung Kupfer der
„Compagnie Minière du Congeo Français“ am

1. März d. Is. in Kinshafa am Citasflusse ange-

kommen, von hier nach Matadi befördert und
wird von dort — als Einleitung von noch be-

deutenderen Sendungen, sowohl aus Französisch-
als auch aus Belgisch-Kongo —nach Antwerpen

gehen. Die „Compagnie Minière du Congo
Français“, die die 150 km betragende Eisenbahn-

strecke von Brazzaville nach Mindouli in Bau
genommen, hat die Arbeiten vollendet und rechnet

damit, monatlich 1000 Tonnen Kupfer versenden
zu können. Der Durchfuhrverkehr nach Pool
wird durch die „Compagnie Citas“ in Kinshasa
sichergestellt.

Die Bergwerksindustrie des Transvaal

im Jahre 1910“).

Nach dem Berichte des Exekutiv-Komitces der Trans-
vaal-Bergwerkskammer für 1910hatten sämtliche Zweige
des Bergbaus des Transvaal. im Jahre 1910 namhafteFortschrkte zu verzeichner

Es wurden im Jahre 1910 (u. 1909) gewonnen: an

Gold im Witwatersrand 7228 811 (7 089 186) Unzen
im Werte von 80 703 912 (29 900 369) 8 undim Außen-
distrikte 305 532 (241 406) Unzen im Werte von

12097 828 (1 025 429) “* demnach zufammen 7 533843
(7280 52 Unzen im er von 32 0017(90 925 788) #; an Diamanteus 2 090 068 (1 877 468)
Karat im Werte von 1 317 715 (1 176 680) L, so daß

der Wert für das Karat in Schilling 18,,5 (12, 54) be-
trägt; au Kohle 3 970 069 (3 628 666) t im Werte von

986 259 (910 452/ K loco N au Zinn 3388 (2657) t
im Werte von 328 487 (227 762) S. und- an Kupfer8180 (1947) t im Werte von 77 n (53 )

Vol. „D. Kol. Bl.“ 1911, S. 818 ff. u. S. 820.

Bei der Goldproduktion ist dieZunahme der
Ausbeute in den Außzendistrikten um 272 394 2 oder
26,6 v. H. bemerkenswert. Sie wird zum Teil en die

Inbetriebsetzug neuer Eisenbahnlinien zurückzuführen

sein. Am Witwatersrand sind zu den broduzierenden
Gruben chinangelommen die Randfontein Central,zur hört und das größte Pochwert
der Welt hat, die City e und die Bantjes Con-

solidated, die beiden lee von der Rand Mines-Ec istim Jahre 1910 nach
er ötlichen undn Portsehung des Hauptflözes

(main reef) des Witwatersrandes gesucht worden, bisjetzt (Ende März 1 ohne Erfolg,dochsollengan.
neuerdings in der Nähe vonPonch itroom, südwestlich
Johannesburg, vielversprechende Funde gemacht
worden sein.

Von der Ausbeute des Witwatersrandes wurden

im Jahre 1910 (u. 1909) absorbiert durch Gestehungs-
kosten 62 v. H. (60), durch Dividenden29v.H.(31)und
durch Sonstiges 9 v. H. (9). Unter „Sonstiges“ fallen
u. a. Steuern, Zinsen, italuuherz Spli

Die Gestehungskosten, die seit einer Reihe von

Jahren zurückgegangen waren, im Fahre 1009 gegen-über 1908von18 sh auf 17 sh1dpro Tonne ver-

pochten Gesteins, sind 1910 zum auer Male wieder
in die Höhe gegangen, nämlich auf17sh7d. Dem-
entsprechend ist der Gewinn pro Arel und der Ge-

famtgewinn (nicht die Gesamtausbente!)gesunken.
Verpocht wurden am Witwatersrand

888 782 mehr als im Vorjahr. Die Zahl der Poch-
stempel hat sich um 47, diejenige der Rohrmühlen um

36 vermehrt. Im allgemeinen sind die neuen Poch-
werke viel gewaltiger und leistungsfähiger a ie
älteren. So betrug die durchschnittlicheD#hgsfäbige
keit einesPochstempels (einschließlich der Nacharbeit der
Rohrmühlen) 1910 7,19 t gegenüber 4,80 t 1899. Ein-

zelne Stempel vermögen bis zu 20t Gestein im Tag
zu vermahlen.

Die gesamte Goldausbeute der Erde wird
geschätzt 10910 auf 98 750 000 &amp; gegen 920000 000 S

im Jahre 1909, mithin Zunahme 1,.9 v. H. Dieiuahme
ist geringer als in den Vorjahren. Von 1905 bis 150
hatte die Zunahme 21 v. H., von 1899 bis190942
betragen. Während imTransvaal, in Rhodesien. 2
in Wiafrika (Goldküste) 1910 mehr Gold gewonnen
worden ist als im Vorjahre, ist die Ausbeute in
Australien, namentlich (Veftaustralten (Kalgoorlie
Distrikh), wie schon seit elner Reihe von Jahren, zurück-
gegangen, von 1909 auf 1910 von 14250 000 au

13 540 000 L. Bemerkenswerte Zunahmen sind noch
vom Lena= und Amurtal (Rußland) und von Kanada
zu verzeichnen.

Die drei Hauptproduzenten, Afrika, Vereinigte
Staaten von Amerika un Australien, erzeugten im

Jahre 1910 zusammen  der Eihtansen korsAusbeuteder
Erde, wie das folgendeersehen äßt: AVereinigte Staaten 19 211.040, Aisen * 8520,
Rußland 6 800 O0O0, Mexiko 4814 620, Ostindien

2417 V Südamerika 2269 220, China2020460 und
Kanada20000000

Der Anteil des Transvaal an derBeltausbente
wird geschätzt 1800 auf 21 v. H., 1905 27 v. H.u
19010 reichlich3

Man iche daß der Goldbergbau der Erde in
den letzten 10 Jahren einen Ertrag von 758 000 000 8.
geliefert hat. Um &amp; oder 51 v. H. da-
von hat in demselben Zeitraum der Goldvorrat der

Stssekraien. un großen Zentralhanken zugenommen.Er betru 81. Dezember 0 000 O00 8 und

am Fa. #cenber. 1910: Ss  L. Zunahme
77 v. H.
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Von der Summe von 886 000 000 KE entfielen auf

die Staatskasse und Nationalbanken (Fationg Banks)
der Vereinigten Staaten von Amerika2 000und zwar auf die Staatskasse allein2883 000, 4
Frankreich 131 000 000 un“ Nafeland 130 000 000 S.
Nennenswerte Zunahmen der Goldvorräte sind ferner
zu verzeichnen von Italien, Argentinien, Brasilien (das
sich früher keinen Goldvorrat hielt), Japan und Sster-

reich-elngarn, und zwar in der angegebenen Reihen=

Den gesamten,mrrutigen,Goldorrat der Erdeschätzt man auf 3.000000 und man nimmt an,
daß er bei dem 000 vo% Sers des Vergbaus sich in

30 Jahren verdoppeln wird. Die Steigerung aller
Preise in allen an die Weltwirtschaft angeschlossenen
Ländern wird nicht ohne ursächlichen Zusammenhang
mit der starken Zunahme der vorhandenen Gold-
mengen sein.

Von der gesamten Transvalausbente an Dia-
manten, 2 090 068 Karat, entfallen 2 080 074 Karat

auf die Premier-Gesellschaft. Die Gesellschaft hatte
zeitweise ziemlich stark unter der Knappheit der Zahl
verfügbarer eingeborener Arbeiter zu leiden. Beim

erkauf ihrer Steine hat bed einez Feringe Preis-lieigermg. erzielt, nh 1910 39 PenceKarat gegen 12 sh 6,29 Pas im Vorjahre.
* . sind diel 204-250Nene, pro Wagen-
ladung (LaIst eines Grubenhundes von 16 #ölhfah
Inhalt, laac) um eine Kleinigkeit gestiegen, was auf
den Gewinn pro Wagenladung zurückgewirkt hat.

Was die Kohle anubetrifft, so bedanerte es der
Präsident der Bergwerkskammer in seiner
vor der Jahresversammlung vom 23. Februar d. Js.,

daß die Verwaltung der südafrikanischen Staatsbahnen

sich nicht auf eine Ermäßigung der Lohlenfracht nach
Lourengo Marques einlassen will; durch einesolche

# würde die ssüh der Beanscealiichle:
B. stindien, ermögli t Da die nach dem

Transvank eingeführten Güter, dem Volumen nach,

die Ausfuhr um ein Viel LWer 5 übersteigen. Esen
viele Güterwagen leer nach der Küste zurück, so daß

man annehmen möchte, die Bahnverwaltung könnte
den Tarif für Ausfuhrkohle ohne Verlust herabsetzen.

Vermehrte Ausfuhr von Nußkohle (round coal) würde
für den Inlandkonsum den Vorteil eines größeren
Angebots von Grus (kine coal), die im Vergleich zur

Nußkohle stets unter ibrem Werte verkauft wird, nach
sich ziehen. Im Dezember 1910 waren im Transvaal
25 Kohlenzechen, *8 weniger als im Vorjahre in

Zetieb und zwar 5 im Bezirk von Springs und
rakpan (Ostende des Witwatersrand), 14 in Middel-

kuas(iech von Pretoria) und 6 anderweit.
e Zinn-Produltion hat Wegeniber 1909 um726 *5 zugenommen, nachdemWerte berechnet

um 100 735 L. Bei letzterer Zab ist zu berücksichtigen,
daß die Zinmpreise im Laufe d ahres 1910 be-deutend gestiegen sind, nämlich ver 152 8 15 sh pro

Tonne im Jannar 1910 auf 175 2 15 sh pro Tonne

im Dezember 1910 und seitdem auf 194 &amp; 15 sh pro

TonneninFebruarBezirk Lne nördlich von Pretoria sind
neuedings bekanntlich mehrere vielversprechende Zinn-
vorkommen aufgeschlossen worden, unter denen an

erster Stelle die Zaaiplaats-Grube zu nennen ist.
Man schätzt, daß dierZinnausbeutederErde 1910 um

2000 Tonnen zurückgegangen ist, während anderseits
gr Zinn verarbeitende, namentlich die Kunstgeschirr-#ie Zinn nererbeiten lebhafter denn je beschäftigt

war. Dies macht es wahrscheinlich, daß die eine oder

andere Zinngrube, die wegen zu geringen Metall-
gehalts geschlossen worden war, wieder in Betrieb

genommen werden wird. An der gesamten Zinn-
produktion der Erde, die zu über 2 Dritteln aus den

Straits-Settlements und Bolivien stammt, hat der

Transvaal einen aeil von 3,2 v. H. im Jahre 1910
gegen 2,3 v. H. imV

Der Hanbiproduzzut des Transvaal in Kupfer
ist die Messina-Grube nördlich von Pietersburg,
6 Meilen südlich vom Limpopo, die in absehbarer
Zeit Eisenbahnanschluß erhalten wird. An der ge-
samten Kupferausbeute der Erde hatte der Transvaal
nur einen Anteil von 0,04 v. H. im Jahre 1910
gegen 0,02 v. H. im Jahre 1909. Der Transvaler
Bergwerksindustrie war es im Jahre 1909 gelungen,
für die Aufschließung neuer Gruben 9 Millionen 2
neuer Kapitalien zu beschaffen. Das hat sich im Jahre
1910 sehr zuungunsten der Johannisburger Industrie
geändert. Britische Kapitalisten haben 1910 in neuen
Bergwerksunternehmungen ganz Südafrikas 2 Mil-
lionen 8 angelegt; im letzten Quartal haben auf dem
britischen Geldmarkt überhaupt keine neuen Emissionen

für berhbandihe Zwecke Südafrikas stattgefunden.
Jsehr der britische Kapitalist neuerdings Kanada

und isen vor Südafrika bevorzugt, zeigt folgende

hbersicht über die Summen, die in den letzten8 Jahren vom britischenGeldmarkt nach den 3 großen

britischen Selbstverwaltungskolonien (für bergbauliche
und andere Zwecke) geflossen sind:

1910 1909 1908

9

3 379 100 11 291 500 6209 700nach Südafrika
: Kanada 36 882 500 26 814 200 27 8274400

18 385 200 11 880 800 4 028 200.

Die Goldindstrie des Transvaal hat im letzten
Etatsjahr 892 831&amp; Einkommensteuer bezahlt, was
einer Abgabe 51. ul1. 25 Pence für jede Tonne ver-
pochtes Erz gleichkon

In seiner resn—ie vom 10. Märzd.Is.
hat der Finanzminister der südafrikanischen Union die
von der gesamten Bergwerksindustrie des Landes zu
zahlende Einkommensteuer für das kommende Etats-
jahr auf 0 K geschätzt gegenüber dem Vor-
jahre mit 1750 000 L, was eine Zunahme von

493 000 K bedeutet, an der die Diamantgruben allein

mit 165 000 L beteiligt sind, daneben hat der Minister
an die gewaltigen indirekten Abgaben der bergbau-
lichen Betriebe, namentlich in der Form von Zöllen

und Eisenbahnfrachten, erinnert.An Gehältern und Löhnen für Weiße sowie für
Beschaffung von Maschinen und Materialien, Kohle,

Dynamit, Nahrung upd Kleidung für die eingeborenen
Arbeiter usw. haben die Goldgruben 1910 schätzungs-
weise 20 Millionen 8L ausgegeben, 3 Millionen mehrals im Vorja

Die belgberulichen und verwandten Betriebe des
Transvaal zusammen haben für Maschinen und

Materialien und für Ernährung und Kleidung ber.
eingeborenen Arbeiter Migewendet: vom 1. Juli 1909
bis 30. Juni 1910: 119 9 esen 10 185 888 2im gleichen Zeitraum 20n %

Auf die verschiedenen Be#everfsbetrie0e verteilten
sich die Ausgaben 1909/10 (und 1908/09) folgender-
maßen: Goldgruben 11 089 998 (9 338 691), insbe-
sondere Goldgruben des Witwatersrandes 10 578 457
= 95,.4 v. H. (—), Diamantgruben 278 782 (297 179),

Kohlenzechen 258 651 (218 3 Gruben zur Gewinnung
unedler Metalle 108 492(91315), metallurgische und
chemische Fabriken und e1 zur Auslaugung von

Golderzrückftänden 204 182 (215 5 und Kalk= und
Steinbrüche 39 528 (24 507) 2.

* Australien.
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Fast sämtliche Einkäufe sind in Johannesburg ge-
macht worden. Direkt von auswärts importiert haben
die bergbaulichen und verwandten Betriebe des Trans-
vaal nur für 2560 500 2 (1909/10) gegenüber 410 664 8

(1908/00).
Im Budget für das Finanzjahr 1909/10 war eine

Summe von 26 000 K zur Unterstützung des Bergbaus
und von Schürfern bereit gestellt. Sie ist fast aus-
schließlich zu Wegebauten in abgelegenen Bezirken
verwendet worden. Für die Errichtung zentraler
Pochwerke oder von Wasser= oder Kraftwerken-Zwecken,
an die bei der Bewilligung der Summe vermutlich

hauptsächlich gedacht war, hat die Regierung nichts
ausgegeben.

(Nach einem Berichte des Kaiserl. Konsulats in
Johannesburg.)

Außenhandel der belgischen Kiongokolonle in der

ersten Bälfte des Jahres 1910.

Der belgische Kolonialminister hat in der
Februarnummer der „Renseignements de 1°Office
Colonial“ eine Statistik über den Außenhandel

der belgischen Kongokolonie für die erste Hälfte
des Jahres 1910 veröffentlicht. Hiernach belief
sich der Wert des Exports auf 52 883 815,73 Fr.,
der Wert des Imports auf 18 357 912,36 Fr.
Von dem Gesamtwerte des Exports entfielen
37203 479,75 Fr. auf Produkte, die aus der
Kolonie stammten, von dem Gesamtwerte des

Imports 15 761 991,20 Fr. auf Waren, die für
den Verbrauch in der Kolonie bestimmt waren.

Unter den Exportartikeln figuriert Kautschuk

im Werte von 43 706 128,83 Fr. (davon aus

der Kolonie für 20 656 949,14 Fr.) an erster

Stelle; es folgen Elfenbein für 4 413 598,86
(3 003 602,91) Fr., Gold für 1 734 387,95

(ebenso) Fr., Palmnüsse für 1246 193,69
(1 100 309,52) Fr. Als Bestimmungsland steht
Belgien mit einer Exportziffer von 41 574 605,75

(aus der Kolonie: 34 801 105,86) Fr. weitaus

an erster Stelle; es folgt Frankreich mit einer
Exportzisfer von 8 495 693,86 Fr., von denen

aber nur 10 798,28 Fr. auf Produkte der belgi-
schen Kolonie entfielen. Der Export nach den
portugiesischen Kolonien stellt sich auf 1 244 863,02
Fr. (1 144 006,73). Der Rest verteilt sich auf
die übrigen Länder, von denen Deutschland
und Deutsch-Ostafrika, eine Einfuhr im Werte

von 22 659,41 bzw. 26 715,30 Fr. aufweisen.
Unter den Einfuhrartikeln sind besonders
hervorzuheben gefärbte Baumwollstoffe im Werte
von 2 404 800,03 Fr. (für die Kolonie be-

stimmt: 2 787 490,81), Konserven 1 593 453,10

(1 253 633,92), Maschinenreserveteile und Zu-
behör 1 508 756,60 (1 395 621,80), Stahlschienen
1 433 725,86 (1 432 570,86) und Kleider und

Wäsche 1 010 412,30 (847 546,84) Fr.
Was den Gesamtimport anlangt, steht Belgien

mit 12 036 019,69 Fr. (für die Kolonien:

11 304 860,37) ebenfalls an der Spitze; es

folgen England mit über 2 (1) Millionen, Frank-
reich mit über 1 () Millionen und Deutsch-
land mit über  (sast ) Million Francs.

Vermischtes.

Dle Baumwollindustrie in Grobbritannien und

kriand 1910.

Trotzdem die Ausfuhr wenigstens bei Geweben

gegen die beiden letten orjahre der Menge nach zu-
nahm, war das 33 hr 1910 für die Baumwollindustrie
des Vereinigten Königreichs nicht günstig. Die Preise
von Rohbaumwolle standen noch immer sehr hoch, ob-
gleich sie im Vergleich zum Schlusse des Jahres 1909
etwas nachgaben. Die Folge war, daß es den Spinne-
reien und Webereien wie im Vorjahr so auch während
des größeren Teiles des Jahres 1910 nicht möglich
war, genügend Absatz zu lohnenden Preisen zu finden,
zumal ihre Produktionsfähigkeit sich noch in letzter Zeit
ausgedehnt hatte. Die Spinnereien arbeiteten bis in
den April unter planmäßiger Verkürzung der Arbeits-
zeit und nahmen auch später den Bekrieb noch nicht in
vollem Umfang auf. Ebenso stand viele Monate hin-
durch eine große Anzahl von Webstühlen still. Erst
mit dem Herbste machte sich der Umstand geltend, daß
der Handel, der seine Bestände inzwischen fast voll-
ständig ausverkauft hatte, nunmehr gezwungen war,
zu kaufen und den Produzenten lohnendere Preise zu
bewilligen. Der Schluß des Jahres gestaltete sich
daher wesentlich günstiger, und es wird angenommen,
daß die Baumwollindustrie wieder besseren ’ie ent-

gegengeht, wennauch auf eine wesentliche Verbilligung
des Rohmaterials noch nicht zu rechnen ist.

Die Baumwollernte der Vereinigten Staaten
von Amerika hat für das Erntejahr 1909/10 nur rund
10 600 000 Ballen ergeben, während sie sich 1908/09
auf rund 18 800 000 Ballen belaufen hatte, und zur
vollen Deckung des Weltbedarfs an amerikanischer

Baumwolle ein Ertrag von etwa 13000 000 Ballen
erforderlich ist. Auch für 1910/11 ist wegen Frost-

schadens trotz vermehrten Anbaues nur eine mäßige
Ernte zu erwarten, die auf 11 600 000, höchstens
12 000 000 Ballen geschätzt wird. Der Preis für ameri-
kanische Mittelware (miädling Amerienn) hatte Ende
1909 sich auf 8,50 Pence für das Pfund gestellt. Von
oieser Höhe ging er zu ng des neuen Jahres

etwas herab. Er stand Anfang Februar auf 7,91 Pence,
Anfang März auf 8,07 Pence, Anfang April auf 7,96
Pence, Anfang Juli auf 7.86 Pence, Anfang Oktober
auf 7,88 und Ende Dezember auf 8,07 Pence. Wie
zum Vergleiche bemerkt werden mag, hatte der Preis
1905/06: 5,95, 1906/07: 6,85 und 1907/08: 6,18 Pence
im Durchschnitt betragen; Anfang 1909 war er sogar

auf 4,93. Pence zurückgegangen.
Auch die ägyptische Baumwollernte war 1909/10

sehr gering ausgefallen und hatte nur rund 5 000000
Kantar gegen 6 750 000 und 7250 000 Kantar in den
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beiden Vorjahren ergeben. Dagegen ist für 1910/11
wieder eine reichliche Ernte zu erwarten, die Ende

80 auf 7 000 000 Kantar oder mehr geschätzt wurde.

ahe gddurchaus gutbefriedigende- Ware (fully
Ptian) hatte Ende 1909 den Preisstand

von 14 zo hür das Pfund erreicht. Im Laufe des
Jahres1910 gab sie in stärkerem Maße nach als die
amerikanische Ware. Anfang Juli kostete sie 13 und

Ende Desember. 111/16 Pence.inGegensatz zu Nordamerika und Ac#pten hatte
Ostindien 1909/10 eine reichliche Ernte aufzuweisen,
während umgekehrt vom neuen Erntejahr ein geringerer

Ertrag erwartet wird. Der Preis für gute Bhomnuggar-
Baumwolle hatte Ende 1909 6/16 Pence für das Pfund
betragen. Ende 1910 stellte ersich uf 6 Pence.

Auch 1910 war das Gewinnergebnis der
Spinnereien und Webereien im allgemeinen sehr
ungünstig. Nach einer veröffentlichten Statistik hat
sich für 73 Spinnereienin Lancashire mit einem Aktien-
kapital von 6 8 und einem Leihkapital von
1 078 901 8 nach Zabreen der Schuldzinsen und nach

den erforderlichen Abschreibungen ein Verlust von
203 043 9 ergeben. Nach einer anderen Zusammen-
stellung *— 100 Spinnereien mit einem Aktien-
kapital von 3 5483 223 L und 2 358 667 K Leihkapital
einen Verlust von 368 006 L. Gleichwohl wurden auch
1910 noch vielfach Dividenden unter Zuhilfenahme
alter Reserven verteilt.

Trotz der Ungunst der Zeiten hat die Produktions-
fähigkeit der britischen Baumwollindustrie weiter
zugenommen. Für 1910 wird dieZahl der britischen
Baumwollspindeln (einschl. der Spindeln für Zwirnerei

und abfall“pinnere auf 57 732 000 gegen 57 0
im Vorjahr und die Zahl derHamwollwebstühhe imVereinigten Königreich auf 741 000 gegen 739 000 im

Vorjahr angegeben. Die entsprechenden Weltziffern
betragen bei ben Spindeln 188958 000 (1909: 186908.000)
und bei den Webstühlen 2 478 000 (1909: 2 370 000).

Nach der Handelsstatistik wurden an Loher HBaum-olle — Menge: englische Zentner (Wert in 8)—

woe, Vereinigte 1K nigreich eingeführt: % 17014860
(71 716 909: 19 542 513 (60 295 1908:6 808), : 049),
18 399 078 P6834 883), 1907: 21 311 617 (70 458 197).

Die Wiederausfuhr in das Ausland betrug: 1910:
286 614 (9 809 981), 1909: 2398 513 (7789504),

let 2597 918 (8250 197), 1907: 2949 572 50317).
Die Ausfuhr an baumwollenem Garn ein-

heimischer Erzeugung — Menge: Pfund (Wert 8) —

betrug: 1910: 191 694 500 (13344345), 1909: 215223400
(11 822 145), 1908: 214 762200 (12 844 700), 1907:

241 076 700 5 46 18 Deon„gingennochDeutsch*land: 1910: 49 844 000 70 552),1 1974 300
(2978700), g6500 42456 sch- (3079280), W00. 4%,2%
(6 084 610).

An bammunallenen Geweben inländischer Erzeu-
gung — in Yar L) — wurden ausgeführte1910: 6018 454 400 - 717100) : 6722158100

1908: 5 530 808 500 m* 486), 1907:
(68 279 38

6297 707 900 (81 049 207). Davon e#en auf
Deutschland; 1910: 85 665 900 (1 748 070), 1909300 (1 306 9468), 1906: 69 945 300 (1388 868r,
Kort2 200 (1 550 606).

Deutschland ist also bei Garnen und Geweben ein
besserer Abnehmer als im Vorjahr gewesen.

Das Verhältnis zwischen Arbeitgebern und

Arbeitnehmern der Sa#wollindastrie war während
des Jahres 1910 zweimal ernstlich bedroht, ohne daß
es jedoch zu einer dauernden größeren Störung ge-

kommen ist. Belanntich haen die Spinnereien 1908eine fünfprozentige Lohnherabsetzung erzwungen, dieim März 1909 in Kraitn trat. Als seitdem ein Jahr

20

gaben
zu

ger

(Bericht des Kaiserl. Generalkonsulats in London.)

Die Eisenbahnen auk den Hawalischen Insein.

Die ausgedehnteste Bahn der Hawaiischen
Inseln ist die der Oahu Railway and Land Com-
pany auf der Insel Oahn. Sie hat 98,47 Meilen
Haupt= und Nebenstrecken und ausgedehnte Bahn-
hofseinrichtungen, auch Kais und Lagerhäuser in
Honolulun. Sie geht von Honolulu längs der
Küste um den Pearl-Hafen etwa 72 Meilen weit

nach Kahuku; eine Zweiglinie von 12 Meilen

Länge führt nach dem Ananas-Bezirk auf dem
Tafellande zwischen zwei Gebirgen. Diese Zweig-
linie wurde im Jahre 1910 um 2,04 Meilen

weitergebaut, um einen neuen Bezirk für Ananas-

pflanzungen zu erreichen, der sich über 6000 Acres

ausdehnt. Diese Zweiglinie hat noch zwei Neben-
strecken. Im Jahre 1909/10 wurden auf der
Oahu--Eisenbahn 617719 Fahrgäste (das sind
123232 mehr als im Vorjahr) sowie 531751

Tons Frachten (115 691 mehr) befördert. Un-
gefähr 100 Meilen Pflanzungsbahnen haben An-
schluß an die Oahu-Bahn. Die Koolau Railway
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mit 11 Meilen Länge schließt sich an die Oahn=

Bahn an, gehört aber einer besonderen Gesellschaft.
Die Haupteisenbahn der Insel Hawaii und

die einzige mit Normalspurweite im ganzen Terri-

torium ist die der Hilo Railroad Company mit

46,25 Meilen Länge in Haupt= und Zweiglinien.
Sie geht von Hilo südlich 9 Meilen weit zur

Zuckerfabrik Olaa, wo sie sich in zwei Neben-
linien teilt; die eine führt 22 Meilen weit nach
der Volcano-Straße, die andere in den Bezirk

Puna. Diese Bahn benutzten 1909/10 77074
Fahrgäste, 1750 mehr als 1908/09, und sie be-
förderte 189796 Tons Fracht, 71 145 mehr als

im Vorjahr. Eine Fortführung dieser Bahn von
Hilo aus nach Norden durch eine sehr kultivierte
Gegend ist jetzt im Bau begriffen; der Bau ist
wegenderBodenbeschaffenheit schwierig, die Brücken

werden, soweit möglich, in Beton gebaut, aber
eine Anzahl hoher Stahlbrücken wird verwendet
werden müssen.

Die Hawaii Railroad Company besitzt eine
20 Meilen lange Bahn vom Hafen Mahnkona

durch den Distrikt Nord-Kohala.

Der Kona Railroad Company gehört eine
Bahn von 10 Meilen Länge im Bezirke Kona.

Für dieses Gebiet ist noch eine neue Bahn kon-
zessioniert worden.

Auf der Insel Maui verbindet die Bahn der

Kahului Railroad Company, mit 15,6 Meilen
Länge, den Hafen Kahului mit Wailuku und

Paia und stellt somit eine Verbindung zwischen
Ost= und West-Maui her. Mehr als 100 Meilen
Pflanzungsbahnen sind an diese Bahn angeschlossen.

Die Strecke der Kauai Railway Company auf
der Insel Kauai ist 8 Meilen lang und geht
vom Port Allen in der Hanapepe-Bay durch

die Zuckerpflanzung Mc. Bryde nach dem Dorfe
Koloa; in entgegengesetzter Richtung läuft eine
nur 1 Meile lange Strecke nach einer anderen

Zuckerpflanzung. Während des letzten Jahres
wurde eine Verbindung mit einem Kalksteinbruche
bei Koloa neu gebaut und eine kleine Zweiglinie

nach dem Innern zu einem Heimstättengebiete
vollendet; die Neubauten hatten eine Länge von

3 Meilen.
(Nach Report of the Governor of Hawail.)
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d. russischen Genernista

Verkehrs-Nachrichten.
Eim- und AKuskuhr in den Säfen von Daressalam und Tanga während der Oonate Jonuar bis März 1911.

(Vgl. „D. Kol. BVl.= 1911, Nr. 6, S. 260.)

Einfuhr: Ausfuhr: Gesamtverkehr:
Daressalam 15 461 694 16 175 Tonnen,
Tanga . 6 073 3 431 9504 -

Verkehr im gleichen Zeitraum des Vorjahres (1910):

Einfuhr: Ausfuhr: Gesamtverkehr:
Daressalam 11 056 460 11 516 Tonnen,

Tanga 3230 3 317 6547 -

* Dersonen-, Lösch- und Ladeverkehr Iin Rabaul eugulnea) während der MOonate Juli bis Dezember 1910.

I. Einwanderung und Einfuhr: 663 Personen, 148 Stück Großvieh, 14 Stück Klein-
vieh und 7580 chm bzw. Tonnen Güter. 327 Personen kamen von außerhalb des Schutzgebietes,

336 Personen von innerhalb des Schutzgebietes gelegenen Häfen; von den Gütern waren 711 chm

Regierungs-, 6869 chm Privatgüter.
II. Auswanderung und Ausfuhr: 230 Personen und 5000 chm bzw. Tonnen Güter.

38 Personen gingen nach außerhalb des Schutzgebietes, 192 Personen nach innerhalb des Schutz-

gebietes belegenen Häfen.Der Gesamtverkehr in Rabaul war mithin folgender: 893 Personen, 148 Stück Groß-
vieh, 14 Stück Kleinvieh und 12 580 ebm bzw. Tonnen Güter.

sch- und Cadeverkehr in Friedrich-Wilhelmshafen (Ueuguinea) während der Monate Juli bis
Dezember 1910.

I. Einfuhr: 22 Tiere und 999 chm bzw. Tonnen Güter.

II. Ausfuhr: 270 chm bzw. Tonnen Güter.

Der Gesamtverkehr in Friedrich-Wilhelmshafen war mithin folgender: 22 Tiere,
1269 ebm bzw. Tonnen Güter.
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Postdampfschiffsverbindungen nach den deutschen Schutzgebieten für den Monat Juni 1911.

Nach vom Ein-

schiffungshafen

Die Abfahrt erfolgt

am:

Ausschiffungshafen.
Dauer

der Überfahrt

Briefe müssen aus

Berlin spätestens

abgesandt werden am:

1. Deutsch-Ostafriha.

nach Bukoba (mit Ruanda),

" W ud Schiratt
Von Mombasa —

be rde mit der Uganda-

l n und von d an A
u Schiff na nBeslim-

mungsorten

b.

boachean Amant,
- a, Mumund chh 95 u

Neapel
wauuscheSchiffe)

Marseille
Brindisi

D (engl. Schiffe)arseille
(engl. Schiffe)

Neapel
GenccheSchiffe)

Marseille
Marseille

(deutscheSchiffe)
Brindisi

tessSilneh)
##lmier —.
Brindisi
.„ Schiffe)

Neapel
(deutsche Schlffe)

Marseille

12. Noen1. 3. Juli
10.j4. Neai lSun
23. Juni

12. Juni 3. Juli

10. jedes Monats
1. Julie

4. Juni

1. Juli

2. Juli

12. Juni 3. Juli

10. jedes Monats

Mombasa O 16—18 Tg.

Mombasa O 17 Tage
Mombasa 0 15 Tage

Mombasa O 19 Tage

Tanga 17—19 Tage

Tanga 20 Tage
Tanga 19 Tage

Tanga 18 Tage

Tanga 20 Tage

Mombasa 17 Tage

Daressalam 18—21 g.

anzibar 18 Tage

10. 29. Juni 1. Juli 1080

8. jed. Mts. 1022
2. 30. Juni 10.5

21. Juni 1035

10. Juni 1. Juli 1020

8. jed. M. r%20. Juni

2. Juni n

29. Juni 108

80. Juni 108

10. Juni 1. Juli 1030

8. jed. Mts. 1045
üb 9 Iba

e) 8 —* cs 6“W9*zunn r ralam du e

MCMWCMÆMHPF usentsdafnpfet in 6 intt )
rang! t, Mahenge, Mi-  4. Juni anzibar Ta 2. Juni 100

n 5.—75Mo * (engl. . 8Br bKren 8
Vrsbo bPahen . . nächster Gelegenhett .
SanIS b Marseille 1. Juli Daressalam 20 Tage 29. Juni 8.0
MeasluaalbeaMW#n leuschesSchife) 1. Juli Datessal 20 T 20. Juni 108

.Juli Datessalam age .Juni 1020

aluid Lan -
kind 2. Juli anzibar 19 Tage 30. Juni 1030
g sua 2 d Zanz o J +

2. Deutsch-Südwestafriha.

a) nach S#alopmundtenlowie Hamburg 7. 28. Juni Swakopmund 26 Tage. 27. Juni 5.80

“ Porn -Eu7«Oållnigtzesråeltåo 12. Juni 8. Juli Swakopmund 21 Tage 10. Juni 1. Juli 1045
omtein. Groß-Barmen, Groß.Southampton] 13. Juni 4. Juli Swakopmund 20 Tage 12. Juni 3. Juli 11.28
Sins Saab Lar, et. Verunsche Schist)

c e, I Southampton 8.17. 24. Juni 8. Juli jSwakopmund 20-24 Tg. 2.16. 28. Juni7.Juli11.28

 2Kalsfs**MarsibKehant, Samburg 18. Juni Swakopmund 25 Tage 18. Juni9

Fre S - Southampton)10. Juni 1. Juli Swakopmund unbestimmt] 9. 30. Jum 11.23
sN9 bnta#.W. #1#Hamburg 8. Juni 2. Juli Swakopmundunbestimmt] B. Juni 2. Juli 9.1
he - Southampton 3.17.24.Juni 8. Julis Lüderitzbucht 19—21 Tg.2.16.28.Juni7.Juli11.28
pp Seneka-Fisc- Hamburg 7. 28. Juni Lderihbucht 27 Tage . 27. Juni 5.30

zun n " amtweren,6 12. Juni 3. Juli Lüderitzbucht 22 Tage0. Juni 1. Juli 1045
na erl
nach Arahoab, Aus,Velsete Southampton" 13. Juni 4. Juli Lüderitzbucht 21 Tage 12. Juni 3. Juli 11.28

—— **„ aae ite (eutsche Schlffe) « bbuch 6
somein (Südz, n Ktct. Hamburg 18. jedes Monats.Lüderitzbucht 96 Tage 18. jed. Mts. 9.1

Wsi arldsMaltramburg 3. Juni 2. Juli Lbderitbucht 38 Tage 8. Juni 2. Juli 9.1
tkel elin, Ukamas und (Southampton] 10. Juni 1. Juli Lüderitzbucht unbestimmt] 9. 80. Juni 11.23

. lms-

3. Deutsch-Neuguinea, Neapel 16. 30. Juni Friedrich. Wilhe
· afen 41, 43 u. 40 Tage

Kaiser= Wilhelmsland deutscheSchifte) 14. Juli Hen 4. 46u. 41 Tage 1415 ni
und Vismarch-Archipel. Brindisi 26. Juni Friedr. Wilhelmsh. 46 T.

(engl. Schiffe) Rabaul 42 Tage

* Für Briefe und Postkarten Nachversand über Sibirien —Schanghai — Hongkong von Bp. 18 Berlin—
Alexandrowo 11 3 am 19/6.9 u. 17/7. und von Berlin C. 2 ab Schles. Bhf. 7"2 am 20/6.0 u. 28/7. — (5 Ausgenommen
sind Briefe un Postkarten nach Berlinhafen

uf Verlangen des Absenders werden Briefe und Postkarten — nicht auch Drucksachen, Geschäftspapiere und
Warenproben — außer mit den vorbezeichneten Nachversanden auch mit den übrigen Beförderungsgelegenheiten über
Sibirien—Schanghaigeleitet.



G 447 20

6 Die Abfahrt erfolgt Ausschiffungshafen. Briefe müssen aus

Nach vom Ein- " auer Berlin spätestens

schiffungshafen am: der Überfahrt abgesandt werden am:

ambur 10. 25. jed. Mts. Viktoria 40 Tage4. Kamerun. 6 1, Duala20Tag-3
Kribi 21 -

#a) nach Akonolinga, Bamenda, Plantation 21 Tage 9. 24, jed. Mts. 9.0

 *§ t
chenng * Boulogne 11. 26. jed. Mts. Biktoria 18 TageMer Duala 19 Tage

2**Aasne Oeutsche Schiste, Kibi 20 Tage 0. 25.jed. Ms. 1.0
Kors,##bowie, t, Planttemm 20 TageNyan- Longji 20 Tageo7nfi lon. Hamburg 22. jedes Monats Viltoria 27 Tage 22. jed. Mts. 6.19

Duala 28—80 Tage

Liverpool 29. Juni Viltoria 26 Tage ..

"6 Duala 29 S 27 Juni 10#8
Liverpool jeden Mittwoch Calabar 1 Tate jeden Montag 1048von dort Ala# über Rang

b) nach Rlo del Rty nach Rio del Rey in 2 Tagen
#Hamburg 22. jedes Monats ### del Rey 28—43 Tages 22. jed. Mts. 9.0

ULiverpool 29. Juni Nio del Rey 25 Tage 27. Juni 1012

e) nach dem Tschabsee- Geblet Liverpool jeden Mittwoch Forcados 17 Teag jeden Montag 1045

(Garua,Kusser)) rr “Antwerpen 10. Juni 1. Juli Matadi 20—21 Ta 9. 30. Juni 1.0

d) nach Molund La Rochelle 13. Juni 4. Juli bo#nowernher11. Juni 2. Juli 8.43

(belglsche chife), *4 zn mit———. il* ·
Bordeaux U 25. jedes Monats emv5 6| Hlaa un 23. jed. Mts. 1045

Neapel 16“. i 14“. Juli 87, 86 · -

5.deslcctollseu,pchiis ideiikicclhgeschllfe) duni duti Wie 95 av. 14-Juni 12--Juli 10

In, Marianen. — m. zchst Gelegenh.
a) nach Jap und Ungaur. Beineiß 25. Juni Tage 28. Juni 1080ine) r von Jap —

disi 11. Jum ichter Bh,
Brin . Juni 1080

ta Vhne Angaur von Jap 8. Juni 108
nächster Besanmt

Ponape 56Tage
ecdi 11. Juni Saipan 64Tage 9. Juni 1030engl. Schiffe

b) nach den Ubrigen Stiatlonen bengl. Schise) Baln 4 kr#
11. Aug. Saipan 43 Tage 9. Aug. 1020

del al ðainc Ponape 50 Tage
* Für Briefe und PostkartenNachversand über Sibirien—Schanghai—Hongkong von Vp. 18 Berlin—Alexan=

drowo 1139 am 19/6. und 17/7. und von Berlin C2 ab Schles. Bhf. 7.52 am 20/6. und 18/7.

Auf Verlangen des Absenders werden Briefe und Postkarten —nicht auch Drucksachen, Geschäftspapiere und
Warenproben — außer mit den vorbezeichneten Nachversanden auch mit den übrigen Beförderungsgelegenheiten über
Sibirien—Schanghai geleitet.
dort weiter mit Segelschiffen sechs- bie siebenmal jährlich.

G. Nlautschon.

Fernerwerden Briefsendungen nach den Marianen auch über Yokohama geleitet, von

a) Briefe, Postkarten.
Gewöhnliche und eingeschriebene Briefe und Postkarten—ulchtauch D „Geschäftspaplere, Wa
proben —A5166Montags,DePasuengunat gu d e pieran

b) Drucksachen, Geschäftspapiere, Warenproben.
16. 30. i uni 1080

arlerd- 10 80 duni Tsingtau 35 Tage 14. 28. Juni 1030
jed — j Frei

cuneiesst. jeden Sonntag Tsingtau 33—37 Tageeden Freitag 1039

Marseille 4. 18. Juni 2. JuliTsingtau 87 Tage 2. 16. 30. Juni 1030
(kranz. Schlsse) «

Liverpool 9.80.Jiini Tsingtau 85 Tage 8. 29. Juni 8.48

Marseille 9. 23. Juni Tsingtau 35 Tage 7. 21. Juni 10.0.
(engl. Schiffe)

Auf Verlanugen des Absenders werden Briefea lgu nwb8 blen serdor und Postkarten ch Kauschgn auch mit den hter.b)rieffendungen jeder Art über NRew ork befb
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Die Abfahrt erfolgt Ausschiffungshafen. Briefe müssen aus

Nach vom Ein- » Dauer Berlin spätestens
schiffungshafen am: der Uberfahr! abgesandt werden am:

7. Marshall-Inseln. Brindisi 11. Juni Jaluit 50 Tage
a) nach Jalmnlt (engl. Schlffe) 9. Juni 14. Juli

Taranto 10. Juli Jaluit 56 Tage 1030
(engl. Schiffe)

Aechel 21. Juni Adelaide 27—380 Tage,
. e Schiffe) darnMt der6%

Brindisi 11. 25. Juni 9. Juli oneng ant. H. 10. 19.28. 30. Juni

br nach Narm Cengl. Schifte) d 8 uen 7. Juli 1080
Taranto 4. 18. Juni 2. Juli v m Be a- du(enql. Schlffe) Ble linte nach Naurn

Verlangen des anbenderg werden a#ess und Postkarten — nicht auch Drucksachen, Geschäftspapiere
Sibirien—Schanghai geleitet.

sBriefe und Postkarten Nachversand über Sibirien—Schanghai—Hongkong von Bp. 18 Berlin—Alexan-

Auf
und Warenproben — über

1+
drowo 1139

Queenstown. 4. Juni 2. Juli T Apia 32 Tage 2. 30. Juni 11.28
8. Samoa Auf Verlangen des Absenders auch ber Sydney.

Hamburg 10. 25. jedes Monats Lome 17 Tage 9. 24. jed. Mts. 9.0

Boulogne s. M1. 26. jedes Monats Lome 16 Tage 10. 25. jed. Mts. 1.0
(eutsche Schlffe)

1#Hamburg 22. jedes Monats Lome 22 Tage 22. jed. Mts. 9.0

1Marseille 10. jedes Monats, Cotonou 18 Tage 8. jed. Mts. 1080
von da 48 Landberbhidung

1Bordeaux 25. jedes Monats Lotonon 18 Tage 28. jed. Mts. 1045
ionda ab Landverbindung

o. CTogo. 7#Liverpooll jeden Mittwoch se 15 Tage Montag 1012
von dort weiter auf dem

Landwege in 4—5 Tagen

Hamburg 30. jedes Monatsome 31 Tage 30. jed. Mts. 6.19

Rotterdam 3. Juni 4. Juli Lome 26 Tage 2. Juni B. Juli 1012
(eutsche Schlife)

1#Hamburg. 16. jedes Monats Lome 30—31 Tage 16. jed. Mts. 6.19

Rotterdam 22. jedes Monats Lome 24—26 Tage 21. jed. Mts. 1012
(eutsche Schiffe)

en durch 1 bezeichneten Schiffsverbindungen werden Frieisendungen nur dann zugeführt, wenn der Absender1 D
die Beförderung auf diesem Wege durch einen Leitvermerk verlangt hat.

Eintreffen der Post ans den deutschen Schutzgebieten.

Landungs= Die Post ist fällig Landungs- Die Post ist fälli
Von hafen in Berlin am Von afen in Verlin dit

Deutsch-Neuguinea . Neapel. 2*. 16*. 20. 80*. Juni Bewpel- 1. 16-a0 Sens
rindisi. .. 11. 26. Juni uli

Ne . .16*. 28*. --. Juli Marseille ... 9. 298. Juni 7. Juli
Deutsch-Ostafrina .. Brindisf. 18. Juni16.Juli übervool 4. 25. Juni 16. Juli

Marseille. 16. Juni 17. Juli Kiantschon *“G“ über San Francisco oder
— — Le Hav Vvros * Seattle unbestimmt

Southampton 15".Juni=6*. Juli * own- (5—6 mal monatlich)
deutsch-Südwestafrikka Southampton 11. - Juli Sibe Eisen. in der Regel Mittwoch

Hamburg 1. . 15.Juni ; 8 «
bahn....FreitaqundSonnabend

Southumptvll30«JUU113«JIIU Plymouth’ubchanranccgcounbei
Namern Hamburg 15-. Juni Gaernstown stimmt, über Vancouver

Liverpool . 2. 30. Juni — r 3— am Juni

den Harolinen, Brindisi. . . voraussichtlich Anfang
Mariane Neapel . . . 2*. 20. 80*. Juni Neapel Juni

Pülan Isan logo LHamburg.G. 14-. 15.. Juni 5°. Juli
 SSoyuthampton 80“. Juni 18“. Juli

Marshall-Inseln Neapel.. .. 11*. Juni. 6“. Aug. Sutben ssben 3
Fälligkeitstage für die mit deutschen Schiffen eintreffenden Posten.



Schiffsbewegungen der Woermann-Linie zwischen Hamburg
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und West- und Südwestafrika.

Reise Letzte Nachrichtenr

Vostdampfe von nach bis 24. Mai 1911.

„Adolph Woermann". Delagoa Bay Hamburg am 21. Ma 40 Kort, Said.„Alexandra Woermann“ Kamerun Hamburg. am 13. Ma
„Aline Woermann“ . Calabar Hamburg am 11. Ma ab Las Paduas

„Anna Woermann“ Hamburg Calabar am 23. Mai in Lagos
„Arnold Amsinck“, Hamburg New Vork am 19. Mai in New Vork.
„Carl Woermann“. Hamburg Lderitzbucht am 19. Mai ab Las Palmas.
„Eduard Woermann“ . Hamburg Ostafr am 17. Mai in Emden.

„Eleonore Woermann“ Hamburg Duala am 23. Mai ab Monrovia.
„Erna Woermann“ Hamburg Lüderitzbucht am 18. Mai in Swakopmund.
„Frieda Woermann“. Swakopmund Kapstadt am 23. Mai in Kapstadt.
„Gertrud Woermann“. — — . Zt. in Hamburg.

„Hans Woermann“. Hamburg Kamerun am 27. Mai ab Hamburg.
„HenrietteWoermann“ Hamburg Matadi am 22. Mai Ouessant passiert.

„Irma Woermann“ . Kotonou Hamburg am 17. Mai in Hamburg.
„Jeannette Woermann“ Hamburg Assinie am 20. Mai ab Monrovia.
„Kurt Woermann .. Hamburg Burutu am 24. Mai in Warri.

„Lili.Woermann“ Hamburg Assinie am 16. Mai ab Sierra Leonc.
Lothar Bohlen“ Assinie Hamburg. am 24. Mai in Rotterdam.
„Lucie Woermann“. Duala Hamburg am 23. Mai in Tenerife.

„Vartha-Woermann“. Assinie Hamburg am 3 Mai in Sierra Leone.
» rock“. Lüderitzbucht Hamburg am22. Mai ab Las Palmas.
„Paul —— Hamburg Matadi am 4. Mai ab Monrovia.

„Thekla Bohlen“ Hamburg Kotonon am 11. Mai in Lome
„Lulu Bohlen“ Calabar Hamburg am 21. Mai in Hanchurg

„Khaliff. Lüderitzbucht Hamburg am 19. Mai in Lagos.
„Ilmenau%un Hamburg Kotonon am 23. Mai ab RNotterdam.

Hamburg-Amerika-Linie, Afrika-Dienst.

„Edea““ Kotonou H am 18. Mai ab Bissao.„Kamerun" Hamburg amerun am 21. Mai in Ziciaria.„Lome“ Hamburg am 12. Mai in

„Otavi“ Hamburg —— am 21. Mai Dover passiert.
„Rhenania" Hamburg Ostafrika am 21. Mai ab Dlago Bay.„Savoia"“ .. Hamburg Kotonon am 19. Mai ab Las Palmas.

„Swakopmund“. Mossamedes Hamburg am 20. Mai in Monrovia.
„Togo“ . Kotonon Hamburg am 22. Mai ab Accra.
„Windhuk“ Hamburg Durban am 22. Mai ab Neapel.
„Badenia“ Lderitzbucht Hamburg am 21. Mai ab Duala.

Hamburg-Bremer Afrika-Linie A. G.

„Answald“ Heleit Hamburg am 8. Mai ab Durban
„Friderun“ Hamb Accra am 19. Mai Ouessant susen
„Gundrun" rrh ht Hamburg am 21. Mai in Hambur
„Henner“. Ham Accra im 18. Mai in Sta
„Ingbert"“ Bburg Hamburg. am 14. Mai ab Lagos.
„Ingo" Accra Hamburg am 18. Mai ab Conakry.

„Ingraban“ Hamburg Mossamedes am 20. Mai D#esa bassier.„Irmfried“ Mossamedes Hamburg am 21. Mai ab Libreville.
„Irmgard“ Küstenfahrt am 18. Mai in Ma 7
„Walburg“ Hamburg Mossamedes am 21. Mai in Kotonou.
„Arnfried“ Hamburg Burutu am 18. Mai Dover passiert.
„Winfried“ Hamburg Lüderitzbucht am 18. Mai in Lüderitzbucht.
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Kurse deutscher Kolonialwerte.
Mitgeteilt durch von der Henudt'sches Kolonialkontor G. m. b. H., Berlin W.8.

Telephon: Amt 1 9229 und 9224. Telegramm-Adresse: „Heydkontor“. 30. Mai 1911.

Grun- gapital Ge- * letzte v E
dungs- schãfts- ute, Divi- achfrage Angebo

jahr ahr Divi= dende
7 M 1 dende %% %

1907 1850 1. 10. 6 172 frikanische Kompanie G. . 127 129
1906 20 1. 1. 4 4 Vorneo-Kautschukk,Compagn 100 104
1905 1 000 O0o0 . 4% — Bremer Kolonial vorm.

F. Oloff &amp; Co., 2 2403 197
19065 1200 000 1. 4. 0 — Centralafrikanische B ercwetsegeselschaft .. 55 58

1905 600000 1. 1. 0 0 Centralafrikanische Serngesellscheft . .. 100s104
1905 220 000|1. 1. ·0 4 ODebundscha-Pfl anzung 110 —
1900 1 150 400M. 1.. — Deutsche #gaben= esellschaft,Vorz. Ant. — 77
1878 2750 O000/I. 1.) 28 — Deutsche Handels= und Plantagen--Gesellschaft «

der Südsee-Inseln 164 166

1885 2000 000 UA. 4 64 Deutsche F vlomaal-Gesellsch. fürSidwestarit 980 950
1907 2 500 000. 1. 0 0 ODeutsche Kautschut-Aktiengesellschaft 78. 88
1902 1000 o00o 1. 1. 0 0 Oeutsche Samoa-Gesellschaft ..... 55 58

1908 4500 000I. 1. 0 Deutsche Füdseephepbt Altien 170 173
1902 1000000 1. 6. 0 6 Deutsche Togogesellscha 101 108
1885 8 000 OOdo 1. 1. 5 6 Deutsch-Osta ebtateisch, Ge*lischaft 168 —

1886 682 000 1. 1. 0 —0Deutsch-Ostafrikanische ilengeseusch vS.n — A 20
189 2 260 00 1. 1 o Deutsch #cho- frikanische H d l 5 hiess207 .. — eutsch-Westafrikanische Handelsgese 98 102

1899 4000 0001. 1. 0 — SGesellschaft Nordwestkamerun . g Ar 70 —
860 000 0 — do. do. ... . Lit. 1 A 9 L

1898 8 000 O000/1. 1. 0 *—— Südkamerun. .... 120 —
1889 8 000Odod 1. 10. 0 Hanseatische Plantagengesenschaft. . .. — 45

1887 1 200 O000 1. 110 40 FJaluit-Gesellschaft, geteilte Aktien .. 345 350

4 200| 20 do. Genußscheine p. St — &amp; 3400
1906 3 000 O000U. 1 4 4° Kamerun-Kautschuk-Compagunie .. 84 89

1908 900 1. 1. 0 0 Lauschuk-flauzun Mena“= .1908 98 125 0001. 24 45 ans ond # 64%. 65
1899 20000 1. 1. 5 5 *5 9 rw Sesen ..-
1886 7500 000,I. 4. · — Neu-Guinea CompagnieVorzugs-Anteile 11 188

1906 1400 000 1. 1. 0 0stafrika-Kompanie 90 95

1900 4000000M. 44 10 Oiabi-Minen- u. Gisenbtngeseulchane Anteil48 —
St. 200 00. 46 Genußscheine 111 m—19028 375000 1. 1. 50.Paeifie 2e oppete co. Die Anteile. 5%2 7% 7%6

1895 1 60000H. 1. DHNheinische Hande# Plantagengesellchaft . — 86
900 1. 1. 0 Safata--Samoa-Gesellschaft .. 28 821 2000000. 1. 4 4 “ zk5 mie ··- 25 28

1897 500 000. 1. 0 0 Sigt, lanzungsGeselc aft178 185
1908 500 000 1. 7. 0 0 ...i 9/— 9/3

910 360 000I. 1fH.Soeuth Eest Africa shares (1910) Lli)z.7 78
189222000000/1. 1. 7 5 South West Africa Co. 83/3 33.6

1898 1 011 8001. 4. 0 AUsmbara# hhaffebangesensaft Stomm-Zuteie 40 45
0 o orzugs-Anteil0 —

1897 2100 000/1. 1. 9 — Westafrik. p# Angsgeseuschel „Bibund493 95

1897 3 000 O00 U. 118. Westafrifamische inemospesanch „Victoria“ 210

1895 1 800000 I. 1 0 0 Bestdeutsche Hardels- u. Plantasenaeseshafi
in Düsseldorf . — 70

0 0 Vorzugs-Anteile 98 102

r 3 «

) Bausinsen. Selbsthändler bei allen Abschlüssen provisionsfrei.

Zu jeder Art von Auskunft ist obenstehendes Bankhaus stets gern bereit.

Verantwortlicher Redakteur für den nichtamtlichen Telil: Oskar Biesenthal, Berlln.

Verlag und Druck der Königlichen Hofbuchhandlung und Hofbuchdruckerel von E. S. Mittler &amp; Sohn, Berlin S8W#8, Kochstr. 68—71.
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